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Einleitung. 

Seitdem Karl Koppmann, Wilhelm Stieda, Dietrich Schäfer, 
Blümcke, Baasch u. A. ihre vverthvollen Studien auf Specialgebieten 
der hansischen Handelsgeschichte veröffentlicht haben, ist daraus 
auch für Andere die ermuthigende Ueberzeugung erwachsen, dass 
auf dem Wege der Einzelforschung die Organisation, die Zustände 
und der geschichtliche Verlauf des hansischen Handels genauerer 
Erkenntniss erschlossen werden könne. 

Mit den nachfolgenden Studien, welche die Geschichte der 
Lübecker Rigafahrer-Compagnie und die Lübeckisch-Rigischen 
Handelsbeziehungen zum Gegenstande haben, ist der Verfasser 
bemüht gewesen, jenen bewährten Vorbildern zu folgen. 

Die Darstellung beruht im Wesentlichen auf der Durch­
forschung des von der Lübecker Rigafahrer-Gesellschaft hinter-
lassenen Archives, das sich im Besitze der Lübecker Kaufmann­
schaft befindet. Weitere archivalische Hülfe bot das Lübecker 
Staatsarchiv. Im Uebrigen haben wiederum die Hanse-Recesse. 
das Hansische Urkundenbuch und die Lübecker und livländischen 
Urkundenwerke ihren Reichthum an handelspolitischen Details er­
wiesen. 

So umfangreich dem Verfasser das Actenmaterial im Archive 
der Gesellschaft auf den ersten Blick erscheinen wollte, so stellte 
sich nach seiner Ordnung und Sichtung doch heraus, dass die 
grossen Lücken in den Schriften und Urkunden des 16. Jahrhunderts 
und noch mehr der völlige Mangel neuer handschriftlicher Zeugnisse 
aus dem 15- Jahrhundert sowohl hier, wie unter'den „Riga"-Acten 
des Staatsarchives die historische Betrachtung der älteren und 
ältesten Zeit der Compagnie und des Lübeck-Rigaer Handels be­
schränkten. 

Allerdings entschädigten in anderer Weise manche Documente, 
die nur in mittelbarem Zusammenhange mit dem Leben der Riga­
fahrer-Gesellschaft stehen. Es gehören dazu Collectiveingaben der 
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Compagnieen an den Rath, Correspondenzen und Copien fremder 
Compagnie-Acten, Schriften des Rathes u. s.. w., die in das Leben 
der kaufmännischen Verbindungen Lübecks überhaupt, der Now­
gorod- bezw. Narwa- und Revalfahrer-Gesellschaft, der Island-, 
Spanien- und Stockholm'fahrer einen anziehenden Einblick ermög­
lichten, durch den unsere Kenntniss von ihrer Organisation und 
Thätigkeit, ihrer Stellung zum Rathe der Stadt und ihrem Zu­
sammenhange unter einander mannigfach bereichert und nament­
lich der bisher nahezu vollständig im Dunkeln liegende Ursprung 
der verschiedenen Gesellschaften in ein neue^ Licht gestellt werden 
dürfte. Werden doch nach diesen Nachrichten kaum noch Zweifel 
darüber bestehen können, dass die meisten jener Lebensgemein­
schaften des Lübecker Handels im 16. und 17. Jahrhundert nur 
,,Particular-Contore" der ältesten Gesellschaft, des Schonenfahrer-
Collegiums, waren und aus diesem als ihrer gemeinsamen Wurzel 
hervorgegangen sind. 

Der zweite Abschnitt orientirt über die Einrichtungen unserer 
Compagnie, welche sie sich für die Zwecke des Handels- und 
Schifffahrtsbetriebes ihrer Mitglieder an der Trave geschaffen hatte. 
Die Einrichtungen waren ein gemeinsames Eigenthum der Com­
pagnie-Mitglieder; auf Grund ihrer gemeinsamen Benutzung ging 
ein Jeder für sich seinen eignen Geschäften und seinem Gewerbe 
nach. Die in dieser Richtung gewonnenen Einblicke in die innere 
Organisation unserer Compagnie legen die Wahrscheinlichkeit sehr 
nahe, dass ähnlich wie die Rigafahrer-Gesellschaft auch die anderen 
Compagnieen organisir^; waren, dass ähnlich dem Rigischen Lehne 
an der Trave bei der Mengstrasse auch bei den anderen Com­
pagnieen ein Zusammenhang mit der Trave bestand, und dass so­
mit auch im Bilde des Hafens, in der Eintheilung seines Gestades 
und Gliederung seiner Einrichtungen, die von den geographischen 
Richtungen des Lübecker Handels bestimmte compagnieweise 
Gruppirung und Organisation der Kaufmannschaft hervortrat. 

Die Lübecker Kaufmanns-Compagnieen beschränkten sich 
nicht darauf, für die Bedürfnisse ihres Handels zu sorgen, sondern 
nahmen frühzeitig an den öffentlichen Angelegenheiten der Stadt 
einen regen Antheil und traten de facto schon als Organe des 
politischen Lebens ihrer Vaterstadt hervor, ehe sie verfassungs­
rechtlich hierzu berufen wurden. Da sie aber auf dem Gebiete 
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des Handels die Aufgaben der öffentlichen Gewalt mitzulösen hatten, 
so begehrten sie auch weitere Berührungspunkte mit der Staats­
gewalt zu haben, und da sie sahen, wie sehr alle Politik des Rathes 
von den Rücksichten auf den Handel bedingt wurde, so ergab sich 
für sie das Bedürfniss einer regen Beschäftigung mit den Fragen 
und Sorgen der Zeit, und hieraus schliesslich eine weit ausgedehnte 
politische Thätigkeit, die zu den durchgreifenden Verfassungs­
änderungen im 17. Jahrhundert gewiss Vieles beitrug. 

In der Schilderung dieser politischen Thätigkeit der Rigafahrer-
Compagnie konnte sich der Verfasser auf ihre Ueberlieferungen 
allein nicht beschränken, sondern, so eng wie der Zusammenhang 
der Compagnieen und ihrer Lebensäusserungen in Fragen des 
städtischen Wohles war, gebot es sich von selbst, auch die Mit­
arbeit der anderen Compagnieen auf dem Gebiete der öffentlichen 
Angelegenheiten wenigstens in soweit in Betracht zu ziehen, als 
die Acten der Rigafahrer über ihre Thätigkeit im Zusammen­
hange mit jenen berichten. Wenn in Folge davon die äussere 
Gestaltung der durchgeführten Untersuchung über den Rahmen 
des Themas hinauszugehen scheint, so wird sich dieses dadurch 
entschuldigen, dass bei dem gegenwärtigen Stande der hansischen 
Publikationen eine Geschichte der Rigafahrer nicht allein um ihrer 
selbst willen, sondern auch zu dem Zwecke versucht werden sollte, 
damit von dem Leben der kaufmännischen Gesellschaften in Lübeck 
überhaupt vorläufig ein Bild gewonnen werde, und es scheint dem 
Verfasser, dass grade durch Betrachtungen dieser Art auch die 
Gesammtanschauung von der culturgeschichtlichen Stellung des 
Lübecker Kaufmannes innerhalb der Lübischen und hansischen 
Politik eine Förderung erfahren wird. 

Die Schilderung des Handels der Rigafahrer im vierten 
Abschnitte, der Formen ihres Handelsbetriebes, der rechtlichen 
Stellung des Kaufmannes in Riga und die Ermittelung der Be­
dingungen, unter denen sich der Handelsverkehr während des 16. 
und der ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts fortsetzte, führen 
zu dem sehr bemerkenswerthen Ergebnisse, dass die Handels­
betriebsweise während der genannten Zeit im Grossen und Ganzen 
noch eine Wiederholung der mittelalterlichen Handelszustände ist. 
Erst in den letzten Jahrzehnten scheint sich hierin eine durch­
greifende Aenderung vorbereitet zu haben. Es hatte bis dahin 
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kein besonderes Geschäft der Waarenspedition gegeben. Erst als 
die Spedition eine Handelsart für sich wurde, scheint damit auch 
der Handel nach Livland, vielleicht auch der Handel von Lübeck 
insgesammt, nach und nach eine wesentliche Umformung erfahren 
zu haben. Es wird eine Aufgabe der Fortsetzung dieser Unter­
suchungen werden, hauptsächlich an diese Frage anzuknüpfen. 

Eines war und blieb bei den mannigfachen Veränderungen, die 
sich in dem Handelsbilde des Hanse-Hauptes nach und nach voll­
zogen, das charakteristischste Merkmal für die Stellung der Riga-
fahrer-Compagnie: sie überlebte auch im 17. Jahrhundert nicht die 
Absicht und den Zweck ihrer Begründung, -ank auch im lS. Jahr­
hundert nicht zu einem blossen Form- und Scheindasein herab, 
sondern behielt für ihr inneres Leben immer eine lebendig fliessende 
Quelle im Handel und Verkehr der Stadt. Das unterscheidet unsere 
Gesellschaft nicht unwesentlich von den anderen Compagnieen, 
deren Thätigkeit sich von ihrem Namen trennte. Die Schonen-
fahrer überdauerten den Schonenhandel. wie die Bergenfahrer ihren 
Bergenhandel und die Nowgorodfahrer auch die Zeit der letzten 
Bedeutung von Nowgorod und Pleskow überlebten. Die Riga­
fahrer erhielten sich dagegen ihre ursprüngliche Stellung in den 
natürlichen Bedingungen, die sich in Lübeck für das Fortgedeihen 
des Verkehrs mit Livland und insbesondere mit Riga unausgesetzt 
erneuerten. Diese dauernde Verbindung mit dem praktischen 
Leben, ihre energische Beschäftigung wenn auch nur mit einem, 
so doch mit einem wichtigen Zweige des Lübecker Seehandels, 
befähigte sie auch weiter, an den wichtigen inneren und äusseren 
Aufgaben rege mitzuarbeiten, welche der Lübeckischen Bürger­
schaft namentlich die letzten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts in 
Fülle aufwarfen. 

Dankbar bekennt der Verfasser, von mannigfachen Seiten bei 
seiner Arbeit unterstützt worden zu sein. Wie der Handelskammer 
in Lübeck, die ihm das Archiv der Compagnie und Acten der 
anderen Collegien bereitwilligst zur Verfügung stellte, und ihrem 
Secretär, Herrn Dr. Franck. der ihm die Nachsuchungen nach 
Möglichkeit erleichterte, so fühlt er sich auch dem Lübecker 
Staatsarchivar, Herrn Professor Dr. Hasse, für die freundliche 
Förderung seiner Arbeiten im Lübecker Staatsarchive und der Ver­
waltung der Lübecker Stadtbibliothek zu Dankbarkeit verpflichtet. 
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Insbesondere aber bringt er seinem verehrten Lehrer, Herrn 
Professor Dr. Wilhelm Stieda, warmen und aufrichtigen Dank ent­
gegen, der ihn zu diesen Studien angeregt und bei denselben viel­
fach gefördert hat; nicht minder ist es ihm Bedürfniss, auch an 
dieser Stelle Heri n Archivar Dr. Karl Koppmann für die werth­
volle Berathung und Unterstützung seinen herzlichsten Dank 
auszusprechen. 

H a l b e r s t a d t ,  i m  O c t o b e r  1 S 9 3 .  

Der Verfasser. 



Erster Abschnitt. 

I .  K a p i t e l .  

Von den Lübecker Compagnieen im Allgemeinen. 

Wenn das Gemeinsame und Gleichartige des Erwerbs in einer und der­
selben Richtung des Handels den Kaufleuten der hansischen Seestädte Ver­
anlassung gab, sich zu Compagnieen oder Collegien zusammenzuschliessen, 
so mag das ursprünglich vorzugsweise zum Zwecke des gegenseitigen 
Schutzes ihrer Interessen namentlich im Auslande geschehen sein. Aber 
das Bestreben nach Förderung der speciellen Handelsziele mit gemein­
samen Berathungen auf Grund der speciellen Einsichten und Erfahrungen 
ihrer Mitglieder hob die Stellung der Compagnieen, noch ehe sie zu einem 
verfassungsmässigen Antheil an der Stadtverwaltung in ihrer späteren Eigen­
schaft als „bürgerliche Collegien11 gelangten, auf die Stufe einer Interessen­
vertretung ex professo dem Rathe und der städtischen Politik gegenüber. 
Unverkennbar lehrt dies für die Lübecker Compagnieen die Geschichte 
der Rigafahrer. Die Compagnieen wuchsen hier, nachdem sie mit ihren 
Erfahrungen und mannigfachen Kenntnissen der ausländischen Verhältnisse 
dem Rathe vermuthlich auch schon vorher gedient hatten, im 16. und 
17. {ahrhundert zu freiw illigen Organen der öffentlichen Verwaltung heran 
und es ist nicht unmöglich, dass die im 17. Jahrhundert entstehenden 
Commerz-Collegien in Schw eden an den Kaufmanns-Compagnieen der Hanse­
städte ihr eigentliches Muster fanden. Verfassungsrechtlich feststehend wurde 
in Lübeck der Antheil der Compagnieen an der Verwaltung der Stadt­
ämter allerdings erst durch den sogenannten Bürgerrecess vom Jahre 1665. 

Hans. Gescliichtsquellen II, 1. 1 



Von den Lübecker Compagnieen im Allgemeinen. 

Aber auch schon früher trat ihr Einfluss auf das Stadtregiment hervor. 
Namentlich seitdem mit dem Recess vom Jahre 1605 der Bann räthlicher 
Alleinherrschaft gebrochen wurde, gewannen sie durch ihre ständigen Ver­
handlungen mit dem Rathe, sowie seit 1599 mit dem Fiinfziger-Ausschuss]) 
die entscheidende Stimme in der Bürgerschaft. Schon im Jahre 1601 hatte 
der Rath die ersten bürgerlichen Mitglieder in die \ erwaltung der beiden 
vornehmsten Armenanstalten, des Heiligen-Geist-Hospitals und des St. 
Jürgen-Hospitals berufen2). Im Jahre 1605 folgten sie in die Aufsicht der 
Wall- und Graben-Arbeit u. s. w. Damit entstand die erste bürger­
liche Verwaltung. Bezeichnend für den Anspruch, den die Compagnieen 
seit den Recessen \ om Jahre 1605 und vom Jahre 1665 erhoben, jederzeit 
vom Rathe in Commerz-Angelegenheiten gehört zu werden, ist eine Vor­
stellung der Rigafahrer aus dem Jahre 1669, in welcher sie E. E. Rathe 
„unterdienstlich zu Gemüthe führen, dass er festiglich versprochen habe, 
in Commerzsachen nichts ohne den Consens der commercirenden Zünfte 

zu thun" [No. 76]. Bei einer anderen Gelegenheit, als im Jahre 1676 
Dr. Bahlmann zum Kurfürsten von Brandenburg entsandt wurde, damit er 
freie Fahrt und Handlung auf die schwedischen Häfen erwirke und der 
Rath hierbei, ohne der commercirenden Zünfte „Vorwissen und Willen" 
nur Reval. Narwa und Nyestad ins Auge gefasst hatte, baten die Schonen-, 
Riga-, Bergen- und Stockholmfahrer in einer gemeinsamen Eingabe, dass 
künftighin „dergleichen zum Präjudiz des Commerciums und der sämmt-
lichen commercirenden Zünfte nicht mehr geschehen solle" [No. 80]. 

So viele geographische Richtungen des Handels, fast so viele 
Compagnieen gab es in Lübeck. Die nach Schonen handelnden Kaufleute 
hatten im Schonenfahrer-, die nach Bergen handelnden im Bergen- und 
die nach Nowgorod, vermuthlich auch die nach Reval, nach der Narwa 
und nach Kurland handelnden Kaufleute im Nowgorodfahrer-Collegium ihre 
Vertretung; ebenso waren die Riga-, Schweden-, Spanien-Kaufleute, die 
Kaufleute, welche nach England, nach Flandern, nach Preussen, nach 
Aalborg, nach Malmö 3),  nach Ystadt und nach Island handelten, zu Com­
pagnieen der Rigafahrer, Stockholm-, Spanien-, Englands-, Flandern-, Aal­
borg-, Malmö-, Ystadt- und Islandfahrer vereinigt. Wenigstens bestanden 
innerhalb der Kaufmannschaft, welche nach diesen verschiedenen Märkten 

1) Aufzeichnungen von Henrich Brokes in der Zeilschrift des Vereins für 
Lüb. Geschichte und Alterthumskunde, Bd. l, S. 181. 

2) C. Wehrmann, Die obrigkeitliche Stellung des Rathes in Lübeck, Hans. 

Geschichtsbl. 1884, S. 65. 

3) In Malmö gab es eine Niederlassung des deutschen Kaufmanns mit einem 
Aeltermann-Vorstande, deren Angehörige Lübecker, Rostocker, Wismarer, Stral­
sunder und Lüneburger waren. II. R. III, Bd. 4 Nr. 425 u. Nr. 430 § 37. 
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handelten, wenn nicht feste geschlossene Corporationen, so doch Gemein­
schaften oder Gruppen von Kaufleuten. Auch die nicht mit dem Auslande 
Handel treibenden Kaufmannsklassen, wie die Krämer und Gewandschneider, 
waren, wenn auch mit anderen äusseren Kennzeichen, so doch zu denselben 
inneren Zwecken zu ähnlichen Verbänden organisirt. 

Die Geschichte der meisten Lübeckischen Kaufleute-Compagnieen 
harrt noch ihrer Bearbeiter. Von ihrer Entstehung, ihrem Zusammenhange 
unter einander, ihrer Thätigkeit, ihrem Handelsbetriebe und ihrer bürger­
lichen Stellung ist bis jetzt nur Weniges bekannt geworden. Einen Bei­
trag zur Entstehung der Lübecker Schonenfahrer-Compagnie enthalten 
Grautoffs historische Schriften1). Neuerdings hat Stieda über das Auftreten 
der Schonenfahrer in Lübeck, Rostock und mehreren anderen hansischen 
Städten berichtet. Seine Untersuchungen haben das bemerkenswerthe 
Resultat ergeben, dass entsprechend dem häufigeren Aufenthalte inlän­
discher Kaufleute auf den schonen'schen Fitten2) auch in binnenländischen 
Städten Schonenfahrer-Compagnieen bestanden haben3). Von den Bergen­
fahrern, ihrem Handels- und Schiffahrtsverkehr hat man nur nach der 
Kenntniss von der Blüthe des Bergener Contors einige Vorstellungen. 
Ueber die Aalborg- und Spanienfahrer haben Dittmer und andere Ver­
fasser in den „Neuen Lübeckischen Blättern"4) berichtet, und zu weiteren 
Nachforschungen über die Entstehung und Wirksamkeit der Rigafahrer-
Compagnie hat unlängst Stieda mit seinen Mittheilungen über die Riga­
fahrer in Lübeck und Rostock angeregt5). 

§ i. Die Schonenfahrer. 

Die Schonenfahrer waren eine sehr frühe, vielleicht die älteste kauf­
männische Vereinigung. Schonen und seine Städte mit ihrer Fischerei und 
ihrem Handel waren ein Centraipunkt des deutsch-nordischen Handels über­
haupt; hier lagen die Anfänge und die Grundkraft des Lübecker Grosshandels. 
Erst mit dem Handel nach Schonen organisirte sich auch der übrige Handel 
und bei dieser besonderen Stellung, welche die Küste nach Alter und 

1) Grautoff, Beitrag zur Geschichte des Schonenfahrer-Collegiums in Lübeck, 
in seinen historischen Schriften Bd. II, 1823. 

2) Dietr. Schäfer, Das Buch des Lübeckischen Vogts auf Schonen, Kap. VI. 
3) Wilh. Stieda, Das Schonenfahrergelag in Rostock, in den Hans. Geschichts-

blättern 1890/91, S. 133 ff-
4) Neue Lübeckische Blätter 1836 und 1841. 
5) Wilh. Stieda, Die Gesellschaft der Rigafahrer in Lübeck und Rostock, 

in den Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Curlands 

Bd. XV, S. 335. 

1* 



4 Die Schonenfahrer. 

Bedeutung einnahm>), ist es sehr leicht denkbar, dass in Lübeck Schonen 
auch zuerst unter allen Fremdländern comp agn iebildend gewirkt hat. 

Das älteste erhaltene Buch der Schonenfahrer-Compagnie beginnt 
seine Eintragungen im Jahre 1378 und begründet eine erstmalige Wahl 
von Aelterleuten: „dat se disse kumpanye vaster wolden mäken unde dat 
desse de bet vorstan zuorde, unde koren ver hovetlude myt eyner gantsen 
eendracht, de vor- dessen schuttingh raden Scholen unde Scholen den 

vorstanHierdurch wird die Annahme nahegelegt, dass die Gründung der 
Gesellschaft kurz vorher erfolgt w ar. Vielleicht war ein unmittelbarer Anlass 
hierzu das Privileg vom Jahre 1368, welches an die Stelle der einzelnen, 
mehr oder weniger bevorzugten Städte dauernd die Gemeinschaft der 
Hansestädte setzte. Seitdem gab es für Lübeck in Schonen grössere Auf­
gaben zu lösen. Den besonderen Interessen der führenden Stadt traten 
die allgemeinen der verbündeten Städte zur Seite und es galt vor Allem, 
den gemeinsamen Besitz dem Westen gegenüber zu behaupten. 

Von anderer Seite ist man in der Datirung der ersten Compagnie-
bildung noch über das Jahr 1378 hinausgegangen. Nach Grautoff nämlich 
haben sich die Bergenfahrer im 13. Jahrhundert oder noch früher2) von 
der übrigen Kaufmannschaft getrennt, welche sich nunmehr zum Unter­
schiede von den Bergenfahrern die Zunft der Schonenfahrer nannte, weil 
sie die Bergenfahrer von Schonen, wie diese alle anderen Kaufleute von 
Bergen ausschlössen3). Je grösser die Rivalität zwischen beiden Ver­
bindungen wurde, desto mehr sonderten sie sich von einander ab und um 
so corporativ selbständiger in sich selbst wurden sie beide. Im Jahre 1429 
bezogen die Bergenfahrer ihren eigenen Schütting in einem Hause in der 
Beckergrube, bis sie später den Lobben erwarben4). Aber die Schonen­
fahrer blieben, wie Grautoff weiter darlegt, der einheitliche Verband aller 
übrigen Kaufleute, wenn sich auch mit der Zeit in ihrer Mitte Sonder­
verbände bildeten und sich als Compagnieen von ihnen ablösten. Diese 
verschiedenen Gruppen behielten mit Ausnahme der Nowgorodfahrer, die 
ebenfalls ein eigenes Haus erstanden5), im Schonenfahrer-Schütting ihren 
Mittelpunkt und lebten hier „wie Schwestern eines Hauses" miteinander 
Auch nur jenes einen Gegensatzes wegen, der zwischen den Schonen-

1) Dietr. Schäfer, a. a. O. Kap. III. 
2) Grautoff a. a. O. Bd. II, S. 365. 
3) Daselbst Bd. II, ebenda. 
4) Es war das heute mit Nr. 64 bezeichnete Grundstück in der Beckergrube, 

welches sie 1429 erwarben und bis zum Jahre 1549 als Schüttinghaus benutzten. 
Brehmer, Lübeckische Häusernamen nebst Beiträgen zur Geschichte einzelner 
Häuser in den Mittheilungen des Vereins für Lüb. Geschichte und Alterthums­

kunde, Heft 3, S. 32. 
5) In der Zeit von 1687—1853 war der Nowgorodfahrer-Schütting in den 

Schüsselbuden das Haus Nr. 12. Brehmer a. a. O. S. l3o. 
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fahrern und Bergenfahrern bestand, wurde es Sitte, dass bei den Gesandt­
schaften, denen man einen kaufmännischen Beirath mitgab, hierzu neben 
dem Deputirten der Schonenfahrer noch ein Bergenfahrer gewählt wurde 1). 

Die Compagnie gewann an Ansehen und Geltung mit dem raschen 
Aufschw ung der Schonenfahrt. Der Zudrang nach Schonen war gross. 
Die verschiedenen Gewerbe, welche den Fittenbetrieb in Skanör und 
Falsterbo darstellten, Fischerei, Grosshandel und Krämerei, Böttcherei 
und anderes Handwrerk brachten es wohl mit sich, dass ihre Thätigkeit 
mit dem Handwerk und dem übrigen Handel der Stadt eine vielfältige 
Berührung fand. Daraus ergab sich für die Compagnie auch eine mannig­
fach regelnde und ordnende Thätigkeit, eine engere Fühlung mit den 
anderen Compagnieen und Zünften der Stadt, und indem die Schonenfahrer, 
dergestalt mit der Förderung ihrer eigenen eine solche des Gemeininteresses 
verbanden, wird sich darin auch bei der überwiegenden Bedeutung der 
schonenschen Handelsproducte in der älteren Zeit2) ihr Vorrang und ihre 
Stellung als eine führende und leitende Kaufmannszunft begründet haben. 

Die Compagnie hatte ihr Haus bis zum Jahre 1440 schuldenfrei 
gemacht. Aus zwei Buden, die sich im Hinterhause befanden, gewann 
sie noch eine jährliche Miethe von 15 Mark3). Der Schmuck des Hauses 
wurde später um einen Kronleuchter und ein Gemälde bereichert und 
schliesslich schritt man auch zu einem grösseren Ausbau4). — Bei dem Um­
fange des Schonenhandels lässt sich annehmen, dass die Compagnie über 
eine sehr zahlreiche Mitgliedschaft verfügte. Im Jahre 1442 waren bei 
einei- Gelegenheit 24 von den „oldesten Schonevar" versammelt5) und 
noch im Jahre 1494 betrug die Zahl der in Skanör und Falsterbo salzenden 
Kaufleute 55. — Dass die Schonenfahrer auch nach aussen hin ihre an­
gesehene Stellung würdig vertraten, beweist die Bereitwilligkeit, mit der 
sie im Jahre 1396 zur Anfertigung einer neuen Orgel in der Marienkirche 
und zu einem anderen Schmuck des Gotteshauses die Mittel mit 300 Mark 
hergaben. Da zu Ende des 14. Jahrhunderts die Lübeckische Mark einen 
Silberwerth von 8,40 Reichsmark heutiger Währung hatte, so entsprach 
diese Summe 2475 Reichsmark heutigen Geldes mit einem Kaufwerthe 
von etwa 18000 Mark6). Man gestand ihnen dafür einen Altar in der 
Marienkirche zu, den sie für 710 5 ß oder ca. 6000 Mark nach 

1) Grautoff a. a. O. Bd. II, S. 367 u. 368. 
2 )  C. Mollwo, Die ältesten Lübischen Zollrollen, S. 44. 

3) Wilh. Stieda, a. a. O. S. 139. 
4) Wilh. Stieda, ebenda. 
5) Wilh. Stieda, ebenda. 
6) Wilh. Brehmer, Die Errichtung eines Altars für den Schonenfahrer-

schütting in der Marienkirche, in Mittheilungen des V.'s f. Lüb. Geschichte u. 
Alterthumskunde, lieft 6, Nr. 2. —Neue Lübeckische Blätter, Jahrgang 1859, Nr. 15. 
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heutigem Gelde an der westlichen Seite des südlichen Seitenschiffes 
herrichteten1). Auch der Lübeckiscben Kirche in Falsterbo, der ältesten 
unter den hansischen Kirchen auf Schonen, die zugleich Hauptkirche und 
gemeinsame Begräbnisskirche der Deutschen war, wandten sie ihre Für­
sorge zu2). Ihr Interesse an dieser Lübischen Kirche spricht auch aus 
einem Danke, den die vier Aelterleute der Compagnie, Heyne Boltson, 
Wilm Storink, Gotke Oligesleger und Luder Polborn 1468 den Lübeckischen 
Vögten auf Schonen Jacob Schulte und Gise Deterdes, die 12 Jahre hin­
durch eine erspriessliche Thätigkeit entfaltet hatten, abstatteten. Sie 
versprachen ihnen, „dass sie Zeit ihres Lebens nie schaffen oder schenken 
sollten im Schonenfahrer-Schütting zu Lübeck deshalb, weil sie wohl ge-
than hätten an der Kirche und in der Compagnieu 3). 

In der Hand der Schonenfahrer lag eine Reihe wichtiger kauf­
männischer Aemter, auf die nach den Acten der Rigafahrer-Compagnie 
später noch zurückzukommen sein wird. Nur einer Thätigkeit, die den 
kaufmännischen Nachwuchs der Stadt betraf, mag hier schon gedacht 
werden. In des „Kaufmannes Buch", welches im Schonenfahrer-Schütting 
auslag, musste jeder „Junge1 ', der den Travenhandel4) erlernen wollte, 
eingetragen werden5). Hier wurde er auch in Gegenwart seines 
Lehrherrn, nachdem die Lehrordnung beiden verlesen war, von den 
Aeltesten der Compagnie ermahnt, jenem frömmlich, fleissig und treulich 
6 Jahre zu dienen [No. 24]. Die Schonenfahrer führten über diese 
Dienstjungen-Ordnung die Aufsicht, indem sie darauf hielten, dass sie 
von beiden Theilen befolgt wurde. Es waren wiederholt Klagen laut 
geworden, dass sich mancherlei Unzuträglichkeiten dadurch eingestellt 
hätten, dass die Jungen nicht richtig angemeldet würden, ihre Lehrzeit 
nicht aushielten, wegliefen, „Marschoppey" machten und sowohl an der 
Trave, als anderswo auf eigene Rechnung handelten; aus diesem Grunde 

1) Die Reformation machte der Benutzung des Altars ein Ende. Neue 
Lüb. Bl. 1859. Nr. 15. 

2) Dietr. Schäfer, Das Buch des Lübeckischen Vogts auf Schonen 
S. CXLIV. 

3) Daselbst S. IV und § 162. 
4) Soviel wie Grosshandel, sogenannt zum Unterschiede des kaufmännischen 

Kleingewerbes, das dem Krämer und Gewandschneider oblag. 
5) Der zwischen Rath und Bürgerschaft 1605 zustande gekommene Recess 

rügt es, dass, während es von Alters her Brauch gewesen sei, dass die Jungen, die 
sich dem Travenhandel widmen wollen, bei einem Kaufmanne fünf oder sechs 
Jahre zu dienen hätten, ehe sie nach anderen Orten verschickt würden, dieser guten 
Sitte jetzt Abbruch geschehe; der Recess bestimmt daher, dass die Jungen, die 
sich zu Dienst begeben wollen, sich zuvor bei dem Aeltesten der Schonenfahrer 
anzumelden und sich einschreiben zu lassen haben. — Ueber eine Abschrift des 
Recesses s. unten S. 8 Anm. 5. 
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erliessen die Schonenfahrer im Jahre 1609 eine neue Mahnung1), dass die 
Vorschriften beachtet werden möchten, und bestimmten darin das Folgende. 
Jeder Kaufmann, der einen Lehrling anzunehmen wünsche, habe dies 
dem Schonenfahrer-Aehesten anzugeben. Wenn dieses nicht geschähe, so 
solle der Junge künftighin zu keiner Handlung oder anderen bürgerlichen 
Nahrung zugelassen werden, es sei denn, dass die Anmeldung nur durch 
Schuld des Lehrherrn versäumt worden sei. Beide hätten sich zu den 
Aeltesten in den Schütting zu begeben und hier solle gegen Erlegung 
eines Thalers durch den Lehrherrn „der löblichen Gesellschaft zum 
Besten" die Verpflichtung des Jungen durch die Aeltesten erfolgen. AVenn 
dergestalt die Eintragung in des Kaufmanns Buch geschehen, so solle sich 
der Lehrjunge schuldig halten, „seinem Herrn und der Frau mit allem ge­
treuen Fleiss und Gehorsam, in allen Gewerben, auch sonst mit ge­
bührender Arbeit und was ihm anbefohlen werde, ehrlich und redlich zu 
dienen und aufzuwarten". Wenn der Junge seinem Lehrherrn entlaufe, 
„so solle er in dieser Stadt bei keinem Kaufmann zum Dienste hinferner 
gestattet oder gelitten werden". Eine andere gewiss schon ältere 
Bestimmung in dieser Lehrjungen - Ordnung schrieb die Dauer der 
Lehrzeit vor: sechs Jahre habe ein jeder Junge zu lernen2), und sich dann 
noch zwei Jahre mit seines Herrn Geldern und Gütern an anderen Oertern, 
es sei zu Wasser oder zu Lande, weiter gebrauchen zu lassen; wenn er 
hierauf ein Zeugniss der Schonenfahrer-Aeltesten und seines Lehrherrn 
bei der Wette vorzeigen könne, solle er „eingeschrieben" und zum Handel 
an der Trave, in offenen Buden und Kellern zugelassen werden, sei es 
ausschliesslich mit eigenem Gelde auf eigene Rechnung oder bei einem 
Kapitaleinschuss (Vorlag) seines Herrn — der jedoch nicht mehr als 
500 Mark betragen dürfe — oder sei es auch auf gemeinschaftliche 
Rechnung oder gegen ein Jahrlohn auf Rechnung seines früheren Herrn. 
Wenn letzterer sich aber mit ihm über das Jahrlohn nicht vergleichen 
oder den Kapitaleinschuss nicht leisten könne, so dürfe er sein Geschäft 
auch mit anderweitig aufgenommenem Bürgergeide betreiben. 

In dieser Bestimmung, die jedem jungen Kaufmann einen zwei­
jährigen Aufenthalt in der Fremde vorschreibt, liegt der Schlüssel für die 

1) In der Kaufmannsordnung vom J. 1607, „welche Ein Ehrb. Rath auf 
hr der Bürger und sämmtliche Kauf-Leute inständig anhalten nach dieser Zeit 
Gelegenheit verbessert", waren diese Vorschriften ihrem wesentlichen Inhalte nach 
bereits enthalten. [Neue Lüb. Bl. l8j6, S. 3l6.] Es darf demnach angenommen 
werden, dass die Vorschriften über die Lehrlingshaltung auch schon zum Inhalte 
der älteren Kaufmannsordnungen gehört haben. 

2) Nach zwei aus dem 18. Jahrh. in den hansischen Geschichtsbl. 1887, 
S. 141 ff. mitgetheilten hamburgischen Kaufmanns-Lehrcontracten war zu dieser 
Zeit in Hamburg eine neunjährige Dienstzeit Sitte, sieben Jahre für einen Handels­
jungen und zwei Jahre für einen Handelsdiener. 
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Stellung des hansischen Kaufmanns, für das hansische Weltbürgerthum. 
Jeder wurde hinausgewiesen, damit er sich in der Welt umsehe und seine 
Erfahrungen, die er an fremden Märkten unter fremden Völkern gesammelt, 
im heimischen Handel verwerthe. Der junge Kaufmann durfte dabei nicht 
nach seiner Wahl in einer Stadt über See oder einer Stadt des Inlandes, 
sondern nur im Auftrage und für Rechnung seines Herrn auswärts, da, 
wohin er geschickt wurde, sei es zu Lande oder über See, seine Ge­
schäfte verrichten und seine Ausbildung gewinnen. 

Mit dem Rückgange der Fischerei auf Schonen und des ehemals 
bedeutenden Transitverkehrs, der namentlich in Skanör einen reichen 
Waarenmarkt schuf1), entfernte sich die Compagnie von dem Felde ihrer 
ursprünglichen Thätigkeit, die ihr Name bezeichnet. Als handelnde Kauf­
leute, wenn auch in anderen Richtungen, und als Compagnie trotzdem 
gleich den Hamburger Schonenfahrern2) ihre angesehene Stellung be­
wahrend, endeten sie ihre Existenz erst im Jahre 1850, als sich sämmtliche 
kaufmännische Collegien zu einer ,.einzigen grossen Kaufmannschaft" ver­

einigten. 

§ 2. Die Nowgorodfahrer. 

In dem Nowgorodfahrer-Collegium behielten die Bestrebungen und 
Massnahmen, welche sich in häufiger Wiederholung auf die Wiederher­
stellung des Contorhandels in Nowgorod und Pleskow richteten, für Lübeck 
ihren Mittelpunkt3). Mancherlei Akten der Rigafahrer-Compagnie lassen 
erkennen, mit wie grosser Liebe man auch im 16. und 17. Jahrhundert 
an den Einrichtungen festhielt, die Jahrhunderte lang die starken Träger 
des blühenden Handels mit Russland waren. An der Trave bestand 
anscheinend noch vom Jahre 1498 her infolge eines Beschlusses des 
Lübecker Hansatages4) ein Zoll zur „Ablegung der Moscowiter Legations­
kosten und zur Unterhaltung des Nowgoroder Contors", der von den 
russischen Waaren, die über See und Land aus Russland eintrafen, er­
hoben wurde. Obwohl der Recess vom Jahre 16055) constatirte, „dass 
dieser Travenzoll schon seit 70 bis 80 Jahren nicht mehr gehörig angewandt 
sei", wurde er in diesem Jahre doch noch einmal aufgerichtet. Auch von 

1) Dietr. Schäfer a a. O. S. XCIX. 
2) Wilh. Stieda a. 0. O. S. 138. 

3) H. R. III, Bd. IV, Nr. 79 §§ 102—107, 112 —114. 
4) Ueber die altere Geschichte der Nowgorodfahrer-Compagnie war auf 

Grund der Akten des Rigafahrer-Collegiums nichts zu ermitteln. 
5) Der Recess ist erhalten in einer im Archiv der Rigafahrergesellschaft 

aufbewahrten „Sammlung von Lübecker Priviligien, Zoll- und anderen Ordnungen, 
Recessen etc.". 
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den Rigafahrern war seitens der Nowgorodfahrer-Compagnie im Jahre 1602 
aus Anlass der in Vorbereitung befindlichen Legation nach Moskau ver­
langt worden, dass sie sich dem Zoll für Nowgorod unterwerfen sollten. 
Sie antworteten nicht ganz ablehnend; die Zulage für die Einfuhr rus­
sischer Waaren wollten sie bezahlen, aber nicht auch für ihre alten 
wichtigen Produkte aus Livland und Litthauen, Hanf, Flachs, Leinsaat, 
Asche, Talg, Wachs, Theer, Roggen u. s. w. steuern; es sei denn, dass 
auch die Schonen- und Stockholmfahrer, die Preussen- und Kurlandfahrer 
die Zulage für ihre gesammte Einfuhr entrichteten [Nr. 16J. Ob die anderen 
Compagnieen diesem Verlangen entsprochen und die Rigafahrer mit allen 
ihren Waaren oder nur mit den zunächst bewilligten zu dem Zoll für Now­
gorod beigetragen haben [Nr. 15], wissen wir nicht. 

Dieser zu Beginn der Reiserschen Unruhen zuerst im Jahre 1599  

von dem Fünfziger Ausschuss wieder verlangte und erneuerte .,Naugard-
Zoll" gab den Nowgorodfahrern und den ihnen in den Fragen des rus­
sischen Geschäftes am nächsten stehenden Rigafahrern in der Folge zu 
öfteren Verhandlungen mit dem Rathe Veranlassung. Die Nowgorodfahrer 
emptanden die Abgabe mit der Zeit als eine drückende und suchten des­
halb die Auffassung geltend zu machen, dass sich mit den Contoren am 
Wolchow und in Pleskow unverändert ein so starkes Allgemeininteresse ver­
binde, dass sich hieraus die fernere Deckung der noch nicht aufgebrachten 
Kosten für die nach Moskau abgefertigte Legation [1603] und für die 
Unterhaltung der Contore aus dem gemeinen Gute rechtfertige. 

Indessen der Rath war, vielleicht unter dem Eindrucke der geringen 
Aussichten, welche die neubesetzten Höfe in Nowgorod und Pleskow fin­
den Handel mit den Russen bei der bestehenden Kriegslage und der 
Unsicherheit der moskowitischen Regierung boten, anderer Meinung. 
Wenngleich die Compagnie im fahre 1609 nachdrücklich darauf hinwies, 
dass der Hof zu Nowgorod und Pleskow aus dem Travenzoll angekauft 
und aufgebaut und nebst seinen beiden Aelterleuten bisher mit grossen 
Kosten unterhalten worden sei, wohingegen sich der Rath des Contors 
„weniger denn nichts" annehme, während doch Hamburg1) und Bremen 
den dortigen Handel mehr und mehr für sich zu gewinnen trachteten, 
so verhielt sich der Rath dem Wunsche der Nowgorodfahrer gegen­
über dennoch sehr bestimmt ablehnend. Als die Compagnie die Zurück­
gabe des von ihr ausgestellten Reverses verlangte, mit welchem sie sich 
zur Betheiligung an den Kosten der hansischen Gesandtschaft an den Hof 

l) Hamburg' nutzte als eine der ersten Städte die durch die Gesandtschaft 
1603 erlangten Vergünstigungen aus, indem bereits 1604 Hamburger Schiffe in 
den Hafen von Archangel einliefen. Winckler, Die deutsche Hanse in Russland, 
S. 126. Ernst Baasch, Hamburgs Seeschiffahrt und Waarenhandel vom Ende des 
16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, S. 14 Anm. 3. 
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des Zaren Boris Godunow verpflichtet hatte, wurde ihren Wortführern1) 
vom Bürgermeister Cordt Harmes ernstlich bedeutet, dass sie wegen dieser 
Legation seiner Zeit „hart in den Rath gedrungen hätten", bisher aber 
„weder ihren Revers erfüllt", noch zur Abtragung der aufgenommenen 
Kapitalien und zur Bezahlung der Renten etwas beigetragen hätten. Es 
wurde ihnen erklärt, dass der Rath aus den Allgemeinmitteln für die 
Unterhaltung der Faktoreien nichts zu thun beabsichtige [Nr. 21]. 

So verständlich diese Zurückhaltung des Rathes schon in Hinsicht 
auf die geschwächte Finanzlage der Stadt erscheinen mag, so bleibt es 
doch andererseits bezeichnend für die Stellung, der Nowgorodfahrer-Com-
pagnie und zugleich für die Bedeutung, welche man in Lübeck unverändert 
dem direkten Handel mit den Russen auf Grundlage der alten Contor-
Organisation beimass, dass an den auf seine Wiederherstellung gerichteten 
Bestrebungen auch zu dieser Zeit noch beharrlich festgehalten und diese 
Bestrebungen ihren Mittelpunkt in der Gesellschaft der Nowgorodfahrer 
behielten. Noch im Jahre 1636, als man nach langen Jahren des Krieges 
und innerer Wirren in Russland abermals zur Besiedelung der Höfe schreiten 
wollte2), bezeichnete eine gemeinsame Eingabe sämmtlicher Aelterleute 
und Frachtherren der Schonen-. Nowgorod-, Bergen-, Riga-, Holm- und 
Spanienfahrer, in welcher der Rath um eine Geldhilfe gebeten wurde, die 

Reussische oder Nowgartere Handlung1' als ..ein hochausnemblich, 
Ding", ..darauf fast diesse ganze Stadt in dero Fundation ihr Absehen 
gehabt, unsere Vorfahren sehr wol dabey gefahren und mechtig diese 
Republica dadurch prosperiret". Die Höfe waren, wie die Eingabe be­
richtet, nach den langen Kriegen zerstört vorgefunden worden; die Häuser 
waren theils mit Einquartirung belegt, theils so vollständig verwüstet 
worden, dass der Boden hatte gepflügt oder mit anderen Gebäuden besetzt 
werden können, sodass auch, wenn die Factoreien jetzt von Neuem dem 
Handel nutzbar gemacht werden sollten, dazu vor Allem umfangreiche 
Neueinrichtungen erforderlich sein würden. Die Nowgorodfahrer und Riga­
fahrer hatten, um dem Contorhandel neue Grundlagen und neues Leben 
zu geben, im vergangenen Jahre Anton von Erppen nach Rufsland gesandt, 
der mit einem Verwendungsschreiben des Rathes an den Zaren versehen 
wurde und beauftragt war, an Ort und Stelle einen Plan zu entwerfen, 
nach welchem die Niederlassungen neu aufgebaut und eingerichtet werden 
sollten. Freilich sahen sich die Nowgorod- und Rigafahrer in ihrer Hoff­
nung, dass ihnen der Rath zur Bestreitung der Kosten hilfreiche Hand 

1) Es waren dies die Aeltesten der Compagnie: Peter Lemke, Hans Mewert, 
Claus Vasseel und Adrian Müller. 

2) Unter Michael Fedorowitsch, der den Lübeckern einen Schutzbrief für 
ihren Handel nach den bestehenden Gesetzen gewährte. Winckler, die deutsche 
Hanse in Russland, S. 124. 
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bieten würde, getäuscht. Vergeblich war ihre Vorstellung, dass der rus­
sische Handel seinen früheren blühenden Stand wiedererlangen könnte, 
wenn jetzt etwas durchgreifendes für die Contore gethan würde, woraus 
die ganze Stadt reichen Gewinn und Nutzen ziehen und wodurch einige 
hundert Einwohner neu ..sustentiret" würden. Auch ihr Hinweis, dass von 
den Aelterleuten des Nowgoroder Contors die vorräthigen Gelder, welche 
der auf Riga, Reval und Narwa handelnde Kaufmann zur Unterhaltung der 
Nowgoroder Handlung gezahlt habe, im Jahre 1627 willig hergegeben 
worden und es deshalb ein billiges Begehren sei, dass ihnen dasjenige, 
was sie frülier zu Vertheidigungszwecken vorgeschossen hätten, jetzt, da 
es die Noth erfordere, zurückgegeben werde [Nr. 54], änderte nichts an 
dem ablehnenden Standpunkte des Rathes. Erst eine unterm 30. November 
1637 erneuerte Supplication der beiden Compagnieen, in welcher sie dem 
Rathe noch einmal eindringlich vorstellten, dass man „jetzt das Werk nicht 
zum Despect der Stadt liegen lassen könne", hatte schliesslich einen Erfolg. 
Anton von Erppen, der im Spätherbste von Russland zurückgekehrt war, 
hatte für die Lübecker Kaufleute im Hofe von Nowgorod ein Gasthaus 
eingerichtet und in Pleskow hatte er „Haus, Hof und Platz" neu her­
gestellt und mit einem Zaun \ on Husch und Strauch umgeben lassen. Er 
brachte dafür 1500 Thaler an Baukosten, Zehrungskosten und Gehalt für 
sich selbst in Rechnung, während er 1500 Thaler zur Wiedererlangung 
der erloschenen Freiheiten von dem Grossfürsten verauslagt hatte. Das 
erbetene Geld wurde jetzt den Nowgorod- und Rigafahrern vom Rathe 
vorgeschossen; doch mussten sich btide Compagnieen verpflichten, aus 
einem neuen Zoll auf alle aus Russland seewärts eintreffenden Waaren die 
Summe nebst „5°/0 Interesse" zu erstatten. Der Zoll sollte an der ge­
wöhnlichen Zulage an der Trave erlegt und in einem Kasten angesammelt 
werden, zu welchem die Naugardfahrer-Aeltesten die Schlüssel erhielten 

[No. 61]. 
Das geringe Entgegenkommen des Rathes hatte in den betheiligten 

Kreisen, wie aus den Akten sichtlich hervorgeht, um so grösseren Miss-
muth erregt, je weniger man in der Lage war, sich aus eigner Kraft zu 
helfen. Indessen im Eifer für ihre Sache hatten es die Compagnieen nicht 
genügend bedacht, dass die Unterhaltung der Höfe und ihrer Privilegien, 
sofern der erwartete Nutzen von der Neubesiedelung der Faktoreien eine 
richtige Rechnung war, in ihrem eigenen Interesse lag und dass die ohne­
hin fast erschöpfte Stadtkasse nicht gut mit Ausgaben belastet werden 
konnte, die doch zunächst nur Leistungen an Einzelne darstellten. 

Im Uebrigen aber liefern diese Verhandlungen einen bemerkens-
werthen Beweis dafür, wie der Hof von St. Peter, einst ein „Brunnenquell 
daraus aller Wohlstand hervorgeflossen", den Zauber seines Namens bis 
in diese Zeit hinein zu erhalten vermochte. Der Rath hatte augenschein­
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lieh gegenüber der Schärfe, welche die Supplicationen der Nowgorod-
fahrer- und Rigafahrer-Compagnie enthielten, mit seinem Tadel nicht 
zurückgehalten; er hatte ihnen vorgeworfen, dass sie in ihren Bemühungen 
viel zu weit gegangen seien und sich in sein Regiment eingemischt hätten. 
Doch die Riga- und Nowgorodfahrer — und diese Auffassung ist lür die 
Streitfrage bezeichnend — hielten demgegenüber daran fest, dass sie für 
das ..negotium" in Nowgorod und Pleskow nicht um ihres eigenen Nutzens 
willen eingetreten wären, sondern nur „populi et procuratorio nomine" 

gehandelt und gerathen hätten. 

Von späteren Versuchen, die Mitwirkung des Rathes für die Er­
haltung der Contore zu gewinnen, berichten die Rigafahrt r-Acten nichts 
mehr. Wahrscheinlich erlosch allmälig der Eifer, von dem diese im Vor­
stehenden geschilderten Bemühungen vielleicht ein letztes Zeugniss ablegen. 

Später treten die Nowgorodfahrer nach Narwa. Reval und St. Peters­
burg handelnd auf, welches letzteres, die Gründung- eines einsichtigen 
Herrschers, dank seiner günstigen Stapellage das alte Binnenhandelscentrum 
Moskau überflügelnd1), sehr bald das neue Emporium des baltisch-russischen 
Handels wurde. Ein Wettebescheid aus dem Jahre 1715, welcher rügte, 
dass die für die Nowgorodfahrer bestimmten Schiffe nicht auf ihrem Wasser 
und an ihrem Prahme, sondern anderswo an der Trave anlegten, nennt 
hierbei Petersburg an erster Stelle und dann erst Narwa und Reval als 
zu ihrem Fahrwasser gehörig. 

So wenig diese Nachrichten geeignet sind, uns von dem Leben und 
der 1 hätigkeit der Nowgorodfahrer des 16. und 17. Jahrhunderts ein 
Bild zu geben, so wird doch namentlich durch die letzte Mittheilung die 
Krage nahe gelegt, wohin sich der Handel der Nowgorodfahrer gerichtet 
habe, seitdem der Hof zu St. Peter durch die Russen zerstört und 

Narwa im Jahre 1558 ein russischer Seestapelplatz geworden war, bis 
zur Eroberung dieser Stadt durch die Schweden (1581), und wohin ferner 
in der Zeit von diesem Ereignisse ab bis zur Vereinigung Estlands und 
Livlands mit Russland im Frieden zu Nvestadt [1721]. Freilich haben wir 
gesehen, dass die alten Märkte am Wolchow und in Pleskow auch noch 
zu Ende des 16. und fast bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts besucht und 
beschickt wurden, wie ja auch andere Nationen in Russland, die Engländer 
auch in Narwa ihre Höfe unterhielten2). Spricht doch noch jener Bericht 
über die Verhandlungen der Wortführer der Nowgorodfahrer mit dem 
Bürgermeister Harrns vom Jahre 1609 von „Aelterleuten", die in Novv-

1) Peter der Grosse machte St. Petersburg zum Stapelplatz für die ganze 
russische Einfuhr und selbst die Ausfuhr durfte z. B. Archangel nur für die dor­
tige Provinz besorgen. Hermann, Russ. Geschichte. Bd. IV, S. 289. Wilh, 
Roscher, Nationalökonomik des Handels und Gevverbefleisses. S. 122. 

2) Winckler, Die deutsche Hanse in Russland, S- 118 u°d 99-
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gorod und Pleskow unterhalten wurden, und Iässt doch auch der Erfolg 
des Anton von Erppen auf eine thatsächlich neue Besiedelung und Be­
nutzung der alten Höfe durch Lübecker Kaufleute im Jahre 1637 schliessen. 
Immerhin wird hierbei nur an einen vorübergehenden, von der Gunst der 
Zeit und von Umständen getragenen Verkehr gedacht werden können, da 
sich die Handelspolitik des moskowitischen Reiches einer Privilegirung des 
hansischen Handels alten Stils abgeneigt zeigte und die deutschen Städte, 
insbesondere Lübeck, sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und 
im 17. Jahrhundert sehr viel mehr auf den Verkehr mit Narwa, Reval 
und Wiborg1), als auf die innerrussischen Waarenvertheilungsplätze hin­
gewiesen sahen. Der Handel mit Narwa während der Zeit der Zuhörig-
keit desselben zu Russland 1558—1581 scheint die letzte Periode eines 
unbehinderten und privilegirten direkten Kaufschlages der Lübeckischen 
Factore mit dem russischen Kaufmann gewesen zu sein. Mit der Er­
oberung des jungen vielbesuchten Marktes an der Narowa durch die 
Schweden war es mit dieser letzten Blüthe des freien hansischen Verkehrs 
in Russland schnell vorbei und es scheint, dass dann der neuerstandene 
übermächtige Einfluss Revals sich den deutschen Handel erfolgreich unter­
zuordnen verstanden hat. Wenn auch die Akten der Rigafahrer keinen 
tieferen Einblick in Art und Umfang des Lübeckischen Handels mit Xarwa 
und Reval im 16. und 17. Jahrhundert gewähren, so scheint doch immerhin 
der eine Umstand, dass die in den Akten der Rigafahrer hin und wieder 
auftauchenden Narwafahrer und Revalfahrer allem Anscheine nach 
keine andere Compagnie als unsere Nowgorodfahrer selbst gewesen sind, 
bezeichnend für die specifische Bedeutung, welche der Handel mit jenen 
beiden Städten erlangte, indem angenommen werden muss, dass zunächst 
der Handel nach Narwa, wie später der nach Reval eine so besondere 
Stellung im Gesammtverkehr Lübecks mit dem baltischen Osten erlangte, 
dass er der hieran betheiligten Compagnie der Nowgorodfahrer einen 

zweiten Namen gab. 

Die Narwa- und Revalfahrer. 

Narwa war mit dem ganzen Herzogthume Estland 1347 von König 
Waldemar III. gegen 19000 Mark Silber käuflich an den Hochmeister des 
deutschen Ordens abgetreten und von diesem sehr bald darauf dem Meister 
des deutschen Ordens in Livland überlassen worden. Während der Ordens­
herrschaft nahm Narwa unter den ausländischen Städten trotz der günstigen 
Bedingungen seiner Lage nie eine bevorzugte Stellung ein. Binnenwärts 

1 )  I I .  R .  I I I ,  B d .  4 ,  N r .  423—424.  S. 566  Anm. 1 .  
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zweigten sich schiffbare Wasserwege ab in's Peipusgebiet hinein; auf der 
anderen Seite hatte es eine freie Küstenlage, dabei die nächste Nähe der 
finnländischen Handelsplätze Abo und Wiborg, mit denen Livland einen 
belangreichen Verkehr unterhielt. Aber eine consequent unfreundliche 
Politik der livländischen Städte und die Vernachlässigung seiner Interessen 
durch die Regierung der livländischen LandmeisterJ) hielt Narwa von 
einem grösseren selbständigen Handel zurück. Als die Hansestädte im 
Jahre 1417 den Handelsverkehr mit den Russen untersagten und Narwa 
sich gegen den Vorwurf zu vertheidigen hatte, dass es trotzdem den 
Russen Salz zugeführt hätte, begründete Narwa als livländische deutsche 
Stadt ohne Erfolg seinen Anspruch, dass, wenn es sich den Beschlüssen 
der Hansestädte fügen solle, dann auch zu den Rechten in Nowgorod zu­
gelassen werden müsse2). Die livländischen Städte verboten sogar den 
Bürgern Narwas allen Handelsverkehr mit ihren eignen Kaufleuten3), so 
dass Narwa die Verwendung des Landmeisters anrief, welcher verlangte, 
dass der Rath von Reval bis zum 24. Juni desselben Jahres die Erklärung 
abgeben sollte, dass die Bürger von Narwa wieder in Reval Handel 
treiben und insbesondere Salz einkaufen und es in ihre Stadt führen 
dürften4). Franz Nyenstädt, Bürgermeister von Riga, berichtet uns in 
seiner Chronik, dass Narwa nur die Ausfuhr kleiner Schiffe gestattet war 
und dass auch diese nur bestimmte Waaren nach Reval bringen durften, 
„uff dass die grosse stede als Riga, Revall und Dorpat dadurch nicht 
an ihrem Waxedom und Nahrunge abnehmen u?id gesmelert werden 

möchten" 5). 
Lübeck seinerseits war früh bemüht, mit Narwa in directen Verkehr 

zu treten. Auf sein Ansuchen gestattete schon König Erich von Däne­
mark als Herzog von Estland dem Lübecker Rathe im Jahre 1294 den 
Kaufleuten der Seestädte freie Fahrt durch sein Reich zu Wasser und 
zu Lande, besonders aber durch Estland und Wirland bis zur Narowa 

und von da nach Nowgorod6). Die in den Jahren 1367—69 mit dem 
Landmeister von Livland, Wilhelm von Vriemersheim, geführten Ver­
handlungen des Lübecker Rathes lassen erkennen, dass die Lübischen 

1) Ii J. Hansen, Geschichte der Stadt Narwa, Dorpat 1858, S. 14—34. 
2) Liv-, Esth- und Curl. Urkundenbuch, Bd. V, Nr. 2040; H. R. I, Bd. 6, 

Nr. 459. 
3) Liv-, Esth- u. Curl. U.-B. Bd. V, Nr. 2039; H. R. I, Bd. 6, Nr. 511. 

513, 514, 527. 
4) Liv-, Esth- u. Curl. U.-B. Bd. V, Nr. 2039; H. R. I, Bd. 6, Nrs  511, 

513, 514. 527. 
5) Chronik Nyenstädt's in den Beiträgen zur Kunde Esth-, Liv- und Cur-

lands, Bd. I, S. 251. 
6) Ltib. Urkundenbuch, Bd. I, Nr. 625. 
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Kaufleute Handelsverbindungen mit Narwa und Wiborg unterhielten1). 
Aus dem Jahre 1427 erfahren wir ferner von Verhandlungen Lübecks mit 
Reval, denen zufolge dem Lübecker Rathsherrn Tidemann Tzerntin in 
Narwa ungerechtfertigter Weise durch den Revalschen Bürger Bernd 
von Haltern Waaren im Werth von 2000 Mark Rigisch arrestirt worden 
waren2). In den folgenden Jahren treten die directen Beziehungen der 
beiden Städte häufiger hervor. 

Im Jahre 1426 verlieb der Ordensmeister Cisse von Rutenberg der 
Stadt Narwa ein Wacbssiegel, gleich wie es Reval besass, damit es sein 
Wachs und seine anderen Kaufmannswaaren siegeln könnte. Es war ein 
Ordenskreuz im weissen Felde und zeigte in den beiden oberen Winkeln 
je eine Rosenblüthe3). Die Auszeichnung der Stadt wurde auf dem Hanse­
tage in Lübeck im Juni desselben Jahres bekannt gegeben. Die Hanse­
städte beschlossen aber, dieses Siegel vorläufig nicht gelten zu lassen, 
sondern die Anerkennung desselben, sowie die Entscheidung über Narwas 
Antrag auf Aufnahme in die Hansa von dem Ausgange der Verhandlungen 
einer nach Livland zu schickenden Gesandtschaft abhängig zu machen4). 
Auf die Wünsche, die Narwa für den Fall, dass es nicht zum Kaufmanns­
recht zugelassen würde5), Lübeck gegenüber ausgesprochen hatte, dass 
nämlich seinen Kaufleuten erlaubt werden möge, das Salz unverpackt aus 
Reval nach Narwa zu bringen, Narwa'sche Güter durch Geschäftsfreunde 
im Naugardener Contor veräussern und in den Zeiten der Handelssperre 
gegen Russland den Kleinhandel an der Grenze namentlich gegen Lebens­
mittel betreiben zu dürfen, scheinen die Hansestädte nicht näher ein­
gegangen zu sein. 

Nichtsdestoweniger verlegte der hansische Kaufmann vorübergehend 
nach Narwa seine Residenz, als mit Nowgorod eine Einigung nicht zu 
erzielen war. Nach der Zerstörung des Hofes St. Peter 1494 wuchs das 
Interesse der hansischen Städte an den Beziehungen zu Narwa, indem 
dieses gleich Wiborg eine jener-Etappen wurde, über welche der hansische 
Handel zum grössten Verdrusse von Reval seine neuen Wege nach Russ­

1) Lüb. U.-B. Bd. III, Nr. 701 
2 )  Liv-, Esth- und Curl. Urkundenbuch Bd. VII, Nr. 592. 
3) Daselbst Bd. VII, Nr. 406. 
4) Das. Bd. VII, Nr. 489. 
5) Liv-, Esth- und Curl. Urkundenbuch Bd. VII, Nr. 489. Im Jahre 1427 

richtete Narwa an den Hochmeister das Gesuch, den Bürger und Vorzeiger Claus 
von Uelsen mit Empfehlungsbriefen an den deutschen Kaufmann in Brügge zu ver­
sehen, damit ihm sein widerrechtlich beschlagnahmtes Gut zurückgegeben werde. 
Zugleich beklagte es sich über die livl'andischen Städte, welche Narwa den Genuss 
hansischer Privilegien verweigerten, gleichwohl aber von ihm die Beobachtung der 
Handelsverordnungen der Hansa ebenso wie früher verlangten. Liv-, Esth- und 

Curl. Urkundenbuch Bd. VII, Nr. 609. 
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land suchte1). Der Vorschlag des Ordensmeisters (1521), dass die Hansa 
Nowgorod aufgeben und dafür Narwa zum Stapelplatz wählen möchte, stiess 
aber auf den entschiedenen Widerspruch der livländischen Gemeinwesen~). 

Zwischen den livländischen und hansischen Städten vollzog sich in 
dieser Zeit eine Scheidung der Interessen. Reval, Dorpat und Riga be­
kämpften den directen überseeischen Handel, weil sie die alleinigen Nutz-
niesser des Handels mit Russland sein wollten, und dieser selbstsüchtigen 
Politik entsprang auch das im Jahre 1539 erlassene Verbot des Handels 
von Gast mit Gast, mit welchem dem überlieferten directen Verkehr des 
deutschen Kaufmannes mit den Russen auf ihrem Markte ein Ende gemacht 

werden sollte3). 

Im Jahre 1542 erneuerte Narwa noch einmal seine Bemühungen um 
Aufnahme in den Hansabund, ohne dass freilich auch dieses Mal dem An­
trage, vermuthlich in Folge seiner Hintertreihung durch Reval, Folge ge­
geben werden konnte4). Nach seiner Eroberung durch die Russen (1558) 
jedoch, als Narwa durch Iwan IV. zu einem russischen Seehafen gemacht 
wurde und die russische Krone hierdurch das Ziel ihrer Wünsche, die 
Verbindung des Reiches mit den Mündungen seiner Ströme, erreicht sah, 
ergaben sich aus dieser veränderten Sachlage engere und wichtigere 
Beziehungen seitens der überseeischen Städte, indem nunmehr Narwa in 
den unbeschränkten Genuss seiner günstigen geographischen Lage trat 
und, mit Sicherheit und Zollfreiheit für die fremden Kaufleute ausgestattet5), 
ein anziehungskräftiger Zielpunkt des westlichen Handels und ein neuer 
wichtiger Stützpunkt des russischen Auslandverkehrs wurde. Als wie un­
entbehrlich Lübeck in dieser Zeit, da Holländer, Engländer, Schotten und 
Schweden aut dem russischen Markte vordrangen, einen directen Verkehr 
mit dem russischen Kaufmann ansah, spricht aus der festen Haltung, mit 
welcher die hansische Vormacht im Jahre 1557 unc^ 111 den Folgejahren 
sowohl die Gesuche des Ordensmeisters und der livländischen Städte, sich 
der Segelation auf Wiborg und andere Oerter zu enthalten6), als auch die 
noch dringlicheren Vorstellungen Revals und Königs Erich XIV.. des neuen 
Schutzherrn Revals, zurückwies, gleich Stralsund und Stettin, Greifswald, 

1) H. R. III, Bd. 4, Nr. 423 und 424, S. 566 Anm. 1. Diese Beschwerden 
Revals über die Ranefahrer von Wiborg im Jahre 1503 fanden ihren Austrag 
auf dem Hansetage zu Lübeck 1506, Mai 21. H. R. HI, Bd. 4, Nr. 105, §§ 117 
bis 133, 326, 327. 

2) Sartorius, Geschichte des Hansabundes, Bd. III, S 195. 
3) Winckler a. a. O. S. 81. 
4) Daselbst S. 79. 
5) Das. S. 96. 
6) Blümcke, Belichte und Akten der Hans. Gesandtschaft nach Moskau im 

Jahrif l6o3, S. 7-
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Rostock u. a.1), ihre Fahrten auf Narwa einzustellen. Alan habe in Reval 
den Handel mit Russland verboten, daher sei die Fahrt nach Narwa noth-
wendig geworden, Verpflichtungen habe man nicht gegen Reval2), liess 
Lübeck Reval melden und an diesem Standpunkte hat es so lange 
unbeirrt festgehalten, wie Narwa im Besitze der russischen Krone blieb3). 
Ob die Verbindungen mit dem Narwa'schen Handelsmarkte allerdings 
solche Bedeutung für Lübeck gewannen, dass sie gleichbedeutend mit 
seinem russischen Handel überhaupt waren4), mag dahin gestellt bleiben. 
Vermuthlich erhielt sich Reval, gestützt auf seine Lage und seinen umfang­
reichen russischen Handel, auch in dieser Zeit seine alte Anziehungskraft 
für den Lübecker Kaufmann. Immerhin wurde der freie unbehinderte 
Kaufschlag mit den Russen an der Narowa der Preis, den Lübeck in 
seinem siebenjährigen opferreichen Kampfe gegen Schweden einsetzte, und 
jedenfalls wird die Vorstellung zutreffend sein, dass wenn Handels­
beziehungen der Lübecker zu der lange nieder gehaltenen Stadt schon 
zu allen Zeiten vorher bestanden hatten, doch erst die Neueinrichtung 
des Narwaer Handelsmarktes auf Grund der Sicherheit und der Zoll-
privilegien, die ihm Iwan freigebig gewährte5), Anlass dazu gab, dass sich 
diese Beziehungen zu einem ständigen und grösseren Verkehrszuge in 
den Händen des nach Russland handelnden Kaufmanns ausgestalteten. Ais 
im Zusammenhange hiermit stehend mag dabei erwogen werden, dass zur 
Zeit der Blüthe Narwas auch die Handelsbeziehungen Lübecks mit Spanien 
einen grösseren Aufschwung nahmen, so dass dem durch Narwa angeregten 
Lübeckisch-russischen Handel im Westen die Bereitschaft eines grossen 
aufnahmefähigen Marktes antwortete, auf dem die schweren östlichen Zu­
fuhren eine günstige Verwerthung gefunden haben dürften. 

Dass die Nowgorodfahrer diejenigen Lübecker Kaufleute gewesen 
sind, welche schon die älteren Handelsverbindungen mit Narwa pflegten, dafür 
haben sich allerdings in den Akten der Rigafahrer keine Zeugnisse finden 
lassen, wie auch das Lübecker Urkundenbuch, die Hanserecesse und das 
livländische Urkundenbuch hierfür einen Anhalt nicht gewähren. Indessen 
begründen namentlich zwei Akten des Rigafahrer-Archivs die oben ge­
äusserte Vermuthung, dass jedenfalls im 16. und 17. Jahrhundert der nach 
der Narwa handelnde Kaufmann identisch mit den Nowgorodfahrern war. 

Eine im Jahre 1580 von „den veer Rygschen frachthern mit­
samt de veer Nouwgarsche, Revelsche tmd Narvesche frachtkern" 

1) Blümcke a. a. O. S. 8. 
2) Winckler a. a. O. S. 97. 
3) Daselbst S. 97 .  

4) Blümcke a. a. O. S. 8. -

5) J. Hansen, Geschichte der Stadt Narwa, S. 40—43. 

Hans. Geschichtsquellen II., 1. 
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getroffene Vereinbarung über ihr Verhältniss zu den „rullwageti- oder 
klosterluden, Mengestraters genomet", und über die Einsetzung eines 
Aeltermann-Vorstandes und eines Schreibers führt zwar die betheiligten 
Frachtherren nicht namentlich auf, so dass es zweifelhaft sein könnte, ob 
die hier neben den Rigafahrern genannten vier Frachtherren der Nowgorod-, 
Narwa- und Revalfahrer solche von drei Compagnieen oder einer einzigen 
Compagnie waren, die nach dem älteren Hauptziel ihrer Handelsthätigkeit 
gemeinhin Nowgorodfahrer-Compagnie genannt wurde. Dass indessen wohl 
nur das letztere richtig sein wird, darf mit Recht aus den folgenden Stellen der 
Akte geschlossen werden. Es heisst nämlich im ersten Abschnitte: „ingleichen 
haben die Rigischen Frachtherren neben den andern Naugardschen 
Frachtherren zu gebieten u.s.w.", dann im zweiten Abschnitt: „es sei 
von den Frachtherren beider Theile von alters her beliebt", zwei Aelter-
leute und einen Schreiber einzusetzen, damit gute Ordnung unter den 
Mengstrassern gehalten werden möge, und endlich wird im vierten Absätze 
gesagt: „Item haben die Rigischen und Naugardschen Frachtherren beider 
Theile gleiche Macht den Mengstrassern und anderen Trägern, die auf 
dem Rigischen, Revelschen und Narwischen Lehne arbeiten oder mit deren 
Gütern umgehen, Ordnung vorzuschreiben" [Nr. 8]. Eine Frage für sich 
könnte hierbei die sein, ob die nach Reval und Narwa ladenden Schiffe 
vielleicht gesonderte Lehne (Prähme) hatten. Vielleicht hatten die Now­
gorodfahrer zwei Lehne, das Revalsche und das Narwasche Lehn genannt, 
vielleicht wurde aber auch nur ein Lehn wechselnd so bezeichnet. Auch 
eine Trägerordnung vom Jahre 1582 wird von „Narwischen und Rigischen 
Frachtherren" vereinbart [Nr. 9], und zwar werden von den sieben Namen 
in der Reihe vier, nämlich Hans Sesemann, Christoffer Kordes. Hans Hack­
husen und Gabriel Lütkens, in einem Votum der Rigafahrer-Compagnie 
vom Jahre 1599 als Rigafahrer bezeichnet [Nr. 10]. Auch diese Ord­
nung berichtet wieder von dem Narwischen und Rigischen Lehne. Ein 
Zusatz vom 25. September 1600 zu der Akte von 1582 besagt, „dass 
diese Ordnung erneuert sei von den Revelschen und Rigischen Fracht­
herren" und wiederholt damit die in jenem Vertrage vom Jahre 1580 
liegende Bestätigung einer dreifachen Bezeichnung einer und derselben 
Compagnie. Es kann somit wohl in der That nach alledem angenommen 
werden, dass die Narwa- und Revalfahrer ein und dasselbe Collegium 
waren, das, nachdem der Handel nach Nowgorod aufgehört hatte, zeitweise 
von den späteren Hauptrichtungen seiner Handelsthätigkeit die Bezeichnung 
der Narwa- und Revalfahrer erhielt. 

Die handelspolitischen Consequenzen, welche sich aus der Er­
oberung Narwas und Estlands durch die Schweden und den hierdurch 
hervorgerufenen Veränderungen der handelspolitischen Gesammtlage im 
Osten, die durch Blümcke zum ersten Male eine Darstellung erfahren 
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haben1), für die Hansa ergaben, waren hauptsächlich zweierlei Art. Sie be­
standen einerseits in dem erneuten Hervortreten Revals, das, gestützt auf 
die Gunst der schwedischen Krone, bemüht war, den Strom des baltisch­
russischen Waarenverkehrs bei sich aufzustauen und sich zu einem Verkehrs­
hauptplatze des russisch-baltischen Waarenhandels zu machen, andererseits 
in dem dadurch um so lebhafter genährten Bedürfnisse der Hansa, einen 
Ersatz für Narwa in der Neueinrichtung der Höfe in Nowgorod und Ples­
kow und der Wiederanbahnung des alten Faktoreihandels zu suchen. 
Der Verkehr in das russische Reich hinein wurde durch die Zölle und 
Imposten in Riga, Reval, Narwa und Wiborg erschwert. Es kam hinzu, 
dass die Concurrenz der Holländer und namentlich der Engländer auf dem 
russischen Markte im beständigen Wachsen war, gegen deren Fahrten um 
Norwegen durch das Eismeer auf Archangelsk Lübeck durch seinen Gesandten 
Daniel Keller vergebens den Einspruch des Grossfürsten anrief [ 1584]2). 
Der Hansatag von Dionysii 1582 trug diesem Bedürfnisse einer Wieder­
aufrichtung des directen Handels mit den Russen auf den alten Verkehrs-
Grundlagen Rechnung, und mit der Ausführung seiner Beschlüsse begann jene 
diplomatische Action der Hansa, die unter Lübecks Führung 20 Jahre 
hindurch die norddeutschen Städte beschäftigte, die mit der Legation 
des Jahres 1603 zwar einen äusserlichen Abschluss fand, deren unerreichte 
Ziele aber nichtsdestoweniger, wie wir sahen, im Kreise der Nowgorod­
fahrer fortlebten und noch in den 30 er Jahren des 17. Jahrhunderts nach 
einer praktischen Gestaltung rangen. Es gelang zwar der Hansa die 
Aufrichtung der Contore, indem ihr der Grossfürst in Pleskow, Nowgorod, 
Moskau und in Cholmogery unbehinderten Kaufschlag mit allen Waaren 
gegen den halben Zoll gewährte [1588]3), so dass sich die Städte auf 
Grund dieser grossfürstlichen Gnadenbriefe zunächst in Pleskow neu ein­
richteten und 1589 dem dort noch ohne Aelterleute residirenden Kauf­
manne die neubeschlossene Contorordnung zustellen konnten4). Indessen 
die erhofften Vortheile beschränkten sich sehr bald, theils dadurch, dass 
die russischen Zollzusagen nicht gehalten wurden, mehr aber noch, weil 
die Zuwege nach Russland durch das polnische Livland und über die 
schwedisch-estländischen Häfen führten, Reval also neben Narwa5) im bal-
tisch-russischen Handel seinen Einfluss nach wie vor behauptete6). Es 
wurde allerdings ein politisches Calcül des Lübecker Rathes, dass, wenn 
die Hansa die Sache des Königs Sigismund von Polen gegen Schweden 

1) Blümcke a. a. O. S. IX ff. 
2 )  Daselbst S. XIII. 
3) Das. S. XIV. 
4) Das. S. XV und XVII. 
5) Das. S. XVI. 
6) Das. S. XV. 

2* 
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unterstützen und die polnischen Waffen Estland dem polnischen Livland 
einverleiben würden, dass dann die Hansa zum Lohne hierfür die Auf­
hebung der Durchgangszölle für den Verkehr mit Nowgorod und Pleskow 
würde erwarten dürfen. Indessen die Entscheidung über die schwedisch­
polnische Machtfrage fiel erst später und nicht zu Gunsten dieser Politik 
des Lübecker Rathes, was sowohl die Lübecker Rigafahrer, als auch die 
Stockholmfahrer an ihrem Handel hart erfahren mussten. Zunächst hatte 
Sigismund III. in dem 1590 von Russland begonnenen Kriege Frieden 
mit dem Grossfürsten Feodor zu machen, und diese Friedensverhandlungen 
zu Tewsin bei Narwa 1594') gaben allerdings aufs Deutlichste zu erkennen, 
dass es die schwedische Staatskunst vortrefflich verstanden hatte, den 
russischen Auslandhandel in ihren Machtbereich zu ziehen und Reval die 
Hauptfülle des Nutzens hiervon zuzuwenden. 

Wenn uns auch die Akten der Rigafahrer-Compagnie kein directes 
Zeugniss dafür überliefern, dass die Nowgorodfahrer, seitdem Narwa wieder 
in den Kreis der kleineren Küstenhäfen zurück getreten war, den Handel 
auf Reval regelmässig betrieben, so spricht doch die besondere wirt­
schaftliche Stellung und Geltung, welche sich Reval nach dem Niedergange 
von Narwa erwarb und durch den Frieden von Tewsin noch fester be­
gründete, für die Wahrscheinlichkeit, dass der nach Russland hantirende 
Kaufmann in dieser Zeit allerdings zu Reval hauptsächlich seine Handels­
geschäfte besorgte. 

Aus der schwierigen Lage, in welche die Tewsiner Festsetzungen 
Lübeck brachten, das von der Fahrt auf Narwa ausgeschlossen und für 
den Verkehr mit Russland lediglich auf -den russischen Stapel in Reval an­
gewiesen sein sollte, und die sich dadurch noch verschärfte, dass den 
Holländern in Reval gleich wie in Riga der directe Handel gestattet 
wurde2), sowie dass die Engländer seit 1587 alle ihre Manufacturen in 
Russland zollfrei einführen durften3), gab es für die Hansa nur den einen 
Ausweg, dass sie versuchte, sich durch eine neue und erweiterte Privi-
legirung ihres Factoreihandels einen Antheil an dem directen Kaufschlage 
mit den Russen sicher zu stellen. Die Ausführung der hierüber auf den 
Hansetagen 1598—1602 gefassten Beschlüsse übernahm die letzte hansische 
Gesandtschaft vom Jahre 1603, freilich ohne hierbei mehr als einen nur 
vorübergehenden Erfolg zu erreichen. 

Es mag nicht zufällig sein, dass nach jenem oben erwähnten Zusätze 
vom 25. Sept. 1600 die Ordnung der Narwa- und Rigafahrer für die 
Träger von den Revalschen und Rigischen Frachtherren erneuert wurde, 

1) Blümcke a. a. O., S. XVIII. 
2 )  Daselbst S. XXV. Siehe Vierter Abschnitt, Kapitel II, § 2. 
3) Daselbst S. XXIII. 
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denn in Folge der Bestimmungen der Tewsiner Abmachungen dürfte 
damals Revals Handelsmarkt thatsächlich ein von Lübeck viel besuchter 
Einkaufsmarkt gewesen sein. 

Die einzige Akte des Rigafahrer-Archivs, die noch einmal von den 
Nowgorodfahrern als Revalfahrern Kunde giebt, ist ein Notariatsprotokoll 
vom Jahre 1700. Dasselbe berichtet, dass 1625 dem Schiffergesellschafts­
hause mehrere Wandgemälde von den Prahmherren der vier Lehne, näm­
lich des Holmischen, des Revalschen, des Rigischen und des Bergischen 
Lehns, gestiftet worden seien. Dass dann später, seitdem Estland und 
Livland im Friedensvertrage zu Nystadt 1721 russische Provinzen geworden 
waren, der Handel nach Reval und den übrigen estländischen Küsten 
dauernd zum Verkehrsbereich der Compagnie der Nowgorodfahrer gehörte, 
bestätigt der schon erwähnte Wettebescheid „wegen Löschung der Schiffe'' 
aus dem Jahre 1725, der neben St. Petersburg auch Narwa und Reval 
als das Fahrwasser der Nowgorodfahrer bezeichnet [Nr. 69D]. 

Von den Beziehungen Lübecks zu Narwa giebt uns im Uebrigen 
nur noch eine Akte des Rigafahrer-Archives Kenntniss. Es ist ein Schreiben 
des Rathes von Narwa aus dem Jahre 1669 an den Rath von Lübeck, 
welches den letzteren benachrichtigt, der Rath von Narwa müsse zwar 
sich unterthänigst gefallen lassen, dass Se. Majestät der König den 
Lübecker Kaufmann interimistisch dahin privilegirt habe, dass er Salz und 
Hering gleich seinen Bürgern in Narwa „aufschütten" und — nach einer 
Liegezeit von wenigstens 14 Tagen — durchführen dürfe, müsse aber 
auch verlangen, dass derselbe ebenso wie seine Bürger „vor unserem 
Handelscollegio" sein Eigenthum an dem betreffenden Gute eidlich certificire. 

§ 3. Die Stockholmfahrer. 

Zur Geschichte der Stockholmfahrer-Compagnie liefern die Akten 
der Rigafahrer nur sehr dürftige Beiträge, wie auch der im Besitze der 
Lübecker Kaufmannschaft befindliche Akten-Nachlass der Compagnie selbst 
über ihre Entstehung und ihre Thätigkeit in älterer Zeit keinen Aufschluss 
giebt. Die Leidenszeiten des hansischen Kaufmanns unter der Regierung 
Gustav Wasas, der allmälige Ruin der deutschen Colonie in Stockholm, 
die Beschränkungen der Lübecker Handelsfreiheiten, die Vertreibung der 
hansischen Hausirer aus den privilegirten Städten fanden in der Supplication 
der Holmfahrer „über die Gebrechen in Schweden" an E. E. Rath vom 
24. Febr. 1534 und in einer Schrift betitelt „Gebreke tcnd besweringe 
dem Lubsken und gemeinen koepmanne im ryke tho Sweden hanterende 
tegen privilegia mannigerley wise begegnet und wedderfahren" eine 
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beredte Schilderung. Aber noch unter Christian IV., dem Erzfeind der Hansa, 
muss sich der schwedische Handel trotz aller bisherigen Beschränkungen der 
alten Privilegien doch viel von seiner Bedeutung erhalten haben. Es 
beweisen dies die Listen der grossen Schiffs- und Waarenverluste, welche 
die dänischen Auslieger den Lübecker Stockholmfahrern zufügten. Auch 
die erhaltenen Mitgliederverzeichnisse aus dieser Zeit lassen aut eine statt­
liche Gemeinschaft von Kaufleuten schliessen'). Henrich Brokes erzählt in 
seinen Aufzeichnungen, am 3. November 1612 wären 20 Lübische Schiffe, 
darunter 6 armirte, nach Schweden abgegangen, denen am 26. November 
neun andere folgten, darunter eins mit einer Ladung von 100000 Mark 
Lüb. an Werth2). Allerdings klagen die Stockholmischen Träger in den 
späteren Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts, dass für sie die Zeit guten 
Verdienstes an der Trave vorbei sei, da der Verkehr in Schiffen und 
Waaren aus den schwedischen Häfen sehr nachgelassen und die alten 
Güter, die ihnen früher reichlich Arbeit gebracht, wie Kupfer, Theer, 
Pech, Thran, Butter u. s. w. nur noch spärlich eingingen. Während vor­
dem, so berichten sie im Jahre 1670 an den Rath in einer Beschwerde 
über die Rigafahrer-Klosterträger, mit denen sie häufig im Streite lagen, 
während vordem wohl alle Jahre an 1000 Tonnen Butter aus Finnland 
angekommen seien, gebe es jetzt nicht mehr als 100 Tonnen. Ebenso 
läge es mit dem aus Äbo kommenden Theer und Pech. Das Kupfer, welches 
früher in Mengen von 500 und 600 Schiffpfunden3) von Stockholm eingeführt 
worden sei, wäre jetzt fast „ganz von dieser Stadt abgegangen"; nur das 
Eisen und die in Stockholm aufbereiteten russischen Juchten brächten 
ihnen noch einige Arbeit. 

Die Stockholmfahrer werden jedoch auch wieder bessere Zeiten 
erlebt haben und wahrscheinlich wird der von allen Compagnien zu 

1) Ein im Archiv der Stockholmfahrer - Compagnie aufbewahrter ,, Uthoeg 
etliker kopLude de op Sveden und Finlandt handeln" aus dem Jahre 1617 ver­
zeichnet die folgenden 43 Namen: Clawes Smidt, Johan Kemnis, Gerdt Kutere, 
Hinrick Bremerr, Berent Bolte, Johan Wichman, Pawrel Buman, Borchert Lüders, 
Rotgerdt vam Dike, Cordt vam Dike, Johan vam Dike, Hans Meier der Olde, 
Hinrick Luders, Cordt Tor Helle, Melcher vam Dike, Hinrick Herweg, Frans 
Brunsterer, Andreas Karckman, Johan Brun, Steifen Hervorr, Johan C'retherr, 
Jacop Kriwes, Kasten Beweszen, Lorens Festerr, Hans Schropp, Hans Buck, 
Cristoffer Ratgens, Hans Warmmelinck, Jost Westinckhusen, Jasper Scharbowr, 
Marcus Wibre, Cristoffer Barch, Friderick Votsack, Härmen Brouerr, Clawes van 
Hören, Hans Fiichting, Hans van Betteren, Peter Uldeg, Clawes Balck, Dirick Bock, 
Härmen Frese, Heinne Barchstede, Jochim Bargstede. 

2) Aus den Aufzeichnungen des Lübeckischen Bürgermeisters Heinr. Brokes 
in der Zeitschrift des Vereins f. Lüb. Gesch. u. Alterthumskunde, Bd. II, S. 23. 

3) 1 Schiffpfund = 20 Liespfund = 320 Marktpfund oder 261 Pfund l46/19Loth 
früheren deutschen Zollgewichts. Herrn. .Hildebrand, Das Rigische Schuldbuch, 
S. LVII. Vgl. jetzt auch Koppmann in Hans. Geschichtsbl. 1893, S. 119—121. 
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Ende des genannten Jahrhunderts viel umstrittene, von den bisherigen 
Kaufmannsordnungen noch streng verpönte Durchfuhrhandel auch dem 
Handel nach Schweden eine neue und kräftige Grundlage gegeben haben1). 
Heute ist dieser Handel zu einem sehr grossen Theile, namentlich in der 
Ausfuhr überwiegend Umladehandel. 

§ 4. Die Islandfahrer. 

Im Westen waren Island, Jütland, die Niederlande, England, Spanien-
Portugal und Frankreich die Fremdländer, nach denen ein gesellschaftlich 
organisirter Handelsverkehr unterhalten wurde. 

Für die hansische Islandfahrt war Hamburg der eigentliche Vorort. 
Aber nichts destoweniger sind Islandfahrer auch in Lübeck nicht nur 
nachweisbar, sondern bemerkenswertherweise haben Lübeck und Danzig 
die verbotene directe Segelation nach dem Norden zuerst angefangen. 
Im Danziger Schöppenbuch wird die Fahrt eines Danziger Schiffes, dessen 
Schiffer Peter Dambeck war, nach Island schon für das Jahr 1435 be­
glaubigt2) und das Lübecker Urkundenbuch lehrt uns Henning Steen als 
einen Islandfahrer kennen8), dem sein Bruder Cord Steen im Jahre 1442 
in einem gewissen Remmert Ulenhoet einen Kundschafter nach Island 
nachschickte, weil er nicht zurückgekehrt war. Henning Steen, der 
übrigens in Island seine „Vorkering" d. h. seinen „Verkehr" hatte, wurde 
wieder aufgefunden und kehrte auch nach Lübeck zurück. Im Jahre 1494 
bekannte auf Vorhaltung seines Gläubigers Albert Mommik „eyn copgeselle 
in Ysslande", der dort auch seinen Wohnsitz hatte, vor dem Buche, dass 
er seinen Gläubiger Everd Tymmermann, einen Lübecker Bürger, zu 
Weihnachten bezahlen wolle. Aus dem Jahre 1493 wird im Niederstadt­
buche ferner ein Clawes Swarte erwähnt, der „up der Ysslandeschen 
reyse" ertrunken war. Auch noch einige andere Eintragungen des Buches 
lassen vermuthen, dass zu dieser Zeit jedenfalls schon seitens Lübeckischer 
Kaufleute Verbindungen mit Island unterhalten wurden4). Für Hamburg 
sind die Fahrten nach Island erst aus späterer Zeit nachweisbar. Nach 
Baasch hätten hier die Expeditionen und zwar auf Staatskosten erst im 
Jahre 1475 ihren Anfang genommen5). Indessen weil Hamburgs Verbin­
dungen mit Bergen nie bedeutende waren, eine Hamburgische Bergen-

1) Siehe IV. Abschn. Kap. II § 3. 
2) Hirsch, Danzigs Handel und Gewerbegeschichte, S. 154 Anm. 419. 

3) Lüb. U. B„ Bd. VIII, Nr. 61. 

4) Pauli, Lübecker Zustände, Bd. H, S. 61. 69, 70. 
5) E. Baasch, Die Islandfahrt der Deutschen, Forschungen zur Hamburgischen 

Geschichte, S. 8. 
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fahrergesellschaft auch erst im Jahre 1535 entstand 1), hatte Hamburg gleich 
wie Danzig, welches ebenfalls in Bergen kein Feuer und Rauch besass, 
ein ungleich grösseres Interesse an dem direkten Verkehr mit Island als 
Lübeck, dessen Bergenhandel hierdurch empfindlich geschädigt wurde. Die 
isländische Segelation nahm mit Beginn des 16. Jahrhunderts, als sich die 
Verbote der Hansetage doch nicht als wirksam erwiesen, einen raschen und 
bedeutenden Aufschwung und Hamburg richtete sich mehr und mehr neben 
Bremen zum Vorort und Hauptmarkt der isländischen Producte ein. 

Aber trotz aller Reclamationen, die namentlich Lübeck als führende 
Stadt im Bergenhandel und auch das Contor selbst bei dem norwegischen 
Reichsrathe und am dänischen Hofe erhob, hatte der unerlaubte Verkehr 
nach Isslande, de?i Veroor unde Heitin" [Shetland-Inseln] auch von 
Lübeck aus wohl nie ganz geruht. Selbst Rostocker, Wismarer, Stral­
sunder und Lüneburger Islandfahrer traten in den Mitbewerb ein2). Wenn 
auch ein Hamburger Chronist zum Jahre 1538 meint, „dat vorhe?i newerle 
gehört was, dat de Lubeschen in Islant segelden"3). so war doch nach 
Beendigung der Grafenfehde, als die hansische Islandfahrt um diese Zeit 
ihren Höhepunkt erreichte, das Interesse in Lübeck an dem Handel mit 
Island gross genug, um den Lübecker Rath in Hamburg über die Miss­
gunst wiederholt Klage führen zu lassen, mit der die Hamburger „ihren 
Lübischen Concurrenten" allerlei Hindernisse in den Weg legten4). Leider 
geben die Mittheilungen des Niederstadtbuches in Lübeck keinen Anhalt zur 
Beurtheilung der Organisation und Stellung der Islandfahrer, wie auch 
Baasch's Untersuchungen zur Beantwortung dieser Frage für Hamburg oder 
Lübeck nichts beigetragen haben. Wäre für Lübeck aus den spärlichen 
Quellen, die bis jetzt eröffnet worden sind, ein Schluss berechtigt, so wäre 
es wohl der, dass die Islandfahrten in Lübeck als commercielle Unternehmung 
im 15. Jahrhundert bei weitem nicht die Bedeutung gewannen, die Baasch 
für sie in Hamburg nachgewiesen hat, und dass ihre Vertreter in Lübeck auch 
schwerlich zahlreich genug gewesen sein werden, eine eigene Compagnie 
mit einem Aeltermann-Vorstande zu bilden. Das Vorhandensein eines 
solchen ist nicht ohne weiteres mit Pauli aus dem Umstände zu schliessen, 
dass es mehrere Islandfahrer in Lübeck gegeben hat und dass das 
Niederstadtbuch von einem Streite der Islandfahrer mit den Böttchern 
berichtet5). 

1) Baasch a. a. O., S. 15. 

2) Daselbst S. 16. 

3) Lappenberg, Hamb. Chroniken in nieders. Sprache, S. I49. 
4) Baasch a. a. O., S. 30. 
5) Pauli a. a. O., Bd. II, S. 61 u. 69, Anm. 41 u. 42. — Es wäre möglich, 

dass die Islandfahrer Bergenfahrer waren, die nach ihrer Gewohnheit, ihre Handels­
unternehmungen bis nach Island auszudehnen, diesen Namen erhielten. 
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Die deutschfeindliche Politik der Nachfolger Christians II., der noch 
auf Verlangen Lübecks den Verkauf der direct eingeführten isländischen 
Producte nur in England gestatten wollte1), machte der Islandfahrt ohne­
hin sehr bald ein Ende, denn Christian III. verpachtete im Jahre 1547 die 
Insel auf 10 Jahre an den Rath von Kopenhagen und Christian IV. ver­
nichtete den hansischen Einfluss auf Island vollends, indem er 1602 den 
ganzen Handel und die Schifffahrt nach Island, nach den Farör- und 
Shetlandinseln zu einem ausschliesslichen Monopol der drei Städte Kopen­
hagen, Malmö und Helsingör machte. 

§ 5. Die Alborgfahrer. 

Den Narwa- und Islandfahrern standen die Alborg- und Spanien­
fahrer nicht nur zeitlich nahe. Mehr noch hatten sie mit jenen das Ur­
sächliche ihrer Entstehung und das Bedürfniss nach einem Ersätze für ver­
lorene oder geschmälerte ältere Handelsgebiete gemeinsam. 

Die Aufgaben des Handels mit Jütland und Alborg verfolgte in 
älterer Zeit in sehr viel grösseren Verhältnissen der nach Schonen, und 
man wird kaum fehlgehen in der Annahme, dass, indem die schonensche 
und seeländische Küste productionell und commerziell mehr und mehr ver­
armte, indessen sich die Ergiebigkeit der Fischerei im Limfjord erhielt, 
hauptsächlich auch des Alborger Herings wegen der dänische Handel an 
diesem neuen Standort seine Ausgestaltung in einer besonderen Bruder­
schaft fand. Allerdings war der Alborg-Hering auch schon vor der Ent­
stehung der Alborgfahrer-Compagnie ein viel gehandelter Fisch; aber doch 
lassen die Verhandlungen der Hansatage im 16 Jahrhundert darauf schliessen, 
dass sich die Nachfrage zu dieser Zeit noch erheblich steigerte. Besonders 
spielte der Alborg-Hering auf dem russischen und livländischen Markte 
eine Rolle, wohin er von den Rigafahrern viel verhandelt wurde. Seiner 
wegen mussten auf dem Hansatage 1498 besondere Satzungen für die 
Ausfuhr nach Russland erlassen werden2). 

Die Alborgfahrer waren auch älter als ihre Compagnie selbst, indem sie 
nach Dittmer3) schon vor dem Jahre 1565, in welchem sie ihre Compagnie 
begründeten, als eine Vereinigung, wenn auch innerhalb der Schonenfahrer 
mit Aelterleuten der letzteren, bestanden haben4). Immerhin wurde erst der 

1) Baasch a. a. O. S. 17. 
2) H. R. III, Bd. 4, Nr. 79 §§ 109, HO. 
3) Dittmer, Die Alborgfahrer u. s. w. im 16. Jahrhundert in Neue Lüb. 

Blätter, Jahrgang 1841, Nr. 19, 20 u. 21. — Andere Quellen als diese Darstellung 
von Dittmer standen dem Verfasser für diesen Abschnitt nicht zur Verfügung. 

4) Dittmer a. a. O. S. 153-
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Aufschwung des Verkehrs mit Alborg die Veranlassung, dass sie sich von den 
Schonenfahrern trennten und zu einem selbständigen Collegium zusammen­
traten. Die Compagnie wurde zunächst versuchsweise auf sechs Jahre ein­
gerichtet und erst nachdem sie sich bewährt hatte, erhielt sie die Bestätigung 
ihrer selbständigen Constitution. Den Alborgfahrern standen zwei Fracht­
herren vor, die für den Kaufmann die Schiffe anzunehmen, die Fracht zu ver­
einbaren und die Schiffsräume unter alle Brüder, welche Güter verfrachten 
wollten, gleichmässig zu vertheilen hatten. In Alborg genossen die Lübecker 
werthvolle Freiheiten. Sie wurden gleich den ansässigen Kauf leuten zu Brü­
dern des Gildehauses gewählt, ihr Wappen wurde in die Fenster des Hauses 
aufgenommen und auch auf mannigfach andere Weise drückte sich das 
gute Verhältniss zwischen den beiden Städten aus1). Aber trotz der an­
scheinend so sehr gefestigten Beziehungen überlebte die Alborgfahrer-
Compagnie kaum das Jahrhundert ihrer Gründung. Dieselbe Politik, 
welche Island dem hansischen Verkehr und Einfluss entzog, machte zur 
selben Zeit auch dem Handel nach Alborg ein Ende. Im Jahre 1600 
wurden die Lübecker Wappen in das neu hergestellte Gildehaus, das den 
dänischen und deutschen Kaufleuten gemeinsam angehörte, nicht wieder 
aufgenommen. Die Besuchszeiten der Lübecker Schiffe wurden auf acht 
Tage beschränkt und schliesslich beschieden im Jahre 1604 Rath und 
Bürgermeister eines Tages die in der Stadt anwesenden Lübecker nach 
dem Rathhause, um ihnen hier ein Mandat König Christians IV. mit-
zutheilen, demzufolge der Stadt Lübeck aller Handel und Verkehr mit 
Alborg, mit Ausnahme der Zeit während der drei Pfingsttage, für alle Zeit 
verboten wurde. Im Jahre darauf erfolgte die Kündigung auch der letzten 
Privilegien. Die Compagnie erhielt sich zwar noch einige Jahre. Doch 
wurden, wie Dittmer nach einem Beschluss der Compagnie vom Jahre 1633 
anführt, „weil die Fahrt ganz aufgehört habe", in diesem Jahre keine 
Aelterleute mehr bestellt. 

§ 6. Die Spanienfahrer. Dröge. Hispanische Collecten. 
Sclavenkasse. 

Zur Entstehung von Spanienfahrer-Compagnieen hatte das ältere 
Mittelalter keine Veranlassung gegeben, weil sich der Verkehr zwischen 
Nord- und Südeuropa hauptsächlich durch die Aufstapelung der gegen­
seitigen Producte auf dem Universalmarkte Brügge, dem Mittelpunkt alles 
Handels von Gibraltar bis Finnland2) vollzog. Wenn nichtsdestoweniger 

1) Dittmer a. a. O. S. 147. 
2) K. Koppmann, Das Seebuch. 



Die Spanienfahrer. Dröge. Hispanische Collecten. .Sclavenkasse. 27 

wie von Hamburg-, Wismar, Rostock, Stralsund und Danzig, so auch von 
Lübeck aus Fahrten nach Spanien und Portugal, nach Frankreich und viel­
leicht auch nach Italien unternommen wurden, so beruhten diese Expe­
ditionen doch nicht auf einem umfassenden Waarenaustausche mit jenen 
Ferngebieten, weil zu den zahlreichen Nationen, die in Brügge ihre Quar­
tiere hatten, auch die Kaufleute von Genua und Venedig, Florenz und 
Lucca, von Portugal, Castilien und Biscaya1), Aragonien und Navarra2), 
der Gascogne und der Provence gehörten, deren Genossenschaften unter 
der Leitung periodisch gewählter Vorsteher standen. Erst im 16. Jahr­
hundert, als nach dem Niedergange des flandrischen Weltmarktes Lissabon 
als grösster Gewürzmarkt emporkam und Sevilla der Ausgangspunkt des 
spanischen Colonialhandels wurde, nahmen die directen Fahrten — aller­
dings mehr und mehr in Concurrenz mit den Holländern, deren Handels­
centrum Amsterdam auch Antwerpens Flor zu überflügeln begann — an 
Bedeutung und Regelmässigkeit zu. Der Verkehr nach Portugal und 
Spanien erhielt jedoch seine wesentlichste Anregung erst im letzten Drittel 
des 16. Jahrhunderts, als die nördlichen Niederlande in ihren Unab­
hängigkeitskampf mit Spanien eintraten, der sofort allen Handel von dort 
nach den spanischen Reichen sperrte. Ermuntert durch directe An­
suchen der spanischen Krone übernahmen jetzt die Hansestädte an Stelle 
der Holländer und der mit ihnen verbündeten Engländer die Versorgung 
der spanischen Länder mit Korn, Bauholz, Hanf, Flachs, Schiffstauwerk 
und anderen baltischen Producten, deren Bedarf im Süden gross war. 
Daraus ergaben sich während der 80 jährigen Kriegswirren in den west­
lichen Meeren die umfangreichen, zeitweise wohl opferreichen, aber 
im ganzen doch sehr gewinnbringenden Handelsunternehmungen der han­
sischen Seestädte nach Spanien-Portugal3), die in Lübeck in der Com­
pagnie der Spanienfahrer ihre feste Organisation erhielten. 

Die Gesellschaft der Spanienfahrer hat in Lübeck von ihrer Wirksamkeit 
leider nicht viele Spuren hinterlassen. Auch der Verfasser der Nachrichten 
über sie in den Neuen Lübeckischen Blättern4) hat zur Frage nach ihrer Ent­
stehung, ihrer Organisation und Auflösung nur Weniges beigetragen. Er 
legt ihre Entstehung in die Zeit der Bliithe des spanischen Handels, also 
etwa um die Wende des 16. Jahrhunderts, und bezeichnet sie als eine 

1) K. Häbler, Der hansisch-spanische Conflict von 1419 und die älteren 
spanischen Bestände, in den Hansischen Geschichtsbl., 1894. S. 89—9O; vergl. das. 

S. 63 Anm. 1 
2) Burmeister, Beiträge zur Geschichte Europas im 16. Jahrhundert aus den 

Archiven der Hansestädte, S. 97. 

3) Siewert, Hansische Handelsbeziehungen zu Portugal und Spanien im 16. 

und 17. Jahrhundert. 
4) Neue Lüb. Bl. 1836, Nr. 1 u. 3. 
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Vereinigung von Kaufleuten, die nicht nur nach Spanien allein, sondern 
auch nach den anderen westlichen Staaten Handel trieben. Dass diese 
Angabe richtig ist, ergiebt sich aus einer Verfrachtungs - Ordnung der 
Spanienfahrer vom Jahre 16041), in der Artikel I bestimmt, dass alle Schiffe, 
welche von Lübeck nach Spanien, Italien, Frankreich. England und Holland 
gehen, eine nach der Grösse der Schiffe abgestufte Abgabe an den ältesten 
Frachtherrn zu zahlen haben. Diese Ordnung ist von 63 Personen unter­

schrieben. 
Der Ursprung der Compagnie ist in Dunkel gehüllt. Das Lübecker 

Staatsarchiv und die von dem Verfasser eingesehenen Acten des Archivs 
der Kaufmannschaft gewähren darüber keinen Aufschluss. Es wäre nicht 
unmöglich, dass die Spanienfahrer aus der Compagnie der Fl an der n-
fahrer hervorgegangen sind, denn ihr Handel war gevvissermassen eine 
historische und geographische Fortsetzung des niederländischen Handels. 
Wenigstens liegt diese Annahme näher als die allerdings ebenfalls mögliche, 
dass sie aus der Compagnie der Englandsfahrer hervorgegangen sind. 
Sowohl von den Flandernfährern wie von den Englandsfahrern, die beide in 
Hamburg den Grundstock der dortigen Kaufmannschaft bildeten2), hat sich 
in Lübeck kaum etwas mehr, als ihr Name erhalten3). Die Existenz beider 
ist beglaubigt. Ueber das Ende des 16. Jahrhunderts hinaus wird sie jedoch 
schwerlich gereicht haben, weil unter den Unterschriften aller gemeinsamen 
Eingaben der Compagnieen an den Rath aus der Zeit des Anfanges des 
17. Jahrhunderts wohl die der Spanienfahrer, niemals aber die der Flandern-
und Englandsfahrer enthalten sind. Mantels glaubt ein in Lübeck erhaltenes 
Wappenschild, das in seinem Felde einen schwarz-goldenen Doppeladler 
trägt4), als das Eigenthum dieser Compagnie und nicht als das Wappen 
des Briigger Contors auffassen zu dürfen5), von dem es sich durch das 
Fehlen des Sterns6) unterscheidet. Dass die Flandernfahrer noch in den 
ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts bestanden haben, geht aus 
einer Anfrage ihrer Aelterleute an die Hamburger Flandernfahrer-Gesell­

1) Neue Lüb. Bl. i836, ebenda. 
2) Kirchenpauer, Die alte Börse, ihre Gründer und ihre Vorsteher, Ham­

burg 1841, S. 13 ff. und S. 34. — Zur Geschichte der Hamburger Compagnie der 
Englandsfahrer wird von Ehrenberg in seinen Untersuchungen über die Ham­
burgisch-englischen Handelsbeziehungen im Zeitalter der Königin Elisabeth nichts 
beigetragen. Erwähnt werden hier die Englandsfahrer S. 78, 79, 85, 87, 137 Anm. 5, 

140, 249, 250. 

3) Mantels in der Zeitschrift des Vereins für Lübeck. Geschichte und 
Alterthumskunde, Bd. II, S. 543. 

4) Die heraldisch linke Adlerh'älfte schwarz auf goldenem, die rechte golden 
auf schwarzem Grunde. 

5) A. a. O. S. 543. 
6) S. Hansische Geschichtsblätter 1873, S. 64—66 und Abbildung dazu. 



Die Spanienfahrer. Dröge. Hispanische Collecten. Sclavenkasse. 29 

schaft nach „den Conditionen" hervor, „auf welche die Schiffe von Ham­
burg nach Brabant segeln"1). Unter dem 4. Juni 1525 baten die 
Flandernfahrer-Aelterleute den Hamburger Kaufmann, die fertigen Schiffe 
bis auf weiteren Bescheid nicht nach Antwerpen abzuschicken, ein viertes 
Schiff auszurüsten (nicht das „Tonnen-Schiff") und zu melden, auf welche 
Zeit die Orlog-Schiffe seefertig sein würden2). Wie sich die Schiffe der 
preussischen mit denen der livländischen Städte zur gemeinsamen Fahrt in 
die Westsee vereinigten, so schlössen sich vielleicht des Oefteren auch zu dem 
gleichen Zwecke die Schiffe der Hamburger und Lübecker Kaufleute zu­
sammen. In dem vorstehenden Gesuche handelt es sich anscheinend um 
die Vorbereitung einer solchen gemeinsamen Fahrt, der zur Verstärkung 
des Schutzes gegen Seeräuber ein Convoy von Kriegsschiffen mitgegeben 
zu werden pflegte. An der Verwaltung des zur Bestreitung seiner Kosten 
eingeführten „rothen Zolles" („Roden Tollen") waren Deputirte Lübecks 
mitbetheiligt3). Würden weitere Forschungen die Richtigkeit der obigen 
Annahme ergeben, dass die Lübecker Spanienfahrer in der That aus den 
Flandernfahrern hervorgegangen sind, so würde unsere Vermuthung eines 
gleichen Ursprungs der Hamburger Spanienfahrer an Wahrscheinlichkeit 
sehr gewinnen. 

Da zu den „Hispanischen Collecten". die zur Bestreitung der Kosten 
der diplomatischen Verbindung der Hanse mit Spanien-Portugal im Jahre 1606 
eingeführt wurden, nicht nur Lübecker, Hamburger und Danziger Kaufleute, 
sondern auch die der „anderen Städte" steuerten4), so werden weitere 
Untersuchungen auch für Danzig und die anderen Städte die Organisation 
und den Ursprung der hier etwa vorhanden gewesenen Gesellschaften 
aufzuklären haben. 

Der Bürgermeister Heinrich Brokes, Sohn eines im Eigenhandel auf 
Dänemark, Preussen und Livland thätigen Kaufmannes, erzählt in seinen 
Aufzeichnungen, dass sein ältester Bruder Hans [geb. 1554?] ein Kaufmann 
war, der stark nach Spanien handelte5). Er hatte den Rathsherrn Johann 
Engelstetten, als dieser im Jahre 1578 nach Köln und Antwerpen zur 
Theilnahme an den zwischen Spanien und den Herren-Staaten geführten 
Verhandlungen gereist war, begleitet, um auf dieser Reise „die Gelegen­
heiten des Landes" und die „westwärtsche Handlung" kennen zu lernen. 

1) Kirchenpauer a. a. O. S. 27. 

2) Briefe des Lübecker Kaufmannes, Zeitschrift des Vereins für Hambg. 

Geschichte, Bd. IV, S. 226. 

3) Daselbst S. 226 Anm. 1. 
4) Neue Lüb. Blätter, 1836, S. 2. 

5) Heinr. Brokes' Lebensaufzeichnungen, Zeitschrift des Vereips für Lüb. 
Gesch. und Alterthumskunde, Bd. I, S. 87 ff. Die Angabe des Geburtsjahres: 1564 

[S. 86] wird auf einem Druckfehler [für 1554?] beruhen; der Vater hatte sich J552 
verheirathet [S. 8j]. 
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Er war dann nach Lübeck zurückgekehrt und hatte seinen Handel auf 
Spanien begonnen, „wie wohl er", setzt Brokes hinzu, „derselben Handlung 
nicht erfahren war. als leider der gemeine Brauch bei uns ist"1). Hans 
Brokes hatte in diesen Geschäften seinen jüngeren Bruder Cord Brokes 
in Sevilla und einen Jürgen Dewitz in Lissabon als Factoren eingesetzt 
und betrieb seine Geschäfte mit beträchtlichen Leihkapitalien, für die 
sich seine Schwäger verbürgt hatten, freilich ohne sonderlich vom Glücke 
begünstigt zu werden. Gleich zu Anfang seines Ehestandes gingen mit 
einem aus Spanien heimkehrenden stattlichen Schiffe 20000 Mark an Ver­
mögen verloren. Später führte eine Consignation von Schiffsmasten, 
Klappholz, Pipenholz, Dielen, Planken und Galeerenremen, die Hans Brokes 
an seinen gleichfalls in Sevilla lebenden Schwager Cord Schinkel und an 
seinen Factor Tor Straten in Cadix gerichtet hatte, zu weiteren empfind­
lichen Verlusten. Nicht nur, dass beide Schiffe, die besten und grössten 
der Stadt, die er mit jenen Hölzern in Danzig hatte beladen lassen, mit 
Havarie und anderen grossen Unkosten belastet in Spanien eintrafen, 
sondern die Untreue seiner Factoren brachte ihn auch um den erhofften 
ganzen Gewinn. Er eilte zwar selbst nach Spanien, um seine Forderungen 
zu reguliren, unter denen sich auch eine solche von 26000 Mk. Lüb. an 
die spanische Regierung befand, die einen Theil der Holzkidungen für die 
Staatsmarine angekauft und sich der beiden Schiffe zum Kriegsdienste be­
dient hatte. Doch ohne einen Erfolg zu erzielen, von dem Hofe ab­
gewiesen, an den er sich Hilfe suchend gewandt hatte, geschäftlich mehr 
und mehr verarmend, verstarb Hans Brokes in Kummer und Elend 1604 
in Valladolid. Dass seine Unternehmungen gross angelegte waren und eine 
umfangreiche Geschäftsthätigkeit darstellten, darauf lassen schon die obigen 
Werthziffern schliessen. Heinrich Brokes meint, dass sein Schwager 
Schinkel aus der einen Consignation allein wohl 3000 Mk. Lüb. als 
Gewinnantheil für sich hätte ziehen können. Nicht besser erging es seinem 
Bruder Cord, der sich in Sevilla etablirt hatte. Er musste Haft und Unter­
suchung über sich ergehen lassen, weil er, wiewohl mit Unrecht, be­
schuldigt wurde, einem für den Seedienst mit Beschlag belegten Lübischen 
Schiffe zur Flucht verholfen zu haben, und starb im Jahre 1598 zu St. Lucar 
in der Gefangenschaft2). 

Dass sich Heinrich Brokes selber als ein treuer Anwalt des spanischen 
Handels hervorthat, beweist seine geschickte Führung der hansischen 
Gesandtschaft im Jahre 1606/7 nach Madrid, welche die Abstellung der im 
Jahre 1603 eingeführten Erhöhung des spanischen Zolls von 10 auf 30 pCt. 
des Waarenwerthes, sowie die Erlangung anderer Handelsrechte für die 
hansischen Städte bezweckte. In Anerkennung seiner Verdienste um die 

1) Es handelt sich etwa um das Jahr 1580. 
2 )  Brokes' Aufzeichnungen a. a. O. Bd. I. S. 00. 
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erfolgreiche Durchführung dieser diplomatischen Mission wurden ihm von 
dem „auf Spanien handtirenden ehrbaren Kaufmann" ausser anderen Auf­
merksamkeiten ein grosser goldener Kopf, 234 Loth von Gewicht, und 
ein Geldgeschenk, im Gesammtwerthe von 1000 Mk. Lüb., durch zwei der 
spanischen Frachtherren verehrt1). 

Nach einigen Acten der Rigafahrer zu urtheilen, dürfte die Com­
pagnie der Spanienfahrer im ersten und allenfalls noch im zweiten Jahrzehnte 
des 17. Jahrhunderts auf dem Höhepunkte ihres Ansehens und Einflusses 
gestanden haben. Im Jahre 1615 gelang es ihr noch, im Interesse ihrer 
directen Seefahrt nach Spanien einen Zoll auf das in holländischen Schiffen 
eingebrachte Salz durchzusetzen, obwohl die anderen Compagnieen in einer 
gemeinsamen Eingabe dem Rathe ihre Verwunderung darüber aussprachen, 
dass er den „alten holländischen Verkehr der Schifffahrt nach Spanien 
wegen zurücksetze, die jetzt schon sehr gefallen, erst seit 50 und 60 Jahren 
bestehe, seitdem der holländische Krieg begonnen habe", während die 
holländische Schifffahrt nach Spanien nach dem Friedensvertrage wiederum 
frei eröffnet und auch für Lübeck privilegirt worden sei. „Ausserdem", 
so führen die Compagnieen an, „brächten die wenigen Spanienfahrer an 
Salz nur noch den vierten oder fünften Theil von dem nach Lübeck, 
was man zu der Ostseefahrt benöthige". Die Compagnie der Spanien­
fahrer drang jedoch trotz dieser Einwendungen mit ihrem Salzzoll durch. 

Einige Jahre später sehen wir Vertreter der Gesellschaft wieder 
unter den Delegirten aller Compagnieen und der Dröge am 29. Juni 1627 
im Schonenfahrer-Schiitting bei einer Berathung über die Entsendung des 
Rathssecretärs Johann Brun2) nach England. Auch hierbei waren die 
Interessen des westwärtigen Handels, der durch die Räubereien der 
Engländer3) grossen Schaden erfuhr, Gegenstand der Berathungen. Die 
Compagnie war durch Johann von Diecke und Matteus Rodde, vermuthlich 
ihre Aeltesten, vertreten. Nach den Beschlüssen dieser Versammlung 
sollten bei dem Könige von Grossbritannien durch den Secretär Brun 
Vorstellungen gegen die Schädigung der Lübeckischen Schifffahrt er­
hoben werden. Brun sollte die Freilassung der auf den letzten Reisen 
nach Spanien aufgegriffenen und nach England verschleppten Schiffe be­

1) Brokes' Aufzeichnungen. Bd. I, S. 323. 
2 )  Wird in den Akten auch „Brun-Johann" genannt. — Heinr. Brokes be­

richtet in seinen Aufzeichnungen von einem Gesandtschaftssecret'är Braunjohann, 
der vermuthlich als Secretär der von Lübeck aus Anlass der Händel Christians IV. 
nach den Niederlanden abgefertigten Gesandtschaft thätig war und identisch mit 
dem obigen ist. (Zeitschrift des Vereins f. Lüb. Gesch. u. Alterthumskunde, 

Bd. II, S. 440-) 
3) Ehrenberg, Hamburg und England im Zeitalter der Königin Elisabeth 

S. 178, 186, 187. Reichard, die maritime Politik der Habsburger im 17 Jahr­

hundert S. 59. 
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wirken und für die Schifffahrt nach Spanien wieder „eine freie, friedliche 
Fahrt verlangen, wie dies nie anders zu Zeiten der Königin Elisabeth ge­
wesen wäre" [Nr. 37]. Bemerkenswerth sind ferner die uns aus dem 
Jahre 1632 überlieferten Nachrichten von Unruhen1), welche unter den 
Bootsleuten der Spanienfahrer entstanden waren. Es wird hierbei von 
43 Spanienfahrern berichtet, die sich zu einer gemeinsamen Herab­
setzung des Schiffslohnes zwecks Aufbesserung des gedrückten Fracht-
und Handelsgeschäfts vereinigt hatten. Durch die Zoll-Auflagen war der 
Preis des Salzes sehr vertheuert worden. Während die Moye zu St. Hubes2) 
früher 12—14 Real gekostet, sei sie bis auf ca. 40 Real gestiegen. Hierzu 
kam die Concurrenz der Holländer. Es könnte somit, was die Ursache 
dieser Massregel betrifft, möglich sein, dass die vereinigten Compagnieen 
mit jener Warnung vom Jahre 1615 Recht bekommen hätten. Sie hatten 
in ihrer Eingabe darauf hingewiesen, dass die Beschwerung der directen 
holländischen Einfuhr allenfalls im Interesse der Spanienfahrer, nicht aber 
im Interesse der Stadt und des übrigen Handels liege; „denn", so hatten 
sie dargelegt, „bis dahin habe der fremde Kaufmann sein Schiff an der 
Stadt mit Salz beladen und es damit in die benachbarten Königreiche 
und Provinzen der Ostsee auslaufen lassen; dafür habe das Schiff allerlei 
nützliche Waaren hierher gebracht; jetzt aber würde sich der Kaufmann 
des theueren Einkaufs wegen der Salzausfuhr enthalten und lieber mit 
seinem Schiffe in Ballast weggehen, und der eingesessene Kaufmann werde 
es mit ihm gleich halten müssen". Hatte der Handel mit Spanien zur Zeit 
dieser Unruhen an Aussicht und Gewinn so viel verloren, dass den Spanien­
fahrern für ihr Geschäft die Herabsetzung der Schiffslöhne unentbehrlich 
erschien, so kann wohl vermuthet werden, dass zu diesem Rückgange der 
Stellung Lübecks als eines Salzmarktes der Ostsee auch die Erschwerung 
der directen holländischen Einfuhr das Ihrige beigetragen hatte. 

Die äusseren Umstände, unter denen sich der Streit mit den Boots­
leuten abspielte, lassen im Uebrigen erkennen, dass die Spanienfahrer auch 
zu dieser Zeit noch eine; stattliche Gemeinschaft bildeten. 

Die Bootsleute hielten am 18. September in der Domkirche eine 
Protestversammlung ab, in der sie beschlossen, ohne die Wiederherstellung 
der Volksführung3) die Schiffe in der Trave liegen zu lassen. Sie setzten 
auch die Schiffsarbeit wirklich aus und führten am Hafen stürmische 
Scenen herbei, sodass ihre Frachtgeber in einer Supplik an den Rath 

1) Lübeckische Blätter, 1827 Nr. 39. 
2) St. Hubes oder St. Ubes ist gleichbedeutend mit Setubal unweit von 

Lissabon, ein wichtiger Salzausfuhrplatz. 
3) An Stelle der Volksführung, eines Antheils an der Fracht, sollten sie 

einen festen Lohn haben, der ihnen in zwei Hälften am Ausgangs- und Bestimmungs­
hafen der Reise ausgezählt werden sollte. 
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diesen um „Schutz gegen das tobende Schiffsvolk" bitten mussten. Der 
Streit zog sich einige Zeit und zunächst ohne Erfolg für die Bootsleute 
hin, so sehr sich der Rath seine gütliche Beilegung angelegen sein Hess, 
damit die Schiffsmannschaften in „dieser gefährlichen und beschwerlichen 
Zeit der Stadt erhalten blieben'"'. Nachdem die Herren des Gerichts und 
des Marstalls, Thomas Storninck, Adrian Müller und Johann Kampferbeck, 
auf der Kriegsstube mit den Frachtherren der Compagnie und der Dröge 
eine Berathung gehabt hatten, beriefen sich die Bootsleute in einer zweiten 
Eingabe auf die hansische Schiffsordnung vom Jahre 1591, die im Art. 53 
genau bestimmt, dass dem Schiffer und dem Steuermanne an Volksführung 
einem jeden 12 Tonnen für die Last, den Officianten jedem 6 Tonnen, 
dem Pütker, Cajütenwächter, Kochsknecht jedem 2 Tonnen zustehen. Sie 
versammelten sich hierauf abermals in der Domkirche, um über die An­
musterung der Mannschaft für ein Schiff zu berathen, dessen Schiffer 
Michael Carstens eine Ladung von Danzig nach Lissabon angenommen 
hatte, wobei sie jeden Matrosen mit dem Tode bedrohten, der sich unter 
anderen, als den von ihnen gestellten Bedingungen anmustern lassen würde. 
Der Streit dauerte den ganzen Herbst hindurch, bis ihm der herannahende 
Winter und die ruhende Schifffahrt ein Ende machte. 

Die Acten der Rigafahrer weisen unsere Compagnie noch einmal im 
Jahre 1635 nach. In diesem Jahre betheiligten sie sich an der früher 
erwähnten gemeinsamen Eingabe aller Compagnieen an den Rath zu Gunsten 
der Contore von Nowgorod und Pleskow. Da noch der Frieden zu 
Münster den drei Städten Lübeck, Hamburg und Bremen die für die Hansa 
im Jahre 1607 erlangten Privilegien neu bestätigte, so wird das Ende 
ihrer Thätigkeit wesentlich später gesetzt werden müssen, als dieses bis­
her angenommen wurde. 

Die Spanienfahrer hinterliessen in Lübeck zwei Einrichtungen, die 
von ihrer Stellung als kaufmännisches Collegium, dem Umfange ihrer Handels­
geschäfte und ihren weit ausgedehnten Verbindungen Zeugniss ablegen: 
die Dröge und die Hispanischen Collecten. Unter der Dröge ver-
muthet der Verfasser der über sie in den „Neuen Lübeckischen Blättern" 
gegebenen Nachrichten ein Magazin, das die Kaufleute zur Aufspeicherung 
ihrer Waaren, insbesondere des Salzes, theils auch zur Aufbewahrung ihrer 
grossen Vorräthe für die Schiffsausrüstung benutzten. DieDröge diente jeden­
falls zum Theeren und Trocknen der Anker- und anderen Taue und dürfte, 
wie noch in neuerer Zeit1) gleich der Dröge in Hamburg, von den Reep­
schlägern regelmässig benutzt worden sein, weil das Theeren und Trocknen 
der Schiffs-Taue das alleinige Privilegium der Dröge gewesen zu sein scheint. 
Als die „alte Dröge" abgebrochen werden musste, vereinigten sich mit den 

l) Neue Lüb. Bl. 1836, S. 255. 

Hans. Geschichtsquellen II,  1.  3 
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Spanienfahrern die anderen Compagnieen zum Aufbau einer neuen Dröge 
und so wurde 1595 die sogenannte neue Dröge als Besitzthum des ge­
meinen Kaufmannes auf demselben Platze an der Trave erbaut. Die Direction 
wurde den Frachtherren der Spanienfahrer übertragen. Es liegt die Annahme 
nahe, da sich aller Verkehr bei den Spanienfahrern in grösseren Verhältnissen 
bewegte, sie grössere Schiffe gebrauchten, grössere Frachten hatten und 
die Schiffe auch auf längere Reisen zurüsten mussten, dass sich bei ihnen 
frühzeitig das Bedürfniss nach einem Arsenale geltend machte, wie sie es 
in den südlichen Häfen kennen gelernt hatten. Eine solche Nachbildung 
der spanischen und italienischen Arsenale war vielleicht die Dröge der 
Spanienfahrer. Wenn daraus später die allgemeine Dröge entstand1), 
die sich bis in unsere Tage hinein an der Ober-Trave erhalten hatte und 
deren bedeutende Ländereien gegenwärtig noch ein werthvolles Besitz­
thum der Lübecker Kaufmannschaft sind2), so lässt sich das Bedürfniss für 
den Besitz dieser Anlage aus den wachsenden Umsätzen, nicht weniger 
auch aus dem Bestreben einer sorgfältigeren Behandlung der Waaren und 
einer besseren Konservirung der Schiffsausrüstungsgegenstände unschwer 
erklären. Auch in Hamburg gab es eine Dröge, „Admiralitäts-Dröge" 
genannt, von der Klefeker in seiner Sammlung der Hamburgischen Ge­
setze und Verfassungen [Bd. 1, S. 26] berichtet, dass ihre Unterhaltung 
„ein Beweis der Vorsorge sei, wodurch sich die Admiralität3) dem Kauf­
mann zu Nutzen verwende". In ihrer Nähe hatten die Reepschläger unter 
Bäumen die Bahn, wo sie das Werg verarbeiteten. Der beeidigte Ver­
walter der Dröge wurde von der Admiralität angestellt. 

Nicht für sich allein, sondern im Zusammenhange mit der Dröge stand 
die Verwaltung der Beiträge, welche die Spanienfahrer der verschiedenen 
Städte zur Unterhaltung der gemeinsamen Einrichtungen für ihren Handel im 
Auslande, der Consulate in Spanien und Lissabon, unter sich erhoben. Ob 
die Spanienfahrer vermöge der reichen Mittel, die sich auf Grund dieser im 
Jahre 1606 mit 1 Schilling per Last und 1V2 Schillingen per 200 Mark 
Lüb. Waarenwerth4) beschlossenen Umlagen bei ihnen ansammelten, den 
bedeutenden Einlluss auf alle Verhältnisse des Lübecker Handels gewannen, 
von dem der Verfasser in den „Neuen Lübeckischen Blättern" berichtet, 
mag von anderer Seite entschieden werden. Jedenfalls ist für diese 

1) Weitere Mittheilungen über den Standort der Dröge s. W. Brehmer, 
Lübeckisclie Häusernamen u. s. w. in den Mittheilungen des Vereins f. Lüb. Gesch. 
und Alterthumskunde, 4. Heft, S. 15. 

2) Jahresbericht der Lübecker Handelskammer, Jahrgänge 1890 und 1891. 
3) Die Hamburger Admiralität wurde 1623 zur Handhabung des Rechts in 

Seesachen, zur Versicherung der Schifffahrt etc. errichtet. Sammlung der Hamb. 
Gesetze und Verfassungen, I, S. 16. 

4) Aufzeichnungen Brokes' in der Zeitschrift des Vereins für Lüb. Ge­
schichte und Alterthumskunde, Bd. I, S. 297. Vergl. Lüb. Blätter 1836, S. 10. 
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Frage der folgende Vorgang bemerkenswert!!*). Im Jahre 1633, als 
das Consulat in Lissabon neu besetzt werden sollte, hatte der Handel 
mit Portugal so viel an Bedeutung verloren, dass man in den Kreisen 
der Spanienfahrer glaubte, für Lübeck eine Neubesetzung des Consulats 
entbehren zu können. I<i den mit ihnen hierüber seitens des Rathes ge­
führten Verhandlungen gaben die Spanienfahrer zwar schliesslich ihre 
Zustimmung zur Wiederbesetzung, sprachen sich aber dagegen aus, dass 
Lübeck, nachdem die anderen Städte mit der Abführung ihrer Collecten in 
die gemeinsame vom Lübecker Rathe verwaltete Contributionskasse säumig 
geworden wären, noch ferner die Hauptkosten dieses Consulates übernehme, 
wie es namentlich von Hamburg gewünscht worden war. In Folge einer 
endlich erzielten Einigung mit der Compagnie schlug der Rath folgendes 
Abkommen vor: Die Lübecker Spanienfahrer verpflichten sich, V3 oder i/i 

der Kosten des Lissaboner Consulates aufzubringen, dafür aber scheiden 
die bisher von zwei Herren des Rathes und vier Frachtherren der Com­
pagnie geleiteten Collecten aus der Verwaltung des Rathes aus und werden 
ein von der Obrigkeit unabhängiges Institut der Kaufmannschaft. Wahr­
scheinlich weil auf einen regelmässigen Eingang der Collecten aus den 
anderen Städten doch nicht mehr zu rechnen und Hamburg der 
Hauptinteressent in Lissabon war, erklärten sich der Hamburger und 
Lübecker Rath mit diesem Vorschlage einverstanden. So wurden an­
scheinend die spanischen Collecten in Lübeck etwas ganz anderes, 
als sie es bisher gewesen waren. Vielleicht weil die Collecten einen 
erheblichen Kassenbestand mit übernommen hatten, gelang es ihnen, 
zumal da sich mit dem Niedergange des spanischen Handels auch die 
Ausgaben für seine Zwecke verringerten, diese Mittel anderen allgemeinen 
Handelszwecken zuzuwenden. Ihr eigner Gewinn war dabei der, dass sie 
bei den gemeinsamen Berathungen der Compagnieen nicht nur Sitz und 
Stimme, sondern anscheinend mehr wie das, einen erheblichen Einfluss 
auf die anderen Kaufleute-Compagnieen gewannen2). 

Weitere archivalische Forschungen werden die Thätigkeit und Stellung 
der spanischen Collecten in Lübeck aufzuklären und insbesondere die 
Frage zu entscheiden haben, in welcher Verbindung die spanischen 
Collecten mit den Spanienfahrern standen, die zum Mindesten eine sehr 
enge gewesen sein muss, wenn sich nicht unsere Vermuthung bestätigen 
sollte, dass die Directoren der Collecten die Frachtherren der Spanien­
fahrer und das ganze Institut identisch mit der Compagnie war; denn 
soviel erhellt aus den bisherigen Nachrichten und ergiebt sich auch aus 
den Acten der Rigafahrer-Compagnie, dass die „Directoren" der Spanischen 
Collecten allerdings bei den Berathungen der wichtigen Commerzfragen der 

1) Neue Lübecker Blätter, 1836, S. 10 11. 11. 
2) Neue Lübecker Blätter, 1836, S. 10. 

3* 
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Stadt eine vielfach tonangebende Stimme führten und in der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts auch selbstbewusst genug auftraten, um sogar den 
Schonenfahrern das „jus directorii" im General-Commerzium streitig machen 
zu wollen. 

In den Jahresrechnungen der Rigafahrer de^ 17 . Jahrhunderts werden 
regelmässige Beträge von meistens 200 Mark als ein ..Subsidium" von den 
Hispanischen Collecten „an den Rigischen Comptoir" unter den Einnahmen 
nachgewiesen. Wenn auch weitere Erläuterungen hierüber fehlen, so wird 
doch bei Berücksichtigung des einen Umstandes, dass die meisten Com­
pagnieen finanziell wenig günstig gestellt waren, der Schluss gestattet sein, 
dass solche Unterstützungen auch anderen Compagnieen zugewandt sein 
werden. Diese vermuthlichen finanziellen Verbindlichkeiten werden bei 
den später noch zu erwähnenden1) Differenzen zwischen den Schonenfahrern 
und den Collecten, mit denen sich die anderen Compagnieen verbündeten, 
nicht zu übersehen sein. 

Bezüglich der Dröge mag hier noch bemerkt werden, dass dieselbe 
nach den Rigafahrer-Acten als Geldinstitut ebenfalls wiederholt von sich 
reden machte. Im Jahre 1603, a^s Kaiser Rudolf die Bürgerschaft wegen 
ihres Conflictes mit dem Rathe mit der Kaiserlichen Acht bedrohte und die 
Compagnieen eine Abordnung an das Kaiserliche Hoflager nach Prag be­
schlossen, um hier ihr Recht zu vertheidigen, Mar es die Dröge, welche 
bereitwilligst einen Vorschuss von 1000 Thalern für diesen Zweck zur 
Verfügung stellte. Bei den Verhandlungen über die Entsendung des Se-
cretärs Brun nach England im Jahre 1627 war die Dröge durch Cord von 
Wangerse und Jacob von Porten vertreten. Die jenem zugebilligten 
Reisekosten von 1000 Thalern sollten nach dem Beschlüsse der Ver­
sammlung von der Dröge getragen werden und als Brun nach seiner 
Rückkehr noch einen Nachschuss von 500 Thalern erbat, wurden ihm auch 
diese von der Dröge freiwillig „verehrt", worüber 16 Angehörige der 
Dröge, darunter auch Johann von Diecke, ein Spanienfahrer und als solcher 
vermuthlich ein Vorsteher der Dröge, beschlossen. Allerdings enthält das 
Drögebuch hierbei die Bemerkung, dass „bey der Dröge kein Vorrahtt 
an gefde vorhanden gewesen", weshalb „solliche 500 Rixd. auffgenohmen" 
werden mussten [Nr. 44]. 

Bei dem besonderen Character der Dröge liegt in dieser wieder­
holten Inanspruchnahme ihrer Mittel nichts Besonderes. Sie war ein ge­
meinsamer Besitz der Compagnieen und auf ihre Ersparnisse griff man in 
Zeiten der Noth, wenn Allgemeininteressen in Frage kamen, zurück. 

Mit der Auflösung der Spanienfahrer-Compagnie werden die Lübecker 
Kaufleute nicht von allem Verkehr mit den Mittelmeerländern zurück­

l) Siehe darüber § 7 dieses Kapitels. 
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getreten sein, wenn auch die Bartholomäus-Brüderschaft der deutschen 
Kaufleute in Lissabon und das hansische Consulat daselbst') mehr frn 
Interesse Hamburgs, Danzigs und der anderen an dem Handel mit Spanien 
und Portugal betheiligten Seestädte bestehen blieben. Die „Hispanischen 
Collecten" blieben die geschäftliche Instanz für die Angelegenheiten des 
Verkehrs mit den südeuropäischen Ländern. An dem Handelsvertrage, 
der 1655 zwischen den drei Hansestädten und Frankreich zustande kam, 
nahm auch Lübeck ein reges Interesse. Im Januar 1670 decretirte der 
Rath, dass die Unkosten, welche aus der Förderung des Handelsverkehrs 
mit England entstanden, aus der Kasse der Hispanischen Collecten bestritten 
werden sollten [Nr. 79]. Ferner wies der Rath ihre Directoren an, 
„Spesen auf die Besendung nach Frankreich parat zu halten''. Wenn 
hierfür ein genügender Kassenbestand nicht vorhanden sein sollte, so 
sollen die Waaren, wie es in dem Decrete hiess, „die von Orten kommen, 
wohin die Unkosten gewandt werden"4, mit einer Abgabe von l/t pCt. oder 
V3 pCt. vom Werthe belegt und an der Zulage2) eine besondere Ver­
waltung für diese Abgabe eingerichtet werden, worüber in den Büchern 
der Collecten und der Zulage Rechnung zu führen sei [Nr. 79]. Acht 
Jahre später wurde zum Schutze der Schiffe, die nach Frankreich gingen, 
ein Convoy-Geld erhoben, 4 Schillinge von jeder Schiffslast, das ebenfalls 
an der Zulage eingefordert wurde. Geschütz und anderes Material zur 
Equipirung des Convoy wurde den Hispanischen Collecten auf ihren An­
trag, soweit es vorräthig war, vom Zeughause und vom Bauhofe verab­
folgt. Die übrige Ausrüstung aber musste von ihnen selbst bestritten 

werden [Nr. 79]. 

1) Die Bartholomäus-Brüderschaft der Deutschen in Lissabon, Hans. Ge-
schichtsbl. 1888. — Ein Verzeichniss der Hamburgisch. bezw. hanseatischen Consuln 
in Portugal und Spanien in der Zeitschrift des Vereins für Hamb. Geschichte, 
Bd. III, S. 517—20 und 526—30 führt für Lissabon als die ältesten hanseatischen 
Consuln Conrad Roth, im Amte bis IÖ09, un<i Hans Kampferbeck auf und weist 
die dauernde Neubesetzung des hanseatischen Consulats bis zum Jahre 1850 nach. 
Unter den Inhabern wird Adolf Friedr. Lindenberg aus Lübeck genannt, d^r 1814 
interimistischer Verwalter des hanseatischen Consulats, zugleich aber auch Lübeck­
ischer Consul war, während andere Lübecker Consuln in dieser Stellung nicht ge­
nannt, wenigstens nicht speciell als Lübecker bezeichnet werden. Das hanseatische 
Consulat in Lissabon scheint Anfangs auch zuständig für Madrid gewesen zu sein 
(a. a. O. S. 517, 528). Im Uebrigen waren in Spanien hanseatische Consulate in 
Cadix (Jochim Scharff [Hamburgischer Consul?] 1668), in Corunna (Johann 
Croesen [Crossen] 1702 oder 1703), in Madrid (wenigstens war Augustin 
Bredimus, der dortige hansische Consul, anscheinend in besonderer Mission, 1635 
b i s  1 6 3 7  h i e r  t h ä t i g ) ,  i n  M a l a g a  ( N i c o l a u s  E h l e r s  v o r  1 6 7 8 ) ,  i n  S a n  S e b a s t i a n  
(Henr. Tamming 1668) und in Sevilla, wo für das Jahr 1680 der älteste un­
genannte Vertreter aufgeführt wird (a. a. O. S. 526—53o). 

2) Näheres darüber im dritten Abschnitte. 
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Zur Befreiung der zahlreichen Lübeckischen Seeleute, die an den 
Westküsten und im Mittelmeer von algierischen Seeräubern in Getangen­
schaft geschleppt wurden, hatte man 1629 zur Begründung der Sclaven-
Kasse1) schreiten müssen, die von jedem Schiffe, welches nach der Nordsee 
segelte, und auch von den in der Ostse£ fahrenden Schiffen eine Abgabe erhob, 
mit welchen Mitteln dann die gefangenen Besatzungen der Lübeckischen 
Schiffe freigekauft wurden2). Dass die Sclaven-Kasse mit der Zeit zu 
erheblichen Kapitalien gelangte8), soll ebenfalls als ein Anzeichen dafür 
nicht übersehen werden, dass die Seefahrt nach den südeuropäischen 
Häfen immerhin fortbestand, wenn auch viele dieser von Seeräubern Über­
fallenen Schiffe wahrscheinlich nicht für den Lübecker Handel, sondern 
für die Bedürfnisse anderer Plätze im Frachtdienste thätig gewesen sein 

dürften. 

§ 7. Die Rigafahrer 
und der Compagnieen gemeinsamer Ursprung. 

Die merkantile Bedeutung der Verbindungen mit Narwa, Island, mit 
Alborg. Spanien und Portugal war für die Lübecker Handelsgeschichte 
im Ganzen von ephemerer Natur. In diesen Richtungen lag ein von Zeit 
und Umständen begünstigter Verkehr, der jedoch sein natürliches Ende 
finden musste, sobald er den Bedingungen, auf denen er beruhte, nicht 
mehr entsprach. 

Zum Unterschiede hiervon beruhte die Thätigkeit der Rigafahrer 
auf altüberlieferten Grundlagen der Gesammthandelslage der Stadt, indem 
der Handel mit Livland zu ihren ältesten Beschäftigungen zählte. Freilich 
ist es, so alt und wichtig der Lübecker Verkehr mit Riga war, eine Frage 
für sich, wie alt in diesem Handel mit Riga die Rigafahrer selbst waren 
und ferner, wann ihre Compagnie entstand? Im Niederstadtbuche ist von 
ihnen zum ersten Male im Jahre 1432 die Rede gelegentlich einer Ver­
handlung wegen des Seeräubers Hans Runge, der im Sommer dieses 
Jahres an einem Raube von ihnen gehörigen Schiffen und Waaren zwischen 

1) In Hamburg gründeten die Schiffsführer schon im Jahre 1622 eine 
solche Sclaven-Kasse, nachdem sich die hier bestehende Schiffergesellschaft schon 
seit dem Jahre l6o3 der Fürsorge für die gefangenen Seeleute angenommen hatte. 
Mitth. des Vereins für Hamb. Geschichte, Bd. II, S. 26 ff. Nach anderer Angabe 
erfolgte die Gründung 1624 März 29. (Klefeker, Bd. I, S. 14). 

2) Wehrmann, Geschichte der Sclavenkasse, in der Zeitschrift des Vereins 
für Lüb. Gesch. u. Alterthumskunde, Bd. IV. Der erste Versuch zu einem Frei­
kauf wurde in Lübeck im Jahre 1627 gemacht. 

3) Wehrmann a. a. O., Bd. IV, S. 158 ff. 
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Rostock und Wismar betheiligt gewesen war, und den sie deshalb an­
geklagt und ins Gefängniss hatten bringen lassen*). 

Die Umstände, unter denen sich die Gefangennahme dieses Runge ab­
spielte, gewähren einen Einblick in einen grösseren Kreis an dem Handel 
nach Riga betheiligter Kaufleute, zugleich aber auch eine Vorstellung von 
den Gefahren und Schwierigkeiten, unter denen sich der Handel und die 
Schifffahrt Lübecks nach und von Riga in dieser Zeit bewegte. Seit dem 
Ausbruche der Verwickelungen der wendischen Städte mit König Erich (1426) 
verkehrten die Lübecker Schilfe mit Livland nur flottenweise; meist gingen 
sie unter bewaffnetem Geleit. Schon im Jahre 1427 war die Strasse nach 
Riga durch Auslieger und Seeräuber arg gefährdet. Auf dem livländischen 
Städtetage im Februar 1428 beschloss man aus diesem Grunde, alles noch 
in Lübeck stehende Gut dort zu belassen2). Riga stellte die Schifffahrt 
nach Lübeck bei sich ganz ein. Dasselbe that Reval. Erst im Herbste, 
als hierzu die Versorgung des Marktes drängte, lief wieder eine Flotte 
von der Trave nach Riga aus, jedoch auch diesmal von einem grossen 
Lübischen Holk mit zahlreichen Söldnern begleitet3). Eine zweite Flotte 
mit Salz und anderen Kaufmannsgütern beladen, folgte für Reval nach. 
Hierbei wurde jeder Schiffer mit einem den Revaler Behörden zu über­
liefernden Zeugnisse versehen, dass die Waaren an keinem Punkte der 
Reiche König Erichs 4) gelandet werden dürften. Reval sollte den Schiffern 
für ihre Rückfahrt ebensolche Certificate ausstellen,, ausserdem für schleu­
nige Abfertigung und gute Bewachung der Schiffe Sorge tragen5). Als 
im Herbst des Jahres 1430 mehrere Schiffe, die von Riga ausgelaufen 
waren, durch Sturm in die Revaler Bucht verschlagen wurden, musste 
ihnen Reval mit drei mit Söldnern besetzten Fahrzeugen zur Hülfe kommen, 
die sie nach Lübeck oder wenigstens bis jenseits der Warnow geleiten 
sollten, weil die dänischen Auslieger wieder „starke legen in der ze upp 
diesse Liflandischen schepe'• 6). Die Besatzung der Revaler Schiffe, einer 
Barke (bardze), einer Schnicke und einer Schute7) bestand aus 100 Mann 
mit Harnisch und Waffen unter Führung von Meister Pawel Schutte. Für 
diese Bedeckung hatten die Lübecker insgesammt 160 Bischofsgulden zu 
zahlen, ausserdem 3 Last Bier zu geben, welches unter die Besatzung 

1) Wilh. Stieda, Die Gesellschaft der Rigafahrer in Lübeck und Rostock 
in den Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Curlands 

Bd. 15, S. 335-
2) Liv-, Esth* und Curländ. Urkundenbuch, Bd. VII, Nr. 688. 

3) Daselbst Bd. VII, Nr. 750. 
4) Hierbei war wohl besonders an Abo und Wiborg gedacht. 
5) Liv-, Esth- und Curländ. Urkundenbuch, Bd. VII, Nr. 752. 
6) Daselbst Bd. VIII, Nr. 363. 
7) Vgl. Wilh. Stieda, Revaler Zollbücher und Quittungen S. LXXI1I, 

LXXXI ff. 
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aller Schiffe vertheilt wurde. Im selben Jahre berechnete die Revalsche 
Kämmerei für den Dienst einer mit 20 Söldnern besetzten Schnicke, die 
unter Führung des Rathmann Henning Rumor nach Riga abgegangen war, 
250 Mark für Bedienung, Ausrüstung und Verproviantirung des Schiffes1), 
während Lübeck um dieselbe Zeit der Revaler Kämmerei die Auslagen 
für Waffen und Munition von 4 nach Reval abgesegelten Schiffen in Rech­
nung brachte2). Die unruhigen Zeiten hielten an. Im Juli 1431 traf in 
Riga ein Schreiben des Tydemann Brekelvelde und anderer, „die die liv-
ländische Reise halten"3) ein, welches davor warnte, zur Zeit Schiffe nach 
der Trave auslaufen zu lassen, da nach den Berichten von Dänen, die in 
Lübeck eingetroffen wären, der König Mieder .,aldus starck mit luden 
unde ock mit scheppen uthelicht"; er halte sich entweder unter Rügen 
oder vor Bornholm auf; auch bei Malmö hätte er sich stark „vergaddert'1. 

Einer der berüchtigsten Auslieger und Seeräuber, welche die Lübecker 
Schifffahrt mit Livland in diesen Jahren verfolgten, war Ritter Broder 
Swendsson, zu dessen Spiessgesellen auch jener von den Rigafahrern in 
den Thurm gesperrte Hans Runge gehörte. Broder Swendsson hatte 
schon viel an der Lübecker Schifffahrt gesündigt. Im Sommer 1432 hatte 
er 4 von Riga kommende Schiffe, „wo/ ghelade)i mit kosteten gude", 

aufgegriffen und mit dreien von ihnen 100 Kaufleute gefangen genommen, 
die er nach Dänemark verschleppte, während das vierte Schiff mit Hülfe 
von „Liikendeelren" aus Wismar entkam4). Bei der Ueberwältigung 
dieses Broder Swendsson wurde auch Hans Runge von seinem Schicksale 
ereilt, wie uns dies ein Revaler Kaufmann Henrik van Ripen im Folgenden 
hinterlassen hat5). Riga und Reval wurden im Herbste desselben Jahres 
erneut vor den Ausliegern des Königs gewarnt. Danzig hatte einen Eil­
brief nach Riga gesandt und gemeldet, dass Swendsson in dem Kopen­
hagener Bürger Jordan einen Spion in Reval unterhalte und sich mit seinen 
Schiffen nach dem Rigaschen Meerbusen begeben wolle, um die ganze 
liviändische Flotte abzufangen6). Swendsson änderte aber seinen Plan und 
diese Gelegenheit benutzte Lübeck, um zu einem entscheidenden Schlage 
gegen die Seeräuber auszuholen. Die Stadt rüstete eine Flotte von 
6 Holken und Schnicken aus und schickte sie dem Swendsson entgegen. 

1) Liv-, Esth- und Curl'and. Urkundenbuch Bd. VIII, Nr. 385. 
2) Daselbst Bd. VIII, Nr. 386. 
3) Das. Bd. VIII, Nr. 476. 
4) Bei Grautoff, Lübeck. Chroniken Theil 2 S. 62 f. [Liv-, Esth- u. Curl'and. 

Urkundenbuch Bd. VIII, S. 363 Anm. 4] — „Lykendeeler" oder Gleichtheilcr ist 
ein Name, den sich die Seeräuber des 14. Jahrhunderts auf der Ostsee selbst 
beizulegen pflegten. Lappenberg in der Zeitschrift für Hambg. Geschichte Bd. 2, 
S. 286, Anm. 2 [v. Bippen, Geschichte der Stadt Bremen l8q2, Bd. I, S. 249]. 

5) Liv-, Esth- und Curl'and. Urkundenbuch Bd. VIII, Nr. 618. 
6) Daselbst Bd. VIII, Nr. 567 und 587. 
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Sie traf mit den Seeräubern am Peterstage (i. August) Abends hinter 
Wismar zusammen1), Swendsson wurde geschlagen und mit 10 seiner 
Mannen gefangen genommen. Es war Abend und „es ging gegen die 
Nacht", berichtete Henrik van Ripen nach Reval — der bald darauf 
durch die befriedete See mit seinen Gütern nach Hause zurückkehrte — 
„viele entsegelten den Lübeckern, sonst hätten sie mehr behalten". 

Hans Runge erbat von den Rigafahrern Freilassung und aus diesem 
Anlasse verhandelten 9 von ihnen, Henrik Grypeshorn, Ludeke von der 
Heide, Lambert Ekey, Johann von der Heide, Bernd von dem Bernde, 
Gert von der Molen', Claus Ylebuk, Lambert von Huldern und Hans Thors 
vor dem Niederstadtbuche mit den Herren des Raths über die Bürgschaft, 
welche Runge anbot. 

Aber auch weitere urkundliche Belege beweisen uns die Existenz 
der Rigafahrer und ihre Handelsverbingungen für die ersten Jahrzehnte 
des 15. Jahrhunderts. Ebenfalls im Jahre 1432 beglaubigt Heinrich Nienstat 
vordem Stadtbuche, dass ihn sein Ohm (avunculus)Arnold Nienstat imSommer 
1430 nach Riga geschickt habe, damit er dort 10 Hundert „rep lenewandes" 2) 
verkaufen solle. Für das erlöste Geld habe er Kabelgarn und Flachs 
eingekauft, welche Waaren nach Lübeck gesandt wurden. Das Schicksal 
dieser Waaren w urde aber das mancher anderen Güter, indem sie dem Broder 
Swendsson in die Hände fielen, als er die Lübecker Schiffe bei Wismar 
überwältigte. Aus diesem Grunde ist jene Beglaubigung in das Nieder­
stadtbuch als ein Nachtrag in Zusammenhang mit den Verhandlungen 
wegen des gefangenen Runge aufgenommen worden3). 

Eine andere Eintragung des Niederstadtbuches vom Jahre 1446 führt 
einen Rigafahrer Namens Tidekinus de Langerke an, der mit dem Schneider 
Conrad Kresse ein Anleihen von 400 Mark abschloss4), während eine dritte 
Stelle aus dem Jahre 1451 von einem anderen Rigafahrer Hans Kogghe-
mann berichtet, der vor dem Buche als Bevollmächtigter eines Kaufmannes, 
Peter Wiekinghusen die Zahlung für 2 Pfd. Wachs, Nowgorodschen Gewichts. 
verlangt5). 

1) Wie das Wismarer Tief war auch die Golwitz ein beliebter Schlupf­
winkel der Seeräuber. K. Koppmann, Zur Geschichte der mecklenburgischen Klipp­
häfen, in den Hans. Geschichtsbl. 1886, S. 104, ff., Lüb. Urkundenbuch Bd. VII, Nr. 183. 

2) „Rep" ist ursprünglich die Messschnur. So gebraucht in der Nowgorod-
Skra in der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts [Sartorius-Lappenberg Urkundl. Ge­
schichte u. s. w. Bd. II, Abschnitt S. 29 und 42], insbesondere bei Landvermessungen 
[U. Briimmer, das Vermessungsrecht (jus mensurationis) in den Meklb. Jahrb. 57, 
S. 322 ff.]. Indess bedeutet „rep" auch ein bestimmtes Maass, welches grösser 
als das der Elle war, und für Holz gleichwie für Tuch und Leinewand gebraucht 
wurde. — Siehe auch Herrn. Hildebrand, Das Rigische Schuldbuch, S. LVII. 

3) Lüb. Urkundenbuch, Bd. VIII Nr 507, Anm. 2. 
4) Ebenda. 
5) Ebenda. 
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Ist somit die Existenz der Rigafahrer für das 15. Jahrhundert voll­
kommen beglaubigt, so fehlt immerhin ein Anhalt zur Entscheidung für 
die andere Frage, ob die Rigafahrer in dieser älteren Zeit nur eine lose 
Gemeinschaft von Kaufleuten waren, „Rigafahrer" vielleicht nur deshalb 
genannt, weil sie ausschliesslich oder hauptsächlich nach Riga handelten, 
oder ob sie auch schon zu dieser Zeit eine geschlossene organisirte 

Vereinigung bildeten. 
In Rostock haben die hier von Stieda nachweisbar gemachten Riga­

fahrer schon im 15. Jahrhundert als ein Collegium bestanden. Dies ergiebt 
sich aus einem gelegentlich einer Visitation der St. Marienkirche auf­
genommenen Verzeichniss von Briefen, die zu einer Armen-Stiftung der 
Rigafahrer gehörten. Es wird hierbei unter Anderem eine Hypothek von 
240 Mark genannt, die im Jahre 1402 auf ein Haus im Vogelsang auf­
genommen war und deren Nutzung den „Olderleuten der Compagnie 
der Rigafahrer- und Pernowfahrer - Bruderschaft" gehörte. Freilich geht 
nicht daraus hervor, wie lange die Rigafahrer diese Hypothek in 
Besitz hatten. Die Stiftung war eine „ Spende zu Unser lieben Frawen 
Kirchen, die Rigefahrer Spende genandt", die noch 1566 bestand und 
über erhebliche Mittel verfügte. Auch noch andere Merkmale einer or-
ganisirten, vielleicht auch nicht unbedeutenden merkantilen Thätigkeit 
haben die Rigafahrer in Rostock hinterlassen. Sie besassen in der Marien­
kirche einen Wandleuchter, der unter den 22 aus früherer Zeit erhaltenen 
Armleuchtern als der schönste gerühmt wird. Sie hatten ein eignes 
Gestühl und nicht unwahrscheinlich ist es auch, dass sie in der St. Marien­
kirche einen eigenen Altar besassen1). 

Dass der Handel Rostocks mit Riga im 15. Jahrhundert vielleicht 
ebenso bedeutend als der von Lübeck, jedenfalls an und für sich recht 
umfangreich war, wird aus einem Vorgange des Jahres 1437 geschlossen 
werden dürfen. Rostock war im Jahre 1434 von der Oberacht des römischen 
Kaisers getroffen worden2). Da die Nachricht hiervon nur einen Tag 
früher nach Riga gelangte, als eine Flotte Rostocker Schiffe, so wollte 
man die Rostocker und ihre Güter nicht arrestiren. Die Rigaer Sende­
boten rechtfertigten dieses Verhalten ihres Rathes auf dem livländischen 
Städtetage in Pernau3). Im Sinne ihrer Darlegungen wurde auch an Lübeck 
berichtet, wobei als ein Hauptgrund angegeben wurde, dass sich zur selben 
Zeit sehr viele Rigenser und viel Rigisches Gut in Rostock befanden, 

1) Wilhelm Stieda, Die Gesellschaft der Rigafahrer in Lübeck und Rostock 
in den Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Curlands 
a. a. O. 

2) K. Koppmann, Geschichte der Stadt Rostock, S. 3o. 
3) v. d. Ropp, H. R. II, Bd. II, Nr. 132, § 3- Liv-, Esth- und Curländ. 

Urkundenbuch. Bd. IX, Nr. 178 § 3. 
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er er eyn dels in geselscop, erer eyn dels in schulden nnde sendeve" 
Hätte man die Rostocker Güter mit Beschlag belegt, dann hätte Riga 
Repressalien befürchten müssen und solchen Weiterungen wollte man 
sich nicht aussetzen, weil die Waarenläger in Rostock gross und werthvoll 
waren1). 

Für die Lübecker Compagnie fehlen ähnliche directe Ueber-
lieferungen einer älteren Existenz, wie sie für das Rostocker Collegium 
bestehen, so mannigfaltig sonst die Nachrichten von ihrer Thätigkeit im 
16. und 17. Jahrhundert sind. Unter den Schriften ihres Archivs ist zu­
nächst ein Actenstück von Wichtigkeit, das einige Vermuthungen über 
Alter und Ursprung der Compagnie zulässt und auch über die Frage der 
Entstehung der Lübecker Compagnieen insgesammt ein bemerkens-
werthes Licht verbreitet. Es ist dieses eine Copie von Schriften, 
welche einen Streit zwischen den Schonenfahrern und den anderen Com­
pagnieen über das „Directorium" in gemeinsamen Commerzsachen be­
handeln und in welchen die Frage eines gemeinsamen Ursprungs aller 
kaufmännischen Bruderschaften erörtert wird. Es mag vorausgeschickt 
werden, dass sich die Forschung der Frage nach der Entstehung der 
Lübecker Kaufleute - Compagnieen bisher nur wenig angenommen hat. 
Dittmer hat sich bei seinen Nachrichten über die Alborgfahrer, freilich 
ohne archivalische Beweisführung für deren Richtigkeit, die Ansicht Grautoff's 
zu eigen gemacht, dass das Band des gemeinen Kaufmannes, mit alleiniger 
Ausnahme der Gewandschneider und Krämer, vielleicht auch der Bergen­
fahrer, alle Compagnieen vereinigt habe, und dass der „gemeine Kaufmann" 
die Schonenfahrer gewesen, aus denen die abgesonderten Vereinigungen 
der Riga-, Stockholm-, Alborg- und anderer Kaufleute hervorgegangen 
seien, ohne dass dadurch die einzelnen Compagnieen ihre Zugehörigkeit 
zum Schonenfahrer-Collegium aufgegeben hätten. 

Es ist nicht zu verkennen, dass die Schonenfahrer unter den Lübecker 
Compagnieen eine führende und leitende Stellung behaupteten. Der Rath 
legte auf ihre Ansichten und Aeusserungen einen besonderen Werth, sie 
zeichneten, wie die Acten der Rigafahrer erkennen lassen, in den gemein­
samen Eingaben der Compagnieen stets an erster Stelle und gemeinhin 
richteten sich, wie Heinrich Brokes in seinen Tagebüchern hervorhebt2), 
„auch die anderen Compagnieen nach ihrem, der Schonenfahrer voto". 
Die Aufstellung der Kaufmanns-Ordnung, nach welcher sich alle anderen 
Collegien zu richten hatten, war, wie es in einer von ihnen an den Rath 
gerichteten Denkschrift heisst, die zu jenen Acten gehört, seit 1427 

1) v. d. Ropp, H. R. II, Bd. II, Nr. 133. Liv-, Esth- und Curländ. Ur­
kundenbuch, Bd. IX, Nr. 179. 

2) Heinrich Brokes' Aufzeichnungen in der Zeitschrift des Vereins für Lüb. 
Geschichte und Alterthumskunde, Bd. 2, S. 260. 
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ihr alleiniges Recht [Nr. 85]. Sie sagen, dass auch der Rath nicht die 
Gewalt habe, ohne ihre Zustimmung die Bestimmungen der Kaufmanns­
ordnung abzuändern1). Die Schüttings-Aeltesten wachten darüber, dass 
ihre Vorschriften beachtet wurden; sie hatten die Uebertretenden zu ver­
nehmen und sie der Wette zur Bestrafung zu überweisen. Die Schonen­
fahrer hatten die „Kaufmannsjungen" zu verpflichten und sie weisen mit 
Stolz darauf hin, dass der Schütting deshalb auch von jeher „das rechte 
Seminarium" der ganzen Kaufmannschaft gewesen sei. Aber auch weitere 
Vorrechte zeichneten die Stellung des Collegiums nach den Zeugnissen 
dieser Denkschrift aus. Bei den Schonenfahrern war die Lachswrake für 
den Lachshandel, der von Schweden und Finnland her betrieben wurde. 
Sie hatten den Heringszirkel mit dem Rechte, dass allein durch sie der 
Hering jeder Herkunft gewrakt, verpackt und abgefertigt wurde. Sie 
übten die Aufsicht über den Hopfenhandel durch Anstellung der Hopfen-
Messer und Makler aus. Auch war es ein altes Recht der Schonenfahrer, 
dass, wenn die Hopfenrolle auf dem Rathhause verlesen wurde, der Aelteste 
vom Schütting präsidirte, wobei jeder Kaufmann zu seiner Pflicht und 
Schuldigkeit ermahnt wurde. Alle Makler, welche in des „gemeinen Kauf­
manns Gewerbe" gebraucht wurden, stellten die Schonenfahrer an, wie 
sie auch durch Angestellte den Kauf und Verkauf an der Trave beauf­
sichtigten, den Pfundzoll überwachten und den Zettel für die Zulage ab­
fertigten, endlich auch bei der Ablegung der Rechnung der allgemeinen 
Kaufmannsdröge mittels ihres Aeltesten präsidirten. 

Die Frage liegt nahe, worauf sich eine so hervorragende Stellung 
mit diesen vielfältigen Rechten, auf die sich das Collegium in seinem 
Streite mit Nachdruck beruft, gründete? Der Handel mit Schonen und 
Dänemark war in den Zeiten des 16. und 17. Jahrhunderts nicht so be­
deutend, dass sich hieraus allein ihr überwiegender Einfluss erklären könnte. 
Es mussten also andere Gründe sein, auf denen die leitende Stellung und 
dieser Vorrang des Schüttings beruhte. Auch hierüber klären uns die Acten 
der Rigafahrer auf. Wie erwähnt, war zwischen den Schonenfahrern und 
den Aeltesten der Hispanischen Collecten ein Streit über das ,.jus Directorii"4 

in den Kommerzsachen der Stadt entstanden, den ein am 2. März 1681 
erlassenes Rathsdecret im Sinne der Schonenfahrer entschied [Nr. 85]. 
Den Anlass zu diesem Streite gab eine Forderung der Hispanischen Collecten, 
dass Eisen, Pech und Theer für die Durchfuhr freigegeben werden solle, 
während nach den Bestimmungen der Kaufmannsordnung vom Jahre 1607 
jeder Speditionshandel nach wie vor verboten war, weil der Handel der 
Stadt allein Capitalhandel, also Eigenhandel sein und bleiben sollte 2). Bei 

1) Es sind ältere Kaufmanns-Ordnungen erschienen in den Jahren 1334, 
1372, 1380, 1427, 1484, 1485, 1572, 1607 (Lüb. Bl. 1836 Nr. 40 S. 3l6). 

2) Siehe Abschnitt IV, Kap. II, § 3. 
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dieser Gelegenheit, als die Schonenfahrer beim Rathe Beschwerde darüber 
führten, dass sich die Aeltesten der Hispanischen Collecten unberechtigter­
weise ihr „300 Jahre altes Directorium über das General-Commercium" 
anmassen wollten und die Krämer, Gewandschneider und die Kaufleute-
Compagnie auf ihre Seite gezogen hätten, wird von ihnen hervorgehoben, 
dass bei ihnen die älteste und bei ihnen allein die einzige Vertretung 
des Kaufmannsstandes liege, weil ihre Compagnie der Stammbaum 
aller anderen Compagnieen und die Nowgorod-, Riga- und Stockholmfahrer 
nur „Particular-Conthore" von ihnen seien. Alle die anderen verwandten 
Zünfte, welche Thomas Fredenhagen, der Aelteste der Hispanischen Col­
lecten an sich gezogen habe, so heisst es in der dem Rathe über­
reichten Denkschrift der Compagnie vom 16. Juni 1681, besässen nie und 
nimmer Autorität genug, um einem Anderen das Directorium anzutragen 
[Nr. 85]. Die Gewandschneider und Krämer hätten ihre eigenen Rollen 
und Statuten, nach denen sie in ihrem Gewerbe zu leben hätten; über 
die Kaufmannsordnung dürften sie sich schon deswegen keine „Censur" 
anmassen, weil sie keine commercirende Zunft, sondern nach einem Urtheile 
des Kaiserlichen Kammergerichts gänzlich von den „Commercirenden" 
ausgeschlossen seien. Ebensowenig könne die Gesellschaft das angemasste 
Recht der Kaufleute-Compagnie anerkennen, wenn sie auch wisse, dass 
dieselbe schon seit längerer Zeit danach trachte, an die Spitze der com­
mercirenden Zünfte zu kommen, wobei ihnen nur der Schütting im Wege 
stehe. Die Hispanischen Collecten aber hätten noch nie ein anderes Amt 
gehabt, als die Correspondenz mit den Hausmeistern und Agenten, welche 
der Stadt Commercium bei fremden Herren- und Potentaten-Höfen ver­
treten; „der Himmel sei nicht weiter von der Erde entfernt, als die Ver­
richtungen der Hispanischen Collecten vom Directorium über die Kaufmann­
schaft, das fast 300 Jahre allein im Schütting gewesen". Was die Nowgorod-, 
Riga- und Stockholmfahrer betreffe, so seien diese Compagnieen „aus 
unserem Hause entsprossen", beständen, soweit das General-Commercium 
und dessen Direction in Betracht komme, noch bis zu dieser Stunde als 
„ Theil-Contore " und seien dem Schütting „einverleibt". Die Schonen­
fahrer-Compagnie dagegen sei die „Mutter" aller Compagnieen und 
noch im Jahre 1427, als die erste Kaufmannsordnung von ihnen berathen 
und erlassen sei, habe man von einer anderen Zunft als den Schonen­

fahrern nichts gewusst. 
Soweit die Schrift der Schonenfahrer vom 16. Juni 1681, die trotz 

der Aufforderung, dass man die Unrichtigkeit ihrer Behauptungen nach­
weisen möge, in allen Punkten unwiderlegt blieb, indem die Kaufleute-
Compagnie und die Riga-, Nowgorod- und Stockholmfahrer im Verein mit 
den Gewandschneidern und Krämern ihr nur die eine Behauptung entgegen­
stellten, dass sie trotz alledem wohl befugt seien, ihre Wünsche und An­
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liegen, „was Handlung und deren Lauff betreffe", durch die Aeltesten der 
Hispanischen Collecten bei E. E. Rathe anzubringen, wenn schon die 
Schonenfahrer meinten, „dass sie der Herr von Kaufleuten, und andere 
Zünfte nur ihre Stiefkinder wehren, welche grobe absurdität man gewiss 
von verständigen Leuten nicht vermuthet hätte"4 [Nr. 85]. An diesem 
Standpunkte wurde von den Compagnieen in ihren weiteren Supplicationen 
festgehalten, obwohl, wie schon erwähnt, der Rath durch Decret vom 
2. März desselben Jahres dem Schütting das „jus Directorii" bestätigt 

hatte [Nr. 85]. 
Nach den Ueberlieferungen der Schonenfahrer lag bei ihnen somit 

der Anfang des ganzen Lübecker Compagnie-Lebens; sie selbst wollten 
mehr als eine einfache Compagnie sein und kein Anbau an andere ältere 
Gemeinschaften. 

Als das Jahr der Entstehung der Schonenfahrer-Compagnie wird das 
Jahr 1378 angenommen1). Wären die in der Denkschrift an den Rath ge­
gebenen und unwiderlegt gebliebenen Darstellungen richtig2), so würde 
mit dem Jahre 1427 der äusserste Zeitpunkt gegeben sein, von dem nur 
aufwärts die Entstehung der Compagnieen der Nowgorod-, Riga- und 
Stockholmfahrer gerechnet werden könnte, und dem entsprächen auch die 
ältesten Daten, unter denen das Lübecker Urkundenbuch die Rigafahrer 
erwähnt. Es wäre mithin nicht ausgeschlossen, dass ähnlich wie die Ent­
stehung der späteren Alborgfahrer auch die der Rigafahrer gewesen sein 
könnte, dass sich eine innerhalb der Schonenfahrer-Gesellschaft bestehende 
Gemeinschaft von Kaufleuten, die nach Riga handelten, zu einer selbst­
ständigen Gesellschaft und zwar als eine Zweigcompagnie aufthat, indem 
sie durch die Schonenfahrer-Compagnie ein eignes Statut und einen eignen 
A eltermann - Vorstand erhielt. Der Bergenfahrer gedenken die gegen­
seitigen Denkschriften in diesem Streite mit keinem Worte. Feststehend 
ist, dass die Kaufleute-Compagnie unabhängig vom Schütting als eine Ab­
zweigung von der Zirkelgesellschaft im Jahre 1450 entstand und zwar auf 
Anregung der Castorps, weil die Patricier an dem Handel der Stadt mehr 
wie bisher und selbstthätig theilnehmen wollten 3). 

1) Wehrmann, Das Lübeckische Patriciat, in den Harisischen Geschichtsbl., 

1872, S. 113. 

2) Im Jahre 1760 stellten die Schonenfahrer über ihr Verhältniss zu den 

anderen Compagnieen noch einmal einen „gründlichen Beweis" auf. 

3) Wehrmann, Das Lübeckische Patriciat in den Hans. Geschichtsbl. 1872; 

ferner derselbe: Das Lübeckische Patriciat in der Zeitschrift des Vereins für Lüb. 

Gesch. u. Alterthumskunde 1888, Bd. 5, S. 299 u. 522 ff. Dass das Patriciat der 

Zirkelgesellschaft, so gering es an Häuptern im 18. Jahrhundert war, an seinen 

Vorurtheilen gegen den Kaufmannsstand festhielt, geht daraus hervor, dass als 

Ph. C. W. von Plönnies in die Zirkelgesellschaft aufgenommen werden wollte, ihm 

dies erschwert wurde, weil seine Vorfahren der Kaufleute- Compagnie angehört 

hatten. [Mittheilung von Herrn Staatsarchivar Dr. Wehrmann an den Verfasser.) 
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Die Frage, was unter dem „gemeinen Kaufmanne" in Lübeck zu ver­
stehen sei, wird sich zwiefach beantworten lassen. Dittmer dürfte das 
Richtige getroffen haben, wenn er hierunter jeden Kaufmann versteht, den 
das Band der Schonenfahrer in der eignen und in den Zweigcompagnieen 
umfasste. In diesem Sinne spricht die Schütting-Denkschrift vom 16. Juni 
1681 von dem „gemeinen Kaufmanne", der sich aller anderen Handlung 
als solcher, welche die Kaufmannsordnung vorschreibt, zu enthalten habe. 
Andererseits hat man aber auch unter dem „gemeinen Kaufmanne" die 
Gesammtheit der Mitglieder oder' „Brüder" jeder einzelnen Compagnie 
zum Unterschiede von ihren Aeltesten zu verstehen; im Sinne dieses 
Unterschiedes unterzeichnen die Rigafahrer ihre Beschlüsse und ihre Acten-
stiicke sehr häufig als „Die Aeltesten und der gemeine Kaufmann". 

Indessen wenn sich jene Angaben der Schonenfahrer auch trotz des 
Widerspruchs der Kaufleute-Compagnie, der Nowgorod-, Riga- und Stock­
holmfahrer, der Gewandschneider und Krämer, die dem Schütting nichts 
mehr als seine schonische und dänische Handlung zuerkennen wollten, im 
übrigen aber die gemeinsame Berathung aller Brüderschaften mit dem 
Rathe als das einzige „Directorium" ansahen [Nr. 85], als richtig erweisen 
mögen1), so wird man immerhin noch von dem geschichtlichen Ursprung 
und dem Wortlaute der Urkunden die Geltung des practischen Lebens 
zu unterscheiden haben. Wie nämlich schon im Allgemeinen der Streit 
mit den Hispanischen Collecten und der wiederholte Antrag der Com­
pagnieen beim Rathe auf Errichtung eines Admiralitäts - Collegiums, als 
einer leitenden Behörde für Handel und Schifffahrtsfragen [Nr. 85], den 
Beweis liefern, dass man sich in den Kreisen der übrigen Kaufleute der 
Wortführung der Schonenfahrer nicht mehr in allen Dingen fügen wollte, 
so tritt uns nach allen ihren Ueberlieferungen besonders auch die Riga­
fahrer-Compagnie in ihrer ganzen innern und äussern Thätigkeit als ein 
ungemein selbständiges und unabhängiges Collegium entgegen, so dass, 
wenn sich die Thätigkeit der anderen Compagnieen ähnlich gestaltet hat, 
der Primat der Schonenfahrer den einzelnen Genossenschaften doch that-
sächlich Raum genug für eine selbständige und unabhängige Wirksamkeit 

übrig gelassen haben muss. 
Allem Anscheine nach verschafften sich grade die Rigafahrer An­

sehen und Geltung genug, um ihre Unabhängigkeit auch dem Vorrang der 
Schonenfahrer gegenüber nicht nur für ihre speciellen, sondern auch für 
die Gesammtinteressen des Lübeckischen Handels geltend zu machen. 
Sie nahmen an dem öffentlichen Leben der Vaterstadt, namentlich im 

1) Noch das Statut der Rigafahrer-Compagnie vom Jahre 1827 schrieb jedem 

Mitgliede den zuvorigen Einkauf in die Schonenfahrer - Gesellschaft für seinen 

Eintritt vor. Vergl. zweiten Abschnitt, Kap. I. 
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Runde mit den Nowgorodfahrern, einen regen Antheil und ihre Acten ent­
halten mannigfache Beweise dafür, dass sie in wichtigen Fragen, welche 
die auswärtige Politik, Abänderungen der Verfassung, Handel, Verkehr 
und Handwerk betrafen, unter den kaufmännischen Verbindungen eine ton­

angebende Rolle spielten. 

II. Kapitel. 

Das Archiv der Rigafahrer=Compagnie. 

Der Schriftennachlass der Compagnie, welcher bei ihrer Auflösung 
im Jahre 1850 zusammen mit ihrem damaligen Vermögen der Kaufmann­
schaft und ihrem Organe, der Handelskammer, überwiesen wurde, besteht 
aus einer Sammlung von Decreten und anderen Schriftstücken des Rathes, 
aus Correspondenzen mit anderen Compagnieen, aus Vortrags- und Rech­
nungsbüchern, Gerichtsacten, sehr zahlreichen notariellen Urkunden u. s. w. 
Freilich erweist sich für die Bearbeitung der Verlust der ältesten Schrift­
stücke, namentlich der ältesten Protocoll- und Rechnungsbücher, als ein 
empfindlicher Mangel, sodass vielfach nur Combinationen und Rückschlüsse 
aus den späteren Acten über die Lücken hinweghelfen können. An zu­
sammenhängenden Materialien weist das Archiv der Gesellschaft auf: 

1. Contorrechnungen aus den Jahren 1606 bis 1613, zusammen­
gestellt und balancirt von den Erben des "verstorbenen rechnungsführenden 
Frachtherrn Jochim von Senden. 

2. Auszüge aus dem Contorbuche, welche sich auf die Jahre 1689, 
1690 und 1691 beziehen. 

3. Ein Rechnungsbuch von 200 Seiten, welches mit dem Jahre 1739 
beginnt und mit dem Jahre 1759 schliesst. 

4. Ein „Protocollbuch des Rigischen Comptors", in welchem die 
letzte Sitzung vom 2. Dezember 1797 datirt ist. 

5. „Protocolle des Rigafahrer-Collegii'1, angefangen im Januar 1797, 
schliessend mit dem Protocoll vom 24. August 1821. 

6. „Protocoll des Rigafahrer-Collegii", angefangen im Januar 1822 
und reichend bis zum 17. Dezember 1833. 

7. „Protocoll des Rigafahrer-Collegii", am 3. Januar 1834 beginnend, 
reichend bis zum 2. October 1845. 



Das Archiv der Rigafahrer-Compagnie. 49 

8. „Ein Protocollbuch, welches mit dem Protocoll vom 23. October 
1845 beginnt und mit dem Protocoll vom 14. Juli 1848 schliesst. 

9. Ein „Administrationsbuch der Rigafahrer", welches 1848 beginnt. 
Ferner enthält das Archiv: 
10. In „braun leder" gebunden: „Gerechtsame der Mengstrassen 

Kloster Träger". 
11. In gleichem Einbände: „Vortragsbuch im Rigafahrer-Collegium". 

Es beginnt mit der Sitzung vom 3. April 1829 und schliesst mit der Sit­
zung am 14. August 1841. 

12. In gleichem braunen Ledereinbande: „Vortragsbuch im Rigafahrer-
Collegium". Es beginnt mit der Sitzung am 9. October 1841 und schliesst 
mit den letzten Sitzungen des Jahres 1850, in welchen die Auflösung der 
Compagnie beschlossen wurde. 

13. Eine Sammlung von Lübecker Privilegien, Zoll- und anderen 
Ordnungen, Recessen etc. Sie beginnt mit dem Privileg Kaiser Friedrich I. 

14. Die Siegel der Compagnie. 
Ausserdem ist ein reicher Schriftenwechsel des Contors mit den an­

deren Compagnieen, mit Lübecker und auswärtigen Behörden, Sammlungen 
von Decreten, Gesetzen, Denkschriften, commerziellen, politischen und 
gewerblichen Inhalts aus der Zeit von 1582 bis 1850 vorhanden. 

Eine Ergänzung finden diese Archivalien in den betreifenden Acten 
des Lübecker Staatsarchivs, die sich hauptsächlich auf Verhandlungen 
zwischen dem Rathe von Riga und dem von Lübeck über gemeinsame 
politische und commercielle Angelegenheiten beziehen. 

Zu den bemerkenswerthesten der erhaltenen Zeugnisse aus der 
Geschichte unserer Compagnie gehört ein Notariats-Protocoll vom Jahre 
1701 [Nr. 91]. Diesem Protocoll zufolge waren die Prahmherren vom 
Stockholmischen, Revalschen, Bergischen und Rigischen Lehn die Stifter 
der Tafelgemälde im Schilfergesellschaftshause, die sich hier zur Linken 
des Eingangs über dem Paneel befinden. Der Notar Johannes Wagner 
hatte am 14. April 1701 über die Einrichtung und den Schmuck des 
Schiffergesellschaftshauses einen getreuen Befund aufzunehmen und bei 
dieser Gelegenheit konstatirte er in Gegenwart eines ihm beigeordneten 
zweiten Notars, dass sich eingangs des Hauses zur rechten Hand an der 
W'and von dem Fenster an der Strasse rechts beginnend über der 
Paneelung eine „Schilderei ** in mehreren Tafeln angebracht befinde, bei 
welcher unten an der Ecke links „in einem kleinen viereckigen Felde und 
in einer Zeile von einem Ende bis an das andere Ende der Malerei nach 
dem Fenster zugehend"', die folgende Inschrift den Ursprung der Wand­
gemälde nachweise: „1625. Die Prahmherren der vier Lehne des Hol­
mischen, Revalschen, Berger und Rigischen Lehns haben diesem Hause 
und der ganzen Brüderschaft zu Ehren diese Tafeln malen lassen, von 

Hans. Geschichtsquellen IL, 1. , 4 
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denen das Berger Lehn abfällig geworden ist". Als Stifter nennt das 
Protocoll die Prahmherren: Evert Voss, Detmer von Dam, Hans Walssleve, 
Claus Schart, Hans Bruns, Hans Stücke und Hans Rode. Diese Ueber-
lieferung ergänzt somit die Besprechung der Wandgemälde im Schiffer­
hause von Dr. Theodor Hach, der darauf hingewiesen hat, dass die 
Sprüche, die sich als Inschriften unter den Gemälden befinden und sie er­
klären, bereits in einem 1564 erschienenen Buche enthalten sind, welches 
den Titel führt: „Wol gerissnen und geschnidten Figuren Auss dem 
neuwen Testament. Zu Lyon. Durch Hans Tornesius MDLXIIII"1). 

Das Protocoll schildert dann des Weiteren die Lage und das Aus­
sehen der einzelnen Gelage, ihren Wappenschmuck, die Bildhauerarbeit 
und die Verbindung der Bänke mit den „Docken", welche den Eingang 
zu den einzelnen Gelagen einer Pforte ähnlich einschliessen. Hierbei findet 
sich auch ein Abschnitt über das Rigische Gelag, das neben dem Stock­
holmischen und an dem zur linken Hand befindlichen freien Durchgang 
liegt. Gleich den anderen zeigt auch dieses die roth angestrichenen 
schweren eichenen Tische mit den dazugehörigen hochlehnigen Bänken2) 
und den Docken, die zweimal das Rigische Wappen auf zwei Schildern 
und am Ende des Gelages noch einmal in Holz ausgehauen tragen. Das 
Wappen zeigt die gekreuzten Schlüssel mit einem kleinen rothen Kreuze 
darüber in weissem Felde. Ueber eine frühere andersartige Farbe und 
Zeichnung der Schilder wird in diesem Protocoll nichts berichtet, sodass, 
wenn Baron Bruiningk beklagt3), dass die ehemaligen Farben des Rigischen 
Stadtwappens anders gewesen, als seit dem „Diploma nobilitatis" vom 
Jahre 1660 und nicht festgestellt »sind, in den Angaben des Protocolls 
vielleicht die gesuchten Farben des Rigaer Stadtwappens überliefert 
worden sind. 

Das für die Geschichte der Compagnie bemerkenswertheste an 
diesem Gelage, was auch dem Notar Johann Wagner der Hervorhebung 
besonders werth schien, ist die Jahreszahl 1535, welche sich an einem 
grossen starken Holzpleiler, mit welchem das Gelage verbunden ist und 
der die Decke des Hauses trägt, eingemeisselt findet. Schon in jener 
Zeit, so bezeugt uns das Protocoll, wurde diese Jahreszahl dahin gedeutet: 
dass, weil „die rigische Gelage an diesem Pfeiler feste gemachet, diese 

1) Theod. Hach, Die Gemälde im Hause der Schiffergesellschaft zu Lübeck 
in der Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Gesch. u. Alterthumskunde Bd. 4, 

Heft  2 S. 137.  

2) Gegenwärtig fehlt die Farbe. Das Holz der Tische und Bänke zeigt 
sich farblos und glatt geschliffen, wenn auch Spuren des ehemaligen rothen An­
strichs noch deutlich wahrnehmbar sind. 

3) Bruiningk, Das Haus der Schiffergesellschaft in Lübeck, in den Sitzungs­
berichten der Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. d. Ostseeprovinzen Russlands. 
1890. S. 106. 
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Gelage in eben demselben Jahre mit dahin gesetzet seyn1'. Wenn diese 
Deutung richtig, wenn wirklich das Gelage, vielleicht als eine Stiftung der 
Rigafahrer, von Anfang an mit dem Holzpfeiler verbunden worden wäre, 
so würde die Jahreszahl 1535, welche an dem Pfeiler des Gelages auch 
heute noch zu lesen ist, den Beweis liefern, dass zu dieser Zeit eine 
organisirte Vereinigung von Riga-Kaufleuten bestanden habe. 

Nur sehr wenige andere ähnliche Ueberlieferungen finden sich da­
neben in den Acten. Im Jahre 1611 hatte das Contor Anlass, sich 
in einer Eingabe an den Rath wegen wiederholter Uebergriffe der 
Holmischen Frachtherren bei der Ausladung schwedischer Güter, die 
über Riga in Lübeck eintrafen, zu beklagen1). Die Holmfahrer hatten 
sich beschwerdeführend an die Wette gewandt und diese hatte die Aus­
ladung der Güter am Rigischen Prahm verboten. In ihrer Eingabe an 
den Rath betonen die Rigafahrer, dass es „von Alters gebräuchlich ge­
wesen sei, dass die Rigafahrer sowohl als die Stockholm- und Naugard-
fahrer ihre sonderbare Lehen und Gerechtigkeiten gehabt und jeglicher 
Theil die ankommenden Güter durch seine eignen dazu verordneten Prahm­
herren habe bearbeiten und aufführen lassen. Trotzdem unterständen sich die 
Holmfahrer, die Ausschiffung unseren Prahmherren zu verwehren". Weiter 
suppliciren sie dann: „Ausserdem ist zu beachten, dass wir uns unsere 
Freiheit und Gerechtigkeit, die wir von Alters und länger denn seit 
hundert Jahren gehabt haben, erhalten möchten, da wir für sie ohnehin 
hier zu Lübeck wie auch zu Riga grosse Opfer bringen müssen". Hierin 
wäre somit ein Zeugniss für einen noch älteren Bestand der Compagnie 
gegeben, sofern die „ 100 Jahre alte Freiheit und Gerechtigkeit", wie sie 
von den Holmfahrern bestritten wurde, wörtlich zu verstehen ist. 

Leider ist mit den ältesten Acten das wichtigste Document, das 
erste Contorbuch, verloren gegangen, woraus vielleicht mancher bedeutsame 
Aufschluss zu erhalten gewesen wäre. Immerhin bieten die Archivalien 
einen kleinen Ersatz dafür, indem sich in den Acten eines Prozesses, 
den die Schiffergesellschaft mit den Rigafahrern wegen der Anstellung 
eines nichtzünftigen Schiffers zum Prahmschreiber mehrere Jahre hindurch 
führte, einige Mittheilungen über das angeblich älteste Contorbuch 
finden, wobei allerdings auffällig erscheint, dass dieses „alte Buch", welches 
in den Acten von einem „neuen" Contorbuch unterschieden wird, aus­
schliesslich die Zeit von 1576 bezw. 1580 bis i62oumfasst, sodass gegenüber 
jener letzten Mittheilung eine Differenz von 60 bis 70 Jahren unaufgeklärt 
bleibt. Demgemäss heisst es auch bei Gelegenheit einer Aushändigung des 
ältesten Contorbuches in einem Schreiben der Schiffer-Aeltesten an den 

1) Wahrscheinlich aus Schiffen, die vor den schwedischen Ausliegern ge­

flüchtet, in Riga Schutz gesucht und umgeladen hatten. 

4* 
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Rath vom 12. September 1703: „Indem selbiges Buch nur ao. 1576 
angefangen und bifs Anno 1620 continuiret worde?i ist, müssen noth-
wendig annoch andere Bücher vorhanden sein, welche vor Anno 1576 
geschrieben und nach Anno 1620 seyn gehalteti worden, zumahlen da 
nicht praesumirlich were, da/s sie, die Rigafahrer, vor undt nach 
solcher Zeit keine Bücher sölten gehalten haben". Für die Folgezeit 
edirte das „Contor", wie sich die Compagnie mit Vorliebe nennt, einem 
Auftrage des Rathes gemäss das „neue Buch", verneinte aber für die 
ältere Zeit das Vorhandensein jedweder Schriften. 

Der Streit selbst ist wegen der Einblicke, die er in das Verhältniss 
der beiden Gesellschaften und in das innere Leben unserer Compagnie 
gewährt, lehrreich genug, um nach den hier in Betracht kommenden 
Hauptmomenten kurz erzählt zu werden. 

Die Schiffergesellschaft hatte am Tage nach der Wahl eines Boots­
mannes Hermann Helms zum Prahmschreiber im Jahre 1699 in ihrem 
Hause am Kaufberge ein notarielles Protocoll aufmachen lassen, worin sie 
bei dem Rathe gegen diese Wahl Verwahrung einlegte1), weil seit 
Menschengedenken, wie der Protest begründete, zu diesem Amte nur ein 
ausgefahrener Schiffer und Mitglied der Schiffergesellschaft berufen worden 
sei. Die Schiffergesellschaft liess ihre ältesten Mitglieder durch einen 
Notar vernehmen und so wurde auch von diesen alten Schiffern, die 
,,5° Jahre und länger zur See gefahren hatten", bezeugt dass bei Ver­
gebung dieses Dienstes „alle Zeit auf ei/te)i Lübeckischen Schiffer re-
flexion gemacht, der der Stadt onera la?tge fahre getragen undt viel 
Müh undt Arbeit zur See ausgestanden. Helmfs aber ist weder 
lübeckischer Schiffer noch ein Bruder in der Schiffergesellschaft ge­
wesen". Deshalb, so forderten sie, möge durch den Rath die Wahl 
cassirt werden. In Verfolg dieser Klage, welche in einem langwierigen 
Prozesswege viele Zwistigkeiten zwischen den Schiffern und den Riga­
kaufleuten herbeiführte, wurde dem Contor vom Rathe auferlegt, nach 
ihrem Contorbuche darzuthun, dass die Wahl des Hermann Helms keines­
wegs dem Herkommen zuwiderlaufe, sondern dass auch schon früher 
Nichtmitglieder der Schiffergesellschaft zu Prahmherren gewählt seien. 
Die Compagnie kam diesem Auftrage nach und der Prahmschreiber 
Hermann Helms wurde einstweilen bestätigt. Aber der Rath gab der 
Schiffergesellschaft Gelegenheit zu weiteren Beweisführungen, wozu die 

l) Die Schiffergesellschaft hatte das Recht, von den Kaufleuten zu fordern, 

dass diese in Streitigkeiten mit ihren Mitgliedern zunächst vor ihrem Vorstande 

erschienen. So schrieb sie auf Anfrage an das Schonenfahrergelag in Rostock, 

dass „der Kauffmann auf ihre Vorlahdung vor ihr zu erscheinen schuldig ist" 

(Wilh. Stieda, Aus der Praxis der Lübeckischen Schiffergesellschaft, Mittheilungen 

des Vereins für Lüb. Geschichte und Alterthumskunde, 5. Heft Nr. 1, S. 6). 
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Rigafahrer - Compagnie den Schiffern ihr Contorbuch vorlegen musste. 
\ on diesem Einblicke machte die Schiffergesellschaft den ausgiebigsten 
Gebrauch, sie führte ihren Process weiter, wandte sich an die höheren 
Instanzen des Obergerichts und des Raths und rief schliesslich auf Grund 
mehrerer Rechtsgutachten, die sie von den juristischen Facultäten in 
Leipzig und Göttingen eingeholt hatte, das Reichskammergericht in 
Wetzlar an. 

In dieser Veranlassung, als den Rigafahrern die „Edirung" des 
Contorbuches auferlegt wurde, erfahren wir, dass die Compagnie, wie er­
wähnt, \ on dem derzeitigen Contorbuche ein älteres Contorbuch unter­
schied, welches sie kurzweg das „alte Buch" nennt, und ältere Bücher 
nicht zu besitzen behauptete. Was die Rigafahrer in dieser Sache zu 
Protocoll gaben, mussten sie unter Eid thun; sie hatten „in eve/itum 
juramento" zu erhärten, dass sie ...nichts zur Sachen dienlich hinter-
halten hätten". Während das ältere oder älteste Buch nur die Zeit von 
1575 bis 1620 umfasste, begann das „zeitige Buch" mit dem Jahre 1620 
und wurde erst 1739 gefüllt. AIs c^e Compagnie im Jahre 1740 ein neues 
Buch anlegte, nahm hierauf auch der Anfang des Buches folgendermassen 
Bezug: „Nachdem das alte Buch wegen Einnahme und Ausgabe der 
Rigischen Frachtherrschaft, angefangen durch seeligen Johann Scholl im 
Jahre 1620 am 3. März, durch Herrn Collegen Berend Schröder 1739 den 
26. Februar geendigt ist u. s. w., habe ich ein neues Buch angefangen, 
wozu der Höchste seinen Segen und seine Gnade mir und meinen Nach­
folgern verleihen möge u. s. w." Unterzeichnet ist die Inschrift von dem 
wortführenden Aeltermann Johann Vredenhagen. 

Bei der Hartnäckigkeit, mit welcher die Schiffer an ihren Ansprüchen 
festhielten, blieb es nicht aus, dass sie in die Vorlagen und Beweisstücke 
der Rigafahrer wiederholt Zweifel setzten und von ihnen auch wiederholt 
neue Gegenbeweise verlangten. So setzten sie auch im Jahre 1703 beim 
Rathe abermals durch, dass ihnen die Compagnie noch einmal ihre Bücher 
vorlegen musste. Recht ergötzlich schildert der hiergegen von letzterer 
erhobene Einspruch die erregte Stimmung der beiden Parteien. Nach­
dem die Schiffer in Lübeck sowohl als bei dem „allerhöchsten Gerichte" 
in Wetzlar abschläglich beschieden und verurtheilt worden, den Hermann 
Helms in ruhiger Possession vel quasi seiner Function zu lassen, könne 
den Rigafahrern das erneute Decret zur Herausgabe ihrer Schriften doch 
nur höchst überraschend kommen. Es ist doch nur, schrieben sie dem 
Rathe, „ein recht chicanöses und gewissenloses Petitum, dass sie aus 
biossein Frevel von neuem die Edition aller Bücher und Schriften ver­
langen, die wir am Contor haben". Die Compagnie hätte bisher genug 
gethan und ihr vornehmstes Contorbuch, das mit dem Jahre 1575 anfängt 
und bis zum Jahre 1620 reichet, den Schiffern ausgeliefert. Jetzt kommen 
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aber die Schiffer, weil es ihnen nicht gelungen ist, dem Contor einen 
Schiffer aufzudrängen, aus blosser Animosität und Bosheit und verlangen, 
dass die Compagnie sie weiter in ihren Büchern herumstöbern lassen 
solle. „ Wir wollen zwar", heisst es weiter, „ümb diesen unruhigen 
Köpfen auch hierin ihren bösen willen zu ersäthigen, alle übrige 
Bücher vorlegen, alfs die wir woll versichert, dafs sie dann eben so­
wenig, alfs in dem vorigen zu Behauptung ihres Inte?its finden werden ; 
weil es aber über jo Stücke sind, darin meistentheils solche Dinge 
begriffen, welche zu den Arcanis unseres Contoirs gehören, die wir 
den Schiffern zu propaliren und ins Maul zu hengen weder schuldig 
•noch gemeinet sind', so kan solche Vorlegung der Bücher und Schrifften 
nicht anders alfs in praesentia Commissariorum geschehen". Das 
Schreiben der Compagnie erklärte also dem Rathe, dass die Compagnie 
in anderer Form ihre Bücher nicht wieder herausgeben wolle, im übrigen 
wollte sie sich des genugthuenden Bewusstseins erfreuen, dass „Gottlob 
E. Hochw. Rath noch so viel Macht und Autorität in dieser guten Stadt 
habe, dass solche frevelmüthige Minitatoren in den Schranken des bürger­
lichen Gehorsamst zurückgewiesen werden können". 

Indessen trotz dieser energischen Abwehr musste das Contor sein 
Buch doch noch einmal in der Kanzlei der Schiffergesellschaft auslegen 
lassen. So decretirte der Rath am 5. März 1704. 

Leider versagen alle übrigen Acten und Urkunden des Archivs für 
einen weiteren Anhalt zur Feststellung des Alters und der Begründung 
der Compagnie. 



Zweiter Abschnitt. 

D i e  O r g a n i s a t i o n  d e r  R i g a f a h r e r = C o m p a g n i e .  

I .  Kap i t e l .  

Die inneren Einrichtungen der Compagnie. 

§ i. Der Aeltesten =Vorstand und die Mitglieder. 

Die inneren Einrichtungen der Compagnie waren in mehrfacher Be­
ziehung die der anderen bei"ufsgenossenschaftlichen Organisationen des 
Mittelalters. Die Compagnie hatte vier Aelteste oder Frachtherren, welche 
im Kreise der ,,Brüder'« den Vorsitz führten, von denen einer das Amt 
des wortfi'ihrenden Aeltermannes inne hatte. Zu den Obliegenheiten des 
letzteren gehörte die Protocoll- und Rechnungsführung. In seinem Hause 
befanden sich auch die „Contor-Lahden" mit dem Archive. Erst in späterer 
Zeit lag die innere Geschäftsführung des Contors in den Händen eines 
besonderen Secretärs, zu dem meistens ein Notar gewählt wurde. Der 
letzte Secretär der Rigafahrer war der Rechtsanwalt und Notar Dr. 
J. P. Crome, der sich durch seine commerciellen Schriften in Lübeck 
einen Namen erwarb. Crome war auch der letzte Verwalter des Archivs; 
aus seinen Händen ging es in die Verwaltung der Handelskammer über. 
In den älteren Acten deutet nichts auf eine besondere Secretariatshaltung. 
Nur ist aus mehrfachen Rechnungen ersichtlich, dass das Contor bei der 
Abfassung seiner Eingaben und überhaupt bei seinen Kanzleiarbeiten die 
Hülfe eines Notars in Anspruch nahm, wie sich andererseits auch die selbst­
tätige Arbeit der Aeltesten in den Acten häufig bemerkbar macht. Die 
Unterschrift der Compagnieen wechselt vielfach. Das einfache „Die Riga­
fahrer" oder „Rigafahrer" erscheint am gebräuchlichsten. Aber nicht 
selten treten dafür andere Bezeichnungen auf, so beispielsweise „ Ver­
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ordnete Frachtherren und Angehörige der Rigafahrer" oder „ die 
sembtliehe Rigafahrer" oder „Sembtliehe Aelteste unnd Brüder der 
Rigafahrer alhier" oder die „Eltesten und sämptlichen Rigafahrer . 
Einmal, als die Rigafahrer im Jahre 1599 vom Rathe die Bestellung eines 
„Ausschusses der Bürgerschaft zur Abthuung gemeiner Beschwerden" 
forderten, heisst es im Anfange dieser Kundgebung: „ Wir verordnete 
Fracht-Herrn sampt dem gemeynen Kauffmann und Broderschop des 
Rigeschen Vahrwassers der Kai: und freien Reichs-Stadt Lübeck, 
thun kundt undt bekennen hiemit für jedermenniglich". 

Das Siegel der Compagnie zeigt das Rigische Wappen, zwei rothe 
Thürme im weissen Felde, zwischen denen sich die Stadtschlüssel kreuzen. 

Ueber die Zahl der Mitglieder geben die Acten nur einen sehr 
unvollständigen Aufschluss. Immerhin lassen die Unterschriften der Schrift­
stücke und die Mitglieder-Verzeichnisse das Eine erkennen, dass die Zahl 
der Riga-Kaufleute in der älteren Zeit eine grössere als in der späteren 
Zeit war. Keineswegs wird hieraus aber auf eine Abschwächung der 
Handelsbeziehungen Lübecks mit Riga geschlossen werden dürfen. Die Er­
scheinung wird vielmehr richtiger auf folgende Weise zu erklären sein. Einmal 
werden die Unkosten der Handlung, die laufenden Ausgaben für Schreib­
geld, Lager, Bearbeitung und Transport der Güter von und nach den 
Schiffen mit der Zeit den Nutzen beschränkt und das Geschäft bei 
kleinerem Umsatz in zahlreichen Händen vielfach unlohnend gemacht haben; 
die hierdurch bei Einzelnen frei gewordenen Geschäfte werden leistungs­
fähigeren und kapitalkräftigeren Kaufleuten zugefallen sein, so dass sich 
hieraus der für jede Zeit und ihre Anforderungen nach der Zahl der 
Geschäftsbetriebe natürliche Umfang der Mitglieder ergab, ohne dass der 
Lübecker Rigahandel hierdurch eingeschränkt wurde und zurückging. 
Noch in diesem Jahrhundert war es ein gewöhnlicher Vorgang, dass sich 
das russische Geschäft einer Lübecker Firma darauf beschränkte, dass 
einige wenige Schiffsladungen Hanf und Flachs aut Lager genommen, 
langsam bearbeitet und dann nach Holland und Spanien verkauft wurden. 
Das war ein Jahresumsatz. Auch der blühende Finnlandhandel mit seinen 
bedeutenden Umsätzen und seiner vielgestaltigen Waaren-Zusammensetzung 
liegt heute nur in den Händen einiger weniger Firmen. Sodann wird sich 
auch in Folge der zunehmenden Betheiligung des einfachen Commissions-
und Speditionsgeschäfts an dem Verkehr mit Riga die Zahl der Firmen 
beschränkt haben, indem der zunehmende directe Verkehr des Inlandes 
und der einfache Umladehandel an die Stelle eines Theils des ehemals 
fast ausschliesslichen Eigenhandels traten, sodass auch hierdurch die Ver­
ladungen und der Umsatz viele Hände entbehrlich machte. 
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2. Aufnahme neuer Mitglieder. Das Statut der Compagnie. 
Versammlungsorte. Die Lade. 

Die Aufnahme eines Mitgliedes in die Compagnie war nach den Be­
stimmungen der späteren Statuten an einen vorhergehenden Einkauf in das 
Schonenfahrer-Collegium gebunden, für den eine Gebühr von 52 Rthr. zu 
erlegen war. Leider fehlen über die Aufnahme und andere Verhältnisse 
der inneren Organisation der Compagnie ältere Beläge. Nur die späteren 
Acten enthalten die schon berührten Satzungen, betitelt: „Wegen Aufnahme 
eines Bruders im Rigafahrer-Collegium und die Statuten, so selbiger im 
Schonenfahrer-Collegium unterschrieben hat" [Nr. 95]. Die einleitende Be­
merkung dieser Satzungen, dass sie, „weil sie noch nach dem alten Styl 
verfasst sind, jetzt einer Verbesserung bedürfen", lässt allerdings ver-
muthen, dass sich in ihnen der Hauptsache nach die alte und ursprüngliche 
Contor-Ordnung erhalten hat. Die Bestimmung über den voraufgehenden 
Einkauf in das Schonenfahrer-Collegium findet noch eine Ergänzung durch 
die weitere Vorschrift: dass „alle in die Compagnie eintretenden Brüder 
sich schriftlich verpflichten müssen, dass, falls sie zu einem anderen 
Collegium übertreten, sie trotzdem dem Rufe der Aeltesten des Schonen­
fahrer -Collegiums immer Folge leisten müssten". Ks spricht hieraus deut­
lich der schon erwähnte Zusammenhang mit dem Schonenfahrer-Collegium, 
der Ursprung und die Entstehung der Compagnie als eines „Filial-Contors" 
des letzteren. „Wünscht ein oder mehrere Brüder des Schonenfahrer-
Collegium in die Rigafahrer einzugehen", heisst es weiter, „so meldet sich 
der- oder diejenigen bey dem Wortführenden Aeltermann der Rigafahrer. 
Dieser mit den anderen Herren Aelterleuten haben allein zu bestimmen, ob 
sie denselben in das Rigafahrer-Collegium aufnehmen wollen oder nicht. 
Wird er aufgenommen, so geschieht dieses unentgeldtlich. Sollten sich 
aber erhebliche Ursachen ereignen, so stehet es den Herren Aelterleuten 
frey, ihn auch wieder unentgeldtlich aus dem Collegium zu entlassen. Er 
wird dann nicht mehr zu den Versammlungen eingeladen, denn solches ist 
der Modus seit einer langen Reihe von Jahren". Des Weiteren stellt 
das Statut eine Geschäftsordnung für die Versammlungen der Compagnie-
Mitglieder auf; es spricht sich über die Einbringung von Anträgen, über 
das persönliche Verhalten der Mitglieder bei den Berathungen und bei 
den Abstimmungen aus und sieht Strafen für ein unbegründetes Fern­
bleiben von den Sitzungen vor. „Wer die Versammlungen dreimal ver­
säumt", so wird im Art. 7 bestimmt, „soll keine Assistence finden und 
auf kein Officium Anspruch haben". Dass aber nichtsdestoweniger, viel­
leicht mehr in späterer als in früherer Zeit, die Sitzungen doch versäumt 
wurden, dafür spricht ein Protocoll vom 4. April 1739, nach welchem die 
Rigafahrer an diesem Tage beschlossen: „ Tobias Hornemann und Lew in 
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Blohm andeuten zu lassen, weile der Erstere in vielen Jahren und 
der Letztere solange er in Collegium angenommen, auff alle vorhin 
ergangene Citation noch niemahlen erschienen, desfals dieselben auff 
der negsten Citation nicht erscheinen, würden sie beide s od an gänz­
lich excludiret sein und bleiben". In der nächsten Sitzung am 7. April 
fehlten jedoch die Beiden wiederum. Ein weiteres Protocoll vom 23. April 
verzeichnet nur Tobias Hornemann, während Levin Blohm den Sitzungen 

überhaupt nicht mehr beigewohnt hat. 
Ein eignes Compagniehaus, wie es die Schonenfahrer in ihrem 

Schütting, und wie es die Bergen- und Nowgorodfahrer besassen, haben 
die Rigafahrer allem Anscheine nach nie gehabt. Wohl aber lässt sich 
manchen Schriftstücken entnehmen, dass die Aeltestenstube des Schonen­
fahrer-Schüttings von den Rigafahrern zu Versammlungszwecken vielfach 
benutzt wurde. ,,Im Jahre 1606 den 24. September", so führt ein Bericht 
der Rigafahrer an, welcher von der Beschlagnahme Lübecker Schiffe durch 
Herzog Karl von Schweden handelt, „haben die Rygischen Frachtherren 
auf Wunsch eines Erb. Hochweisen Rathes in dem Schonenfahrer-Schütting 
eine Zusammenkunft gehabt und hierzu durch unsere Prahmherren alle 
Rigischen Kaufleute, die dem Collegium angehören, auf den Glocken­
schlag eins einladen lassen". In den Contor-Rechnungen des 1613 ver­
storbenen Frachtherrn Jochim von Senden sind 4 und 8 ß regelmässige 
Ausgabe an die „fruwen in den Schonefahrerschütting wegen unser 
thosamenkümpst". Nach den Protocollen, welche aus dem 18. Jahr­
hundert erhalten sind, ist die Aeltestenstube im Schütting auch zu dieser 
Zeit der häufigste Versammlungsort unserer Compagnie1). „Am . . . ist 
das Collegium der" Rigafahrer", so heisst es gewöhnlich Eingangs der 
Protocolle, „in den Schonenfahrer-Schütting beysahmen gewesen und 

convociret worden auff der Eltesten Stube". Die Contor-Rechnungen 
aus dieser Zeit weisen demgemäss ebenfalls für das Reinigen der Aeltesten-
Stube im Schonenfahrer-Schütting oder für das „Einhitzen" eine Ausgabe 
von gewöhnlich 6 bis 12 ß nach. Erst später, nachdem die anfänglich 
auf dem Markte abgehaltene Börse im alten Gewandhaus neu eingerichtet 
worden war [1673], wurden die Versammlungen der Compagnie im Börsen­
gebäude und zwar in einem kleinen Seitenzimmer zur Rechten des Haupt­
einganges abgehalten. Die Zusammenkünfte der Aelterleute fanden, wie 

l) Die Schonenfahrer erwarben im 17. Jahrhundert das Haus Mengstrasse 

Nr. 18 und verlegten hierher ihren Schütting, wo er dauernd verblieb. Im öst­

lichen Seitenflügel war das Versammlungszimmer des Collegiums, in welchem auch 

die öffentlichen Verkäufe von Häusern und Schiffsparten vorgenommen wurden. 

Eine Treppe höher lag das Zimmer, in welchem die Aelterleute des Collegiums 

und die der anderen Compagnieen zusammen kamen. [Mitth. d. V. f. Lüb. Gesch. 

u. Alterthumskunde, 4. Heft, S. 59/60.] 
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aus den Acten des erwähnten Schiffer-Processes hervorgeht, wiederholt 
in der Wohnung des Aeltesten statt. Die hier befindliche Lade war 
das Secretarium der Compagnie; in ihr wurden die Bücher, das Archiv 
und die Petschaften aufbewahrt. Im Jahre 1706 „zeigen die Rigafahrer 
unter dem 15. Februar Einem Ehrb. Rath unterdienstlich an, dass sie 
einen grossen Kasten, worin alle Briefschaften ihres Conthors bewahret 
seyn, den Schiffern und ihren Advocatis präsentirt hätten". Aehnliche 
Mittheilungen von einem „Kasten", unter dem die „Lade" zu verstehen 
ist, kommen öfters in den Acten vor. Da im Laufe der Zeit eine Lade 
für das Archiv nicht ausreichte, wurden mehrere Laden angeschafft; die 
Rechnungslegung bucht beispielsweise unter 1739, Fe^r- 27»: „Per drei 
Contor-Lahden nach meinem Hause zu bringen an d. H. Coli. Berend 
Schröders Medgens nach alten Gebrauch zahlt j Mark"; Herr Berend 
Schröder war bis Febr. 26. wortführender Aeltester gewesen und gab, 
da ihm Herr Johan Vredenhagen folgte, die Laden an diesen ab. 

Auch die anderen Compagnieen, namentlich wenn es sich um Fragen 
des allgemeinen Commerciums handelte, hielten ihre Berathungen im 
Schütting ab. Nach einem Protocoll vom 29. Juni 1627 tagten hier bei­
spielsweise aus Anlass der bevorstehenden Reise eines Lübecker Gesandten 
nach England die Vertreter aller sechs Compagnieen, der Schonen-, Nau-
gard-, Bergen-, Riga-, Holm- und Spanienfahrer mit einem Vertreter der 
Dröge zusammen. Oefters fanden die gemeinsamen Sitzungen der Com­
pagnieen auch in der grossen Commissionsstube des Rathes im Rath­
hause statt. 

II. Kapitel. 

Das Lehn der Compagnie an der Ober-Trave. 

§ 1. Der Prahm. 

Eine wichtige Obliegenheit der Compagnie bildete die Unterhaltung 
und Verwaltung ihrer Einrichtungen am Hafen, die dem Handelsbetriebe 
und der Schifffahrt der Brüder dienten. Es lag hierin zugleich ein Stück 
Vermögensverwaltung der Gesellschaft. Der Staat überliess auch im 
Mittelalter keineswegs den Kaufleuten allein die Beschaffung der Ein­
richtungen und Betriebsmittel für Schifffahrt und Handel. Im Jahre 1464 



60 Der Prahm. 

wurde, wie es ähnlieh in Danzig geschah'), die Erhebung eines  Pfahlgeldes 
von allen ankommenden Schiffen eingeführt, damit aus diesen Mitteln die 
Aufwendungen der Stadt für ein neues Pfahlwerk in Travemünde gedeckt 
werden konnten. Im Jahre 1541 wurden zum ersten Male mit den in 
Danzig erfundenen Schlammmühlen Versuche zur Austiefung des Fahr­
wassers im Strome angestellt. Seit 1609 beschäftigte sich der Rath er­
neut mit der Vertiefung und Reinigung des Trav enstromes, namentlich 
des Breitlings, eines Theiles der Untertrave ansserhalb der Stadt, ohne 
dass freilich das Ziel, die Herstellung eines leistungsfähigen Seeweges von 

Lübeck bis zur Ostsee, erreicht wurde. 
Hingegen überliess die Stadt den Kaufleuten allein die Aufsicht 

über den Empfang, die Löschung und Beladung der Schiffe nebst der 
Beschaffung der hierzu erforderlichen Einrichtungen und der Erhebung 
von Abgaben, ferner die Anstellung von Prahmschreibern und die Ordnung 
des Träger- und Rollfuhrwesens. 

Der Hafen des 16. und 17. Jahrhunderts war in die ,,Lehne" der 
einzelnen Compagnieen aufgetheilt, indem ein jedes Lehn einer jeden 
Compagnie aus einem eignen Lade- und Löschgestade mit dem dazu 
gehörigen Prahm und Schauer bestand, so dass eine Gliederung und 
Theilung des Verkehrs, wie sie in der Kaufmannschaft nach den geo­
graphischen Hauptrichtungen bestand, so auch hier am ganzen Hafen 
in der Benutzung seines Fahrwassers gleichsam bildlich zum Aus­
druck kam. 

Auch in Travemünde "waren Prähme stationirt, weil die Plate bei 
der Einfahrt in die Trave so versandet war, dass die ohnehin nur kleinen 
Fahrzeuge vielfach auf der Rhede leichtern und ihre Ladung an die ihnen 
entgegengeschickten Leichterprähme abgeben mussten2). Ein zweiter 
Theil der Ladung musste häufig noch in der Herrenwik gelöscht 
werden. Die Bullen3) und Schauerprähme folgten dann den traveaufwärts 
an die Stadt gehenden Schiffen und ebenso wurde umgekehrt den aus­
segelnden Schiffen ein Theil der Frachten in Prähmen oder Bordingen 
nach der Herrenwik oder bis auf die Rhede vor Travemünde nachgeschleppt. 
Der dergestalt auf dem Strome bestehende Leichterdienst war nach Güter-
Taxen genau geregelt, wie es die Tarife unserer Compagnie aus den 
20er Jahren des 17. Jahrhunderts und vom Jahre 1636 erkennen lassen 
[Nr. 52]. 

1) Wilh. Stieda, Schifffahrtsregister, in den Hansischen Gescliichtsbrättern 
1885, S. 77. 

2 )  Dieser Uebelstand hat sich bis in die 30er Jahre unseres Jahrhunderts 
erhalten und demgemäss waren der Lübecker Seeschifffahrt bis zu dieser Zeit die 
mittelalterlichen kleinen Verhältnisse vorgeschrieben. [Siehe IV . Abschnitt, Kap. IV.] 

3) Vgl. A. Breusing im Jahrbuch d. V. f. ndd. Sprachforschung^, S. 3-
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Die Rigafahrer hatten ihr Lehn an der Obertrave vor der Meng­
strasse. Hier lag ihr Prahm, der die eigentliche Geschäftsstelle der Com­
pagnie war und von dem Prahmschreiber bedient wurde. Der Prahm 
war ein starkes an dem Ufer vertäutes Floss, an dem die Schiffe luden 
und löschten und der sich gewissermassen, weil Quais und feste Bollwerke 
fehlten, als ein schwimmendes Lösch- und Ladegestade darstellte*). Der 
Prahm hatte ein Geländer und trug die Prahmschreiber-Bude, während 
am Lande der Schauer stand. Eine besonders grosse Lösch- und Lade­
fläche dürfte er den Schiffen nicht geboten haben, denn noch ein Wette­
bescheid aus dem Jahre 1725 schrieb vor, dass, wenn mehrere Schiffe an 
dem Prahme anlegen wollen, „eins auf das andere zu warten habe". Ueber 
die Befrachtung der Schiffe wurde am Prahm sorgfältig Buch geführt; der 
Prahmschreiber notirte die Schiffe, den Namen des Schiffers sowie die 
Güter, und erhob für das Contor die Lastgebühr und das Contorgeld. 
Mit den Trägern und Karrenführern bestanden Verträge, auf Grund derer 
nach dem vereinbarten Tarife für jede Waarenart die Bearbeitung und der 
Transport nach dem Packhause, der Waage und nach den Buden und 
Häusern der Kaufleute erfolgte, in welchen letzteren sich vielfach bis heute 
noch im Erdgeschosse die alten Lagerräume erhalten haben. Eine ähnliche 
Organisation bestand auch bei den anderen Compagnieen und mehrfach 
sehen wir auch die Rigafahrer in ihren Verträgen mit den Trägern mit 
anderen Compagnieen vereinigt. Wie die Compagnieen selber die ihnen an 
dem Gesammthandel und Verkehr zustehenden Sonderrechte ängstlich hüteten, 
so trat eine solche Scheidung der Interessen auch innerhalb der Träger­
schaften hervor, deren jede einzelne an den Arbeiten auf den verschiedenen 
Prähmen einen in ihren „Ordnungen" festgesetzten und nach den Güter­
arten genau geregelten Antheil hatten. Doch so sorgfältig geordnet und 
vertheilt alle Rechte erscheinen, so wurde doch nichtsdestoweniger um die 
gegenseitigen Forderungen mitunter recht lebhaft gestritten. Unser Archiv 
enthält zahlreiche Beschwerden und Eingaben namentlich der Holmfahrer und 
deren Träger gegen die Rigafahrer und die Mengstrassen-Klosterherren 

1) Aus neuerer Zeit berichtet Brehmer in seinen Beiträgen zur Geschichte 

Lübeckischer Häuser, dass in der Trave fünf niedrige Piähme lagen, die ihre 

schmale Seite dem Gestade zukehrten. An ihnen konnten zur nämlichen Zeit je 

drei Schiffe anlegen, nämlich eins an jeder der beiden Langseiten und eins an 

der schmaleren, der Mitte des Flusses zugekehrten Seite. Von diesen Prähmen 

lagen der Rostocker unterhalb der Braunstrasse, der Stockholmer oder Norrköpinger 

Prahm unterhalb der Fischstrasse, der Wismarsche unterhalb der Alfstrasse, der 

Petersburger zwischen Alfstrasse und Mengstrasse und der Rigaer Prahm unterhalb 

der Mengstrasse. Die letzteren beiden gehörten dem Nowgorodfahrer- resp. dem 

Rigafahrer-Collegium, die drei ersteren verschiedenen Träger-Corporationen. Diese 

traten ihr Eigenthum gegen eine ihnen gewährte Entschädigung 1853 an den Staat 

ab. | Mittheilungen des Vereins f. Lüb. Gesch. u. Alterthumskunde, Heft 4, S. 141.] 
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nebst den Entscheidungen und Decreten des Rathes und der Wette, die 
einen lehrreichen Einblick in die Sorgen des Tages in diesem Kreise, in 
das Kleinleben am Hafen und in die Organisation seiner Arbeit und seines 

Verkehrs gewähren. 

§ 2. Die Einnahmen der Compagnie aus den Abgaben am 
Prahm. Prahm= oder Contorgeld. Schreibgeld. 

Die Verwaltung des Prahms, der Schreibdienst und die Erhebung 
der Abgaben an den Schiffen bildeten für die Compagnie einen wichtigen 
Dienstzweig. Das Contor lebte vorherrschend von jenen Einnahmen und 
wenn ihm auch ab und zu Stiftungen oder andere private Zuwendungen 
seiner Mitglieder zu Hülfe kamen, so lässt doch schon der Umstand, dass 
die Abgaben später erhöht wurden, darauf schliessen, dass man auf die 
Erträge vom Prahm im Wesentlichen angewiesen war. Trotz aller Spar­
samkeit in der Verwaltung der Einkünfte war eine gute Bilanz doch nur 
selten. Erst später, im 18. Jahrhundert, besserten sich die Einnahmen 
der Compagnie, als regelmässige Zuschüsse aus den Spanischen Collecten 
hinzutraten, sodass sich sogar ein Kapitalstock ansammelte, der im Jahre 1847, 
kurz vor der Auflösung der Compagnie 13837 Mark lüb. betrug1) [Nr. 97j. 

Die eigentliche Schiffsabgabe am Prahm war das „Prahmgeld" oder 
das „Contorgeld", welches von jedem Rigischen Schiffe, das am Prahm 
abgefertigt wurde, ohne Rücksicht auf Raumgehalt und Fracht erhoben 
wurde. Es fehlen leider Angaben über den Satz, nach welchem die Ge­
bühr in der älteren Zeit berechnet wurde; eine in den Rechnungen des 
Frachtherrn Jochim von Senden erwähnte, im Jahre 1607 beschlossene 
neue „Ordnung des Prahmgeldes" hat sich im Archive nicht erhalten. 
Wahrscheinlich aber waren die Abgaben in der früheren und in der 
späteren Zeit dieselben. In einem Schreiben der Rigafahrer-Aeltesten 
an den Rath vom Jahre 17062), wird darüber Klage geführt, dass zwar 
der Schreiber Helms nach dem Spruche des Kammergerichts wieder 
in sein Officium eingesetzt sei, ihm aber bis zur Stunde die Schiffer 
sein „gebührend Lohn" noch vorenthielten, und dabei heisst es folgender-
massen: „jedes Rigisch Schiff muss dem Contor bezahlen einen Thaler 
und dem Prahmschreiber sein Schreibgeld". Dieser Satz von 1 Thaler 
oder 3 Mark ist derselbe Satz, nach welchem in allen Rechnungsbüchern 
des 18. Jahrhunderts die Einnahmen am Prahme berechnet werden und der 
auch in dem Buch-Auszuge aus den Jahren 1689 bis 91 wie folgt nach­

1) Ausschliesslich 4800 Mark, die den 12 Trägern gehörten und von der 
Compagnie verwaltet wurden. 

2) Bei den Acten des Processes der Compagnie mit der Schiffergesellschaft. 
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gewiesen wird [Nr. 96]: Von dem Prahmschreiber Hans Jancke für 
5 Schifte, so noch im vorigen Jahr von Riga gekommen, empfangen als: 
1689 am 1. März von 5 Schiffen 15 Mark, am 1. März von 4 Schiffen 
12 Mark, ferner am 12. Juli von Hans Jancke für 6 Schiffe 18 Mark, am 
12. Juli von Hinrich Klön für 7 Schiffe 21 Mark, am 15. October Hans 
Jancke für 5 Schiffe 15 Mark, am 11. November von Hinrich Kloen für 
5 Schiffe 15 Mark, sodass die Gesammtbucheinnahme des Contors im 
Jahre 1690 aus dieser Gebühr 96 lüb. Mark1) betrug2). Ganz ebenso 
wird in den Rechnungsbüchern aus dem 18. und 19. Jahrhundert das 
Contorgeld mit 3 Mark für Schiff und Schiffer berechnet. Beispielsweise 
findet sich in der Contorrechnung für das Jahr 1740 das Prahmgeld von 
14 Schiften wie folgt vereinnahmt: 

„Ao. 1740 d. 2. Jan. habe vor 9 schiffen 
von den Prahmschreiber Mich. Hasche empf. 
an Last- und Contor-Geld, als von Nr. 28 
bis 31 laut Rechnung 
Nr. 23 Gregorius Pirrefitz v. Riga 
„ 24 Marcus Draguhn v. Riga 
„ 25 Gadert Weissenstein v. Riga 
„ 26 Hass Knoop v. Pernau . 

27 Matth. Seettam v. Pernau . 
„ 28 Jacob Peterssen v. Pernau 
„ 29 Jacob Küesch v. Riga . 
,, 30 Jürgen Küesch v. Riga . 
„ 31 Hans Seelender v. Riga 

Summa 

Noch habe d. 5. Februar 1740 von Mich. 
Hasche Prahmschreiber empf., alss 
Nr. 32 Bohne Wolffsen v. Riga . . 
,, 33 Nicol. Burmester v. Riga . 
,, 34 Johan Andr. Peterssen v. Riga 
„ 35 Thomas Meynertz v. Riga 
„ 36 Hinrich Thee v. Riga . . . 

Lastgeld per 

Summa 

Lasten. Contor­
geld. #• ß 4 

I I 3 -
 00 

-rt
-sC 

3 
3 

IO — 

4 
8 

— 

31 3 
42V2 
65 

3 
3 18 — — 

CO
 

0^
 

26 4 9 
ä 1 !/2 ß 

44 4 9 
Last. Contor­

geld. : * 
ß 

247* 6 
2 I 3 
72 3 

O
i v

O 
00

 C
 

3 
3 18 — —. 

2Ö61/4 24 15 — 

ä 11/2 ß 

I 42 *5 

1) Seit dem Jahre 1573 gaft der Werth des Speciesthalers 32, später 48 
und vom Jahre 1727 bis 1973 60 Schillinge [Curtius, Neuere Münzen im Anhange 

der Geschichte Lübecks von Max Hoffmann]. 

2) Die zahlenden Schiffer, von denen einzelne mehrere Reisen gemacht 

hatten, waren: Tännies Tode, Hans Schwartz, Maitin Meyer, Klaus Koil, Heinrich 

Schröder, Jochim Gätgens, Detleff Seeland, Jürgen Jonassen, Johann Froböse, 

Martin Dragun, Hinrich Meyer, Hinrich Holtfreter, Marcus Michels, Jochim Lange. 

Die meisten von ihnen werden in der Contorrechnung mehrmals aufgeführt. 
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Ein anderes Beispiel ist eine Contorrechnung aus dem Jahre 1742> 
welche das Contorgeld als Nachtrag aus dem Jahre 1740 ebenfalls mit 
3 Mark in Debet stellt nnd auf Grund dessen die folgende Uebersicht 

ö 
Be­

Contor­
Last 

stand 
ß 4 geld. 

A' 
Last und 

Last­
¥• ß 4 

-fr- geld. 
*4 7a An Transport von voriger Seite . 

geld. 
1424 *4 7a 

Nr. Last 
Roggen 0 von Anno 1740: 

I 35 Peter Janssen v. Riga . 6 
2 56 Johan Hinrich Thee 3 
3 4919/24 Jürgen Küesch .... 3 16 l7. 1 8 
4 25 Ulrich Kamz v. Pernau . 3 
5 77 Jacob Küesch 3 67s 9 6 
6 39 Jochim Guttau .... 3 2 3 
7 78 l f l/32 Johan Andr. Peterssen . 3 6 9 
8 44 Jochen Ernst Beggo 6 2 3 
9 5" Haartmann Stein .... 6 4 Ve 6 3 

10 45 Bonna Wulff 6 — 

11 72 Detlef Stockfisch .... 3 2 3 
12 28 Diedr. Oggleby .... 6 — 

l3 43V2 Thomas Wulff v. Pernau . 6 9 
14 57 Matthias Sievers v. Pernau 2% 4 
15 57 Johan Schumaker v. dito . iOl/2 15 9 
16 573A Jürgen Bünger .... 3 — 

17 5719 Us Frelle Janssen 6 — 

18 17V2 Johann Boyer 3 2 3 
*9 36l3/24 Friedrich Schröder . 4 
20 20 Christian Schack .... 3 — 

2 L 45 Jenss Broese 6 n 1 5 
22 52&ln Cornelis Peterssen . 6 V. 9 

Summa 82 1431 x3 9 
Hier zu vorstehendes Contorgeld 82 

x3 

Summa r5*3 J3 9 

Wenn in diesen Rechnungen statt des Satzes von 3 Mark einmal 
auch 4 Mark ausgeworfen werden, so wird sich dies vielleicht aus der 
gleichzeitigen Bezahlung von Rückständen oder dergleichen erklären. Dass 
am Prahm nicht immer prompt verrechnet wurde, geht, abgesehen von 
den wiederholten Nachbuchungen, auch aus den Listen der Restanten her­
vor, die mit der Bezahlung der Abgaben am Prahme im Rückstände ge­
blieben1). Für die nicht allzu peinliche Handhabung der Prahm-Verwaltung 

1) Eins der hierzu gehörigen Schriftstücke berichtet [1638], dass mehrere 

lonnen Leinsaat den Schiffern, zu deren Ladung sie gehört hatten, von dem 

Prahmschreiber nicht richtig zugeschrieben waren. Daraus hatte sich ein Streit 

der betheiligten Schiffer mit dem Prahmherrn und Prahmschreiber ergeben und 

der geschädigte Schiffer suchte sich, da die strittige Tonne Leinsaat nicht mehr 
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spricht auch ein von den Wetteherren 1611 erlassenes Verbot, den fremden 
Schiffern ferner das Prahmgeld zu stunden, welches jedoch von der Wette 
wieder zurückgezogen wurde, weil die Frachtherren selbst hiergegen Ein­
sprache erhoben. Dass an dem alten Contorgelde thatsächlich nichts ge­
ändert worden war, geht aus der folgenden Eintragung vom 4. Sep­
tember 1742 hervor: 

An Last- und Contorgeld schuldet der verstorbene 
Prahmschreiber Schröder dem Contor laut seiner 
Rechnung 27 Jf .  10V2 ß 

Ferner für 22 Schiffe, darunter 3 Schiffe von Pernau, 
bleiben 19 Schiffe, für die er zahlen muss ä Schiff 
1 Rthlr., macht 57 Jf. — ß 

Die von Pernau, Liebau und Windau am Rigischen Prahme ladenden 
und löschenden Schiffe hatten, wie aus einem später zu berührenden Ver­
trage hervorgeht, ihr Contorgeld an die Nowgorodfahrer-Compagnie zu 
zahlen [Nr. 87]. 

Die holländischen Schifte, welche für Lübeck in der Salzfracht thätig 
waren und an deren Verkehr den Rigafahrern, wie wir später sehen 
werden, viel gelegen war, mussten ein wesentlich höheres Contorgeld er­
legen. Unter dem 17. Januar 1690 werden gebucht: „ Von 1 holländisch 
schiff empf. 18 Mark" und unter März 16: „von Hinrich Pleim p. 
q lübsche und 1 holland. Schiff 45 Mark" [Nr. 96]. Ein unter dem 
7. Februar 1701 ausgestelltes Zeugniss (Copie ohne Unterschriften) be­
scheinigt auf Verlangen des Rigafahrer-Collegiums, „dafs die Schiffer als 
Schiffer niemahlen einen Heller noch Pfennig zu den Prahmgeldern geben 
noch bezahlen, sondern was sie zahlen, bringen sie dem Kaufmanne zur 
Rechnung. Wenn aber ein Schiffer in dem Schiffe, das er fährt, einen 
Parth mit hat, so bezahlt er zwar für seinen Parth und Antheil pro rata 
das Prahmgeld, aber nicht als Schiffer, das ist als exercitor Navis, sondern 
als Mit-Rheder im Schiff". Diese Einwendung hatten die Rigafahrer im 
Jahre 1699 gegen die Klagen der Schiffer gerichtet, dass sie am Rigischen 
Prahm ungebührliche Abgaben zu entrichten hätten. — Dass häufiger 
Meinungsverschiedenheiten zwischen der Compagnie und der Schiffer­
gesellschaft entstanden und das Verhältniss zwischen beiden nicht immer 
das friedlichste war, lässt auch eine Auseinandersetzung erkennen, von 

am Prahme war, mit der Zurückhaltung des Prahmgeldes zu entschädigen. — 

Christofifer- Dosch, ein anderer auf Riga fahrender Schiffer, war am Prahm 3 Mark 

schuldig, behauptete aber, dass er diese mit dem „selig Kort Ratkens", dem Vor­

gänger des zeitigen Prahmschreiber, längst verrechnet hätte. Ebenso erhob Adeloff 

Kroger, der „als schuldig von 1 Rigischen Reise mit 3 Mark" verzeichnet wurde, 

hiergegen Einspruch, weil statt seiner schon Adde Schröder einen Thaler für ein 

Bund „fereken Flachs" abgetragen hätte. Er berief sich hierfür auf die Träger 

als Zeugen und meinte, dass der Prahmherr und der Schreiber diesen Betrag in 

das Buch eingetragen haben müssten. 

Hans. Geschichtsquellen II, 1. 2 
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der hier beiläufig berichtet werden mag. Die Frachtherren wollten 
den Forderungen der Schiffer nachdrücklich entgegentreten, weil ihnen 
das Verhalten der Schiffer dem Kaufmanne gegenüber anmassend und 
anspruchsvoll erschien. Der wortführende Aelteste der Compagnie, 
Jürgen Wienecke, nahm deshalb die Klage der Schiffer über die Ab­
rechnung am Prahme zum Anlass, an die anderen Compagnieen ein Rund­
schreiben zu richten, in welchem der Kaufmann ersucht wurde, nicht 
länger die Uebergriffe der Schiffer zu dulden. Ihr Gewerbe sei einträglich 
genug und sie hätten Rechte, wie ihnen solche in anderen Städten nicht 
eingeräumt würden. Sie „dependirten" von dem Kaufmanne, heisst es in 
diesem Rundschreiben, aber sie handelten dennoch fortgesetzt gegen sein 
Interesse und suchten „über ihn zu herrschen". Ein Schiffer, welcher 
'/in Part am Schiffe hat, könne „grosse Thaten thun"4, hingegen ein Kauf­
mann, wenn er 2/ic Parte hat, profitire dabei nicht soviel wie der Schifter 
mit seinem Vie Antheil, denn sie handelten mit Juchten-Leder, Flachs, Lein­
saat, Butter und Talg. ,, Summa worauf ein Ehrbarer Kaufmann reflec-
tiret", so schliesst das Schreiben, „kaufen sie es zuvor undt setzen es 
hernach aujf den Markt, und können sie es besser thun, weil ihre 
aufs- und eingehende Wahren frey passiren undt keinen Zoll undt 
Licenten geben, daher es komt, dafs we>i sie mit Tode abgehen, da 
sie doch kein Capital gehabt, ihre?i Kindern dennoch nachlassen 
können 60 bifs 80 tausend Mark". Wenn ihnen jetzt nicht zum Bewusst-
sein gebracht werde, heisst es weiter, dass sie von dem Kaufmanne ab­
hängen, so könne es leicht kommen, dass die Schiffer alle Contore über­
flügeln. „Auch in Stralsund gäbe es eine Schiffergesellschaft, aber ein 
Schiffer sei dort nicht befugt, mehr als bis zu 9 Tonnen eignes Gut in 
seinem Schiffe mit sich zu führen. Item solle man den Schiffern entgegen­
treten, damit sie nicht ihre Geschäfte vermehren und in Ueberzahl auf dem 
Markte erscheinen". Wie weit diese Klagen der Rigafahrer Zustimmung bei 
den anderen Collegien fanden, und ob die zugleich geforderte Resolution 
beschlossen wurde, ist nach den Acten leider nicht festzustellen. Wohl aber 
erhellt aus einer Supplication der Schiffer, dass diese gegen die Schrift der 
Rigafahrer-Compagnie durch ihren Notar Verwahrung einlegen und er­
klären liessen, dass sie über ihr Gewerbe und ihr Verhalten eine andere 
Meinung hätten. Die Angaben über die Parte und den Gewinn bezeich­
neten sie als keineswegs zutreffend 1). 

1) Bei einem Fracht- und Rhedereigeschäft, welches 1436 in Lübeck vor 

dem Stadtbuche abgeschlossen wurde, bekannte Hans Bodendorp, der Rheder der 

Kogge, die mit Salz aus der Baye nacli Reval segeln sollte, dass '/16 des Schiffes 

Hans von der Hove und Eier van Varle gehörten [Lübeck. Urkundenbuch Bd. VII, 

Nr. 671]. Auch hierin liegt eine Bestätigung, dass die Schiffswerthe häufig nach 

1/l6 verhandelt wurden. Die Schiffsparten wurden nach den Acten der Rigafahrer 

mehrmals im Schütting öffentl ich verkauft. 
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Das Schreibgeld, welches die Schiffer — gleichfalls als Auslage für 
den Kaufmann — an den Prahmschreiber entrichteten, war ein persön­
liches Entgeld für den Letzteren. „Das Schreibgeld", so wird in dem 
erwähnten Process an die juristische Facultät zu Helmstedt berichtet, „be­
zahlet ei>i jeder Kaufmann von sein guht, welches der Schiffer dem 
Kaufmann in und bey Ablegung der Rechnung abziehet". Ueber die 
Höhe desselben giebt eine äusserlich nicht beglaubigte Zusammenstellung 
der Beneficien Auskunft, mit welchen das Contor die Wittwen der Prahm­
schreiber in der Zeit von 1630 bis 1650 bedenken Hess. In dieser Zusammen­
stellung wird u. A. für die Wittwe des am 11. Nov. 1642 verstorbenen 
Hans Gasten das Prahmgeld, das ,,Kaufleutegelt" und das „Schiffergelt", 
letzteres von 1 1 Herbstschiffen, von Hans Nüchel, dem Nachfolger des 
Hans Gasten, eingezogen. Da hierbei das als Schreibgeld anzusehende 
Schiffergeld für die 11 Schiffe mit 178 2 ß ausgeworfen wird, das zur 
Hälfte an die Wittwe ausbezahlt wurde, so muss das Schreibgeld mit ca. 
16 Mark pro Schiff berechnet worden sein, womit auch eine hernach 
anzuführende Angabe aus dem Jahre 17 19 übereinstimmt. — Das in dieser 
Zusammenstellung mehrfach erwähnte „Kaufleutegelt", ein Ausdruck, 
der sonst nirgendwo in den Acten vorkommt, dürfte vielleicht mit dem 
nQcli zu erwähnenden Lastgelde identisch sein. 

$ 3. Die Prahmschreiber. 

Die Bedienung des Prahms versahen die Prahmschreiber, deren 
Thätigkeit sich mit den Compagnieen und mit der Einrichtung des Prahms 
selbst bis in unser Jahrhundert hinein erhalten hat. Zeitweise waren 
zwei Schreiber thätig, zeitweise begnügte sich die Compagnie mit einem. 
In einer Acte wird noch ein Prahmwächter erwähnt, ohne dass ersichtlich 
ist, ob er allein von den Rigafahrern oder von ihnen und den benachbarten 
Lehnen gemeinsam unterhalten wurde. Im übrigen waren die Prahmschreiber 
die einzigen Beamten der Compagnie; sie wurden von den Aeltesten angestellt 
und ihr Amt scheint, obwohl sie kein festes Gehalt bezogen, doch ein 
einträgliches und gern gesuchtes gewesen zu sein. Wie sehr die Schiffer 
darauf hielten, dass Vacanzen am Prahme allein von Mitgliedern ihrer 
Zunft besetzt wurden, daran erinnerten schon die obigen Mittheilungen aus 
dem langjährigen Processe, welchen das Contor mit der Schiffergesellschaft 
zu führen hatte. Die Schiffer wollten sich ihr altes Privilegium nicht 
nehmen lassen und die Art, wie sich schliesslich das ganze Schiffervolk 
an der Trave der Frage annahm, ist bezeichnend für den besonderen 
Zusammenhang, der zwischen der Seefahrt und diesem Amte bestand. 
Am 29. März 1699 hatte die Wahl jenes vielbefeindeten Bootsmannes 

5* 
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Helms stattgefunden und schon am Tage darauf hatte die Schiffer­
gesellschaft ihren Protest beim Rathe eingelegt. Seitdem gingen die Ver­
handlungen zwischen dem Rathe, der Wette und den beiden Parteien hin 
und her. Noch im Herbste desselben Jahres nahmen sich die vereinigten 
Collegien, die Schonen-, Nowgorod-, Bergen-, Riga- und Stockholmfahrer, 
die Gewandschneider- und Krämer-Compagnie der Sache an. Sie baten 
in einer Vorstellung an den Rath, dass der Prahmschreiber Helms vor 
weiteren Gewalttätigkeiten nachdrücklich geschützt werden möge, ..da 
jetzo ij Schiffe up de Rhede lägen und dem Rigafahrer-Conthor merk­
lich daran gelegen sein müsse, da/s der Prahmschreiber sine Func­
tionen dabey verrichte". Kurze Zeit darauf musste er dennoch vor den 
Thätlichkeiten der Schiffer, die ihn an seiner Arbeit zu hindern suchten, 
llüchten. Eines Tages begab sich ein grosser Haufen Menschen, an 
300 Köpfen stark, seefahrendes Volk und Arbeiter, nach dem Kaufberge 
und nahm hier bei der Jacobikirche vor dem Hause des Rigafahrer-Alter-
mann, Herrn Wienecke, eine drohende Haltung ein. Fünf Schiffer drangen 
sogar in das Haus des Aeltesten ein und verlangten von ihm unter 
Drohungen die Wiederabsetzung des Helms, so dass Herr Wienecke ge-
riöthigt wurde, den Leuten „gute Worte zu geben und sie zu beschwich­
tigen1'. Solche Vorfälle wiederholten sich noch mehrmals. Auch in die 
Häuser der anderen Aeltesten drangen die Schiffer ein, forschten nach 
ihnen und benahmen sich gewaltthätig gegen deren Frauen und An­
gehörigen. Bei einer erneuten Vergewaltigung des Helms hatte sich, 
nach einem Protocoll des Notars Rode, der Schiffer Mathias Stahl „sogar 
unterstanden, den Rigischen Prahm de facto wegzunehmen1'. Der Streit 
fand erst dadurch sein Ende, dass, nachdem das Kaiserliche Kammer­
gericht zu Wetzlar die Apellation an den Rath zurück verwiesen hatte, 
unter der Vermittelung des letzteren die Parteien sich zu einem Vergleiche 
bequemten [1705. Nr. 94]. Die Aeltesten der Schiffergesellschaft gestanden 
in diesem Uebereinkommen, nachdem sie ihren Process, soweit er noch im 
Obergerichte hing, zurückgezogen hatten, den Aeltesten der Rigafahrer-
Compagnie die freie Wahl bei der Besetzung des Prahmes zu, sodass die 
Compagnie wie bisher an die Forderungen keiner Zunft gebunden sein 
sollte. Dafür erklärten sich die Aeltesten der Rigafahrer-Compagnie bereit, 
bei zukünftigen Vacanzen am Prahme, „damit hinfort zwischen Kaufleuten 
und Schiffern eine gute Harmonie bestehe", in erster Linie ein Mitglied 
der Schiffergesellschaft zu berücksichtigen. 

Dass das Prahmschreiberamt einträglich war, scheint auch daraus 
hervorzugehen, dass ein am Rigischen Prahme angestellter Hilfsschreiber 
Niebuhr, als Helms starb und eine Schuld von 60 Mark an das 
Contor ungetilgt hinterliess, in der Aussicht, dass er Helms' Stelle er­
halten würde, sich sogleich bereit zeigte, diese Schuld zu begleichen. 
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Helms hatte 13 Jahre lang dem Contore gedient, in letzter Zeit jedoch 
viel gekränkelt, so dass er aus diesem Grunde „einen tüchtigen Mann bei 
der 1 rave neben sich hatte halten müssen". Als Lohn an Niebuhr musste 
er von dem Schreibgelde eines jeden Schiffes ein Viertel = 4 Mark ab­
geben und hatte ihm, „wenn der liebe Gott gute Schifffahrt und Nahrung 
von dato bis über's Jahr geben sollte", wie es in seinem Reverse hiess 
[1719], „noch ein mehreres zu geben". 

Der Prahm stand unter der Aufsicht des Contors. Es muss nach 
den Acten unentschieden bleiben, ob der hin und wieder vorkommende 
Ausdruck „Prahmherr" dasselbe wie „Prahmschreiber" bedeutet, oder 
ob, was wahrscheinlich ist, mit jenem Worte ein Mitglied der Compagnie 
bezeichnet wurde, zu dessen Obliegenheiten die Aufsicht und Controlle 
über den Prahm und seine Schreiber gehörte. Für letztere Annahme 
spricht ein Beschluss der Compagnie im Jahre 161 1, durch welchen Pawel 
Ploen, ein Rigafahrer, zum „Prahmherrn" erwählt wurde. 

Aus einer Obligation, welche die Prahmschreiber Berend Borkdorf 
und Thomas Schlichting im Jahre 1669 eingingen, erhellt, dass ihnen das 
Contor die Mittel zur Bewilligung eines neuen Prahmes vorschoss. Sie 
erhielten nach dieser Obligation 200 -£• und verpflichteten sich, diese 
Summe mit 12 Jf. Zins zurückzuzahlen. Ebenso „lieh" das Contor dem 
Prahmschreiber Berend Schröder zur „Erbauung eines neuen Prahmes" 
250 Mark, von denen er jedoch nur 100 Mark abgezahlt hatte, als er am 
1. October 1739 starb. Den Rest der Schuld von ca. 100 Mark theilte 
sich das Contor mit seinem Nachfolger, weil die Schulden des Berend 
Schröder, da er auch das Contorgeld und Lastgeld nicht regelmässig ab­
geführt hatte, aus seinem Nachlasse nicht gedeckt werden konnten. Offen 
bleibt die Frage, ob unter diesen Prähmen der feste Anlegeprahm oder 
diejenigen Prähme zu verstehen sind, die den Leichterdienst im Seewege 
der Trave zwischen dem Stadthafen und Travemünde versahen. Die 
Acten lassen den Unterschied nicht erkennen. Vermuthlich werden es 
aber Prähme letzterer Art gewesen sein. 

Von den „Schreibtafeln", d. h. den Büchern der Prahmschreiber, in 
welche die Schiffe, die Namen der Schiffer und Alles eingetragen wurde, 
„was nach Riga ging und von Riga kam", sind keine Exemplare auf uns 
gekommen. Die Zusammenstellung der Wittwen - Gnadengelder aus der 
Zeit von 1630 bis 1650 erwähnt nur, dass Prahmbücher von Alters bei 
der Compagnie Brauch gewesen sind. Das Prahmbuch wurde bei den 
Prahmschreibern aufbewahrt. Wenn ein Prahmschreiber abging und ein 
anderer oder der jüngere Prahmschreiber an seine Stelle trat, so 
empfing er von dem Vorgänger Buch und Büchse, wobei es als eine 
„alte Ordnung" galt, dass der Nachfolger einen halben Thaler in die 
Büchse that. 
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Die „Prahmschreiber-Rollen" dienten aber nicht nur der Rechnungs­
legung des Contors, sondern auch städtischen steuerlichen Zwecken. Im Jahre 
1628 brachte der Rath in einem Schreiben an die Compagnie. weil unrichtige 
Anschreibungen der seewärts eingetroffenen Güter vorgekommen waren, 
in Erinnerung, dass die Prahmherren mittelst Eides und gemäss der Kauf­
manns-Ordnung verpflichtet seien, den zur Zulage Verordneten eine richtige 
Rolle von allen in die Schiffe verladenen Waaren zu übergeben. Veranlassung 
dazu bot der Umstand, dass die Compagnie im Jahre vorher das Ver­
langen der Verordneten zur Zulage, dass ihnen stets ein Verzeichniss aller 
Güter der Rigischen Schiffe überreicht werden solle, „aus allerhand hoch­
wichtigen Bedenken" abgelehnt hatte. Man wollte indessen den Wünschen 
des Rathes nicht grade direct entgegen handeln, und so schlug man der 
Zulage vor, dass die Herren Verordneten „ihre Inspectores off alle Fahr­
wassers bestellen solte/i"; hiermit würden dann „ihre Bedienten nicht 
weiter mit solchen Zumuthungen belästigt werden". Eine im Jahre 1700 
vom Rathe verordnete Uebersicht über den zwischen Riga und Lübeck 
bestehenden Waarenverkehr, die nach den Prahmbüchern hergestellt wurde, 
hat sich leider nicht erhalten. 

Die Functionen der Prahmschreiber waren nach dem Vorstehenden 
dem Dienste der heutigen Güterschreiber an der Trave sehr ähnliche. 
Auch heute noch erhebt die Kaufmannschaft zur Unterhaltung ihrer Lade-
und Löscheinrichtungen an der Trave von jedem Schiffe eine nach der 
Ladung bemessene Abgabe. Die Kaufmannschaft ist auch heute noch die 
Besitzerin der dem Handels- und Schifffahrtsverkehr im Hafen dienenden 
Einrichtungen; nur, dass an Stelle der einzelnen Lehne, der Prähme und 
der Prahm-Schauern die einheitlichen Quais und die im gemeinsamen Besitze 
der aus den Compagnien hervorgegangenen „Kaufmannschaft" stehenden 
Schuppen und Waarenhäuser getreten sind, welche die städtischen Ufer 
der Trave ihrer ganzen Länge nach besäumen. 

S 4. Das neue Lastgeld seit 1664. 
Der Vergleich mit den Nowgorodfahrern über die Abgabe für 

russische Waaren am Rigischen Lehne. 

Die Einnahmen, welche das Contor am Prahm hatte, reichten, wie 
schon angedeutet wurde, auf die Dauer zur Bestreitung der jährlichen 
Bedürfnisse nicht aus1). Wenn auch zeitweise Schenkungen oder Darlehne 

1) Im Jahre 1608 hatte das Contor eine Schuld bei der Dröge zu tilgen, 
worüber das Contorbuch mit folgender Eintragung berichtet: „Denn 6. Aprill 
Jürgenn Sternberg wegenn der Dröge unse Segelt intholösenn der upgenamenenn 
gelde halwen vor de Rigefahrer betaldt — 61 Jf. 1 ß. [Contorrechnung.] 
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der Mitglieder hinzukamen, so ergab sich mit der Zeit doch die Noth-
wendigkeit einer Vermehrung der Einnahmen. Die Compagnie beschloss 
deshalb im Jahre 1676, nachdem hierüber schon früher [1664] ein an­
scheinend nicht ausgeführter Vergleich zustande gekommen war, die Er­
hebung einer neuen Abgabe, des „Lastgeldes1', welches nach der effectiven 
Befrachtung der Schiffe durch den Prahmschreiber berechnet werden 
sollte. Die Begründung des Beschlusses erläutert die entstandene Zwangs­
lage für diese Neuerung. Von dem wortführenden Aeltesten waren schon 
bisher ansehnliche Zuschüsse geleistet worden, ohne dass auch mit dieser 
Unterstützung die Einrichtungen am Hafen im erforderlichen guten Zustande 
erhalten werden konnten. Man wollte das gute Beispiel der Vorfahren 
nicht vernachlässigen, denn die gute Unterhaltung des „Fahrwassers" war 
ein wichtiges Erforderniss für den Handel. Die neue Abgabe wurde von 
allen im Rigischen Fahrwasser verkehrenden Gütern, ein- und ausgehenden, 
mit 3 Schillingen lüb. von jeder Last erhoben. Dauernd hat sich die 
Abgabe in dieser Höhe allerdings nicht behauptet, denn wir sehen in den 
oben mitgetheilten Buch-Auszügen aus dem Jahre 1740 die Last nur noch 
mit 1'/2 Schillingen berechnet, obgleich auch auf diesem Fusse in Fällen, 
wo die Schiffe gut befrachtet einkamen, das Lastgeld mehr als das Contor­
geld einbrachte. 

Dass jedoch das Contor auch trotz dieser Vermehrung seiner Ein­
künfte zu einer befriedigenden Rechnung nicht gelangte, geht aus einer 
,.freundlichen Transaction" hervor, welche die Rigafahrer später mit den 
Nowgorodfahrern eingingen, wobei von einer finanziellen Nothlage wiederum 
die Rede ist. Die Begründung, welche von den Aeltesten beider Com-
pagnieen unterzeichnet ist, hebt den in letzter Zeit mit den Rigischen 
Schiffen sehr vermehrten Verkehr russischer Waaren hervor; Juchten, 
reiner Flachs, Seife und Lichttalg etc. kämen häufiger als früher über 
Riga ein. Deshalb und weil die Rigafahrer-Compagnie zur Bestreitung 
ihrer „Vorfälle" nur schmale Einkünfte habe, berechtige sich der Beschluss, 
dem Rigafahrer-Lehn die Hälfte des Contorgeldes für alle in Schiffen 
von Russland und von Riga über Curland ankommenden „reussischen" 
Waaren zu überlassen, welches bislang in die eigne Contor-Lade auf der 
Zulage geflossen war. Nach der handelspolitischen Seite ist dieses Ueber-
einkommen deshalb bemerkenswerth, weil aus ihm hervorzugehen scheint, 
wie sehr grade die Linie Lübeck-Riga den russischen Verkehr auf 
sich lenkte. 

Die Acten des Archivs bewahren Copieen der von den Rigatahrer-
Aeltesten. ausgestellten Quittungen auf, nach denen in jedem Jahre zu Petri 
das Contorgeld ohne Abzug von Schreibgeld pünktlich gezahlt worden ist. 
Es ergiebt sich hieraus auch, dass die Einfuhr von „Reuschen Waaren" 
über Curland für Rechnung der Nowgorodfahrer nicht unerheblich war 
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und dass demzufolge auch die Abgabe, wie die folgende Zusammenstellung 
der Quittungen ersichtlich macht, eine recht nennenswerthe Einnahme 
bildete. Sie betrug nämlich: 
Im Jahre 1683 von Hrn. Frantz Lefever für 1681 bis 1682 Petri 67 9 ß 
„ „ 1683 33  33  33  33  33  1682 „ 0

0
 

C
N

> 67 „ 33  

22.  May 
1684 „ 67 » 15V2 „  „ „ 1685 33  „ Frantz Jenecke „ 1683 „ 1684 „ 67 » 15V2 „  

33  33  3?  33  33  33  33  3?  1684 „ 1685 „ 45 „ 11V2 „  

„ „ 1687 33  33  33  33  33  1685 „ 1686 „ 81 „ 7 „ 
33  33  33  33  33  33  33  33  1686 „ 1687 „ 17 „ 

0
^

 
0

0
 

0
 

3 3  „ Hans Krohn „ 1687 „ 1688 „ 42  „  11 v 4  „ 

33  33  33  33  33  33  33  33  1688 „  1689 ,, 43 „ 33 A „ 
„ „ 1691 33  „ Adolph Brüning „ 1689 „ 1690 „ 37 „ 33  

33  33  33  33  33  33  33  33  
1 690 „  1691 „ 37 „ 9 l/i » 

,, „ i693 33  „ Brüning & Rodde „ 1691 „ 1692 „ 112 „ 33  

33  33  33  33  33  33  33  33  1692 „ 1693 „ 98 » 8 » 
„ „  1695 

33  33  

33  „ Siwers & Rodde „ 1693 „ 1694 „  105 V 14V2 „  „  „  1695 

33  33  33  33  33  33  33  1694 „  1695 „  124 „  9 » 
33  33  33  33  33  33  33  1696 „ •697 „  305 „  5 33  

33  33  33  33  33  3?  33  1697 „ 1698 „ 121 „ 1 VJ „  

33  33  ?3  33  33  33  33  1698 „ 1699 „ 110 „ 1 Vi  , ,  

33  33  33  33  33  33  33  1699 „ 1700 „ 116 „ 5V2 „  

33  33  33  33  33  33  33  1700 „ 1701 „ 9 » 8 »  

33  33  33  33  33  33  33  1701 „ 1714 „  600 „ 33  

2211-^ 5f/»ß 
Somit lieferte der Verkehr der kurländischen Schiffe für die Zeit 

von 1683 einschliesslich der erfolgten Nachzahlung für die Jahre 1681 bis 
1700, also für 19 Jahre, 1601 71/2 ß oder ca. 84 -£•  per Jahr. Dass 
die Schifffahrt mit Curland einem ansehnlichen Verkehre diente, geht auch 
aus einem Contracte hervor, den die Compagnieen im Winter 1677 mit 
den Lübecker Fischern wegen Aufeisung des Traven-Fahrwassers ab­
schlössen. In diesem Jahre überraschte ein plötzlicher starker Frost die 
Schifffahrt, so dass 25 Schiffe, die in Travemünde angekommen waren, 
durch die Trave bis an die Stadt durchgeeist werden mussten. Unter 
diesen 25 Schiffen waren 11, die von Libau und Windau kamen. 

Lange hat die Compagnie den Nutzen dieses Abkommens freilich 
nicht gehabt, indem aus den Acten zu ersehen ist, dass die für die Jahre 
1701 bis 17 14 erhobenen Antheile als „per errorem" empfangen am 21. August 
1714 mit 600 Mark an die Nowgorod-Compagnie zurückerstattet wurden. 

Die Nowgorodfahrer, welche hauptsächlich in den Quittungen als 
Bezieher „reussischer" Waaren aus den Rigischen Schiffen genannt 
werden, sind Franc le Fever und Hans Krohn, Aelterleute der Nowgorod-
fahrer, Kaspar Rodde, Franz Rodde, Franz Jenecke, Hermann Siwers 
und Adolf Brüning, Namen, die zum Theil auch heute noch in der Lübecker 

Kaufmannschaft bekannt sind. 
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III. Kapitel. 

Die Träger und Karrenführer.] 

Die Organisation der Compagnie vervollständigte sich nach aussen 
in den Verträgen, welche mit den Trägern und den Karrenführern be­
standen. Wie in manchen anderen Dingen, so zeigte sich auch hierin die 
Gemeinschaft der Rigafahrer mit der Nowgorodfahrer-Gesellschaft. Leider 
ist die älteste der Träger-Rollen, welche im Jahre 1550 zwischen beiden 
Compagnieen und den Mengstrassen-Klosterherrenvereinbart wurde, ver­
loren gegangen; die Nr. 29 und Nr. 69 des Anhangs sind nur eine 
Erneuerung und Erweiterung der Rolle aus den Jahren 1611 und 1645. 

Nach der Behrenschen Topographie2) waren die Trägerlehen theils 
käuflich, theils käuflich und verpfändbar zugleich; theilweise wurden sie 
aber auch von den Compagnieen vergeben, wie es bei der Arbeit der 
Rigaer Träger, der Bergen-, Stockholm- und Nowgorodträger geschah. 
Ob und in wie weit die in einem Artikel der „Lübeckischen Blätter" ent­
haltenen3), grösstentheils die neuere Zeit betreffenden Nachrichten über die 
Organisation der Lübecker Trägerschaft, namentlich die Eintheilung der 
Klosterherren in Braunstrassen-Klöster, Mengstrassen-Klöster und Markt-
Klöster, auch schon auf das 16. und 17. Jahrhundert Anwendung finden 
können, lässt sich leider aus den Acten unserer Compagnie nicht erkennen. 

Ueber die innere Organisation der Mengstrassen-Träger und ihre 
Zahl ist den vorhandenen Rollen und Acten nur wenig zu entnehmen. Im 
18. Jahrhundert waren es nach dem Rechnungsbuche des Contors zwölf 
und diese Zahl4) erhielt sich bis zur Neuzeit. Sie besassen zwei Aelteste, 
einen Schreiber und hatten ihren Stand bei der Mengstrasse, wo sie sich 
nach den Bestimmungen ihres Contractes alle Tage Winter und Sommer 
hindurch aufhielten. Sie hatten an der Trave bei dem Lehne an der 
Mengstrasse ihre Bude, in der sie ihr Geräth verwahrten und ihr Frühstück 

1) Ursprung und Bedeutung der häufigen Bezeichnung einer Gruppe von 

Trägerschaften, die dem Handel mit den mecklenburgischen Häfen, mit 
Russland und Livland und dem inneren städtischen Verkehr gedient zu haben 

scheinen, mit dem Worte „Klosterherren" oder kurzweg „Klöster" hat sich nach den 
Acten des Rigafahrer-Archivs nicht aufklären lassen. Wenn in einer Acte bemerkt 
wird, dass sie eigenmächtig „neue Leute bei ihrem Kloster annähmen", so 
darf man hieraus viel leicht schl iessen, dass ihr „Kloster" eine Oert l ichkeit  vielleicht 
an der Trave war. nach der sie ihren Namen erhielten. 

2) Behrens'sche Topographie und Statistik Bd. II, S. 156. 

3) Lüb. Blätter 1840, Nr* 11, 12 u. 14. 
4) Siehe S. 77. 
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einnahmen. Ueber die Geeignetheit der sich zum Eintritt in die Bruderschaft 
Meldenden hatten allein die Frachtherren zu befinden. Die Träger mögen 
einen oder mehrere Namen auf einen Zettel setzen, so besagte die 
zwischen ihnen und den Riga- und Narwafahrern vereinbarte Ordnung 
vom Jahre 1582, und diesen Zettel den Frachtherren übergeben; alsdann 
werden die Frachtherren den ihnen am geeignetsten erscheinenden Be­
werber erwählen, dessen Verlehnung nach altem Gebrauche erfolgen solle. 
Der Eintretende habe zunächst zur Beschaffung seines Geräthes („Reschopps") 
4 Mark lüb. und ferner an die Bruderschaft 10 Mark lüb. zu zahlen, die 
sie unter sich theilen oder eine ,,erliche Collation davon halten" möge, 
damit ein Jeder „ohne Einrede gesättigt und zufriedengestellt werde.u 

[Nr. 19.] An dem Brauche dieser Einzahlung wurde festgehalten, nur dass 
eine spätere Ordnung vom Jahre 1645 den Pflichttheil für die Bruderschaft auf 
4 Mark lüb. ermässigte. Den Vorstand der zwei Aeltesten und das Amt 
eines Schreibers erwähnt schon die Ordnung vom Jahre 1582. Die 
Aeltesten hatten darauf zu achten, dass die Bestimmungen der Kaufmanns­
ordnung von ihren Genossen beachtet wurden. Wenn sie oder ihre 
Frauen, bestimmte die Ordnung, „die, sowa/i viel zu thilende, zur 
Arbeit gehen", sich ungebührlich an der Trave benehmen oder sich in 
der Bürger Häuser mit unziemlichen Worten verhalten, so sollen sie dafür 
des Lehns verlustig gehen. Die Rolle vom Jahre 1645 [Nr. 69] hält die 
Trägerschatt erneut dazu an, neben einem Schreiber zwei Aelteste zu er­
nennen, denen sich die anderen zu fügen hätten und die dem Kaufmanne 
anmelden sollten, wer sich ungebührlich verhielte oder ,,Meutterey an­
rühre de" . Die Acten enthalten Manches, was für die Entstehung der 
Rolle vom Jahre 1645 und für das Verhältniss der Träger zu ihren Arbeitgebern 
bemerkenswerth ist. Seitdem sie ihre Rollen und ihre Freiheiten von einem 
ehrbaren Kaufmanne empfangen hätten, so berichteten die Mengstrasser 
zur Begründung ihres Antrages auf Revision und Aufbesserung ihrer 
Rolle, hätte sich manches geändert; sie könnten ihr Brod nicht 
mehr wie früher ausreichend verdienen, weil die Handlung bei dem 
häufigen Kriege merklich abgenommen habe und weil auch fast alle Waaren, 
Flachs, Leder, Wachs u. s. w., die früher in Packen angekommen, jetzt 
zu ihrem Schaden lose oder in Kiepen oder als kleine Rollen [Wachs] 
eingeführt würden. Seitens der Frachtherren wurden die Beschwerden 
wohlwollend geprüft und man fand sich auch zur Abhilfe gerne bereit; 
denn „die armen Leute sollten mit ihren Weibern und Kindern ihr Brod 
und Nahrung haben, sie dürften sich nicht aus der Stadt begeben ohne 
Erlaubniss der Frachtherren, um ihre Nahrung zu suchen, sie dienten 
auch einem ehrbaren Kaufmanne nicht allein, sondern zugleich der ganzen 
Stadt und ihrer Bürgerschaft, denen allen sie bei Tage und Nacht, in 
Noth und bei Feuersgefahr beistehen". So wurde im Jahre 1645 von den 
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Rigafahrern und Nowgorodkaufleuten gemeinsam beschlosssen — und hierin 
liegt ein Hinweis auf jenen schon oben erwähnten, vermuthlich ältesten 
Vertrag — dass sie alles behalten sollen, was ihnen 1550 von den damaligen 
Aeltesten und sämmtlichen Kaufleuten ,,nach Laut und Inhalt derer Rollen, 
auch was ihnen Folgendes im Jahre 1563 von den damaligen Frachtherren 
Albrecht Schillingk, Hans Sachtelevend, Augustin Röckert, Andreas 
Siwers als Nowgorodfahrern und Christoffer Cordes, Hans Wesselhövvet, 
Cordt von Dohren und Hans Kruse als Rigafahrern, gegeben worden istu. Es 
sollen ihnen alle grossen Packen von Flachs, Leder, Juchten, alle Klocken 
und ganzen Fässer Wachs und Piepen Talg u. s. w. zum Transport aus 
und nach dem Hause und von den Kellern zur Wage und zur Stadt hinaus 
wie bisher zur Arbeit verbleiben, sofern diese Güter von 2 Trägern mit 
der Trage abgetragen werden können. Zugleich wurde eine neue Taxe 
für die Beförderung der einzelnen Güter, im Besonderen auch für den 
Transport von seewärts einkommenden Leichensteinen und Beischlägen 

festgestellt. Bezüglich der letzteren bestimmte die Rolle, dass die „Kloster­
herren" für den durch Zerbrechen entstandenen Schaden haften müssen 
und zwar nach dem Preise des ersten Kaufes, wie dies bereits von den 
Herren der Wette Joh. von Dieke und Gottschalk von Wickede entschieden 
worden sei. Es sollte ferner ihrerseits für eine ordentliche Verpackung 
und Lagerung der seewärts einkommenden Güter Sorge getragen werden, 
damit dieselben wegen ihres grossen zunehmenden Gewichts, wie dies 
beispielsweise bei dem Hanf der Fall war, dessen Packen von 4 bis zu 
8 Schiffspfunden zugenommen hätten, nicht Tage lang dem Regen und 
Wetter auf dem Prahme ausgesetzt würden. Ebenso sollten sich die 
Träger den Vorschriften der Frachtherren über die Aufnahme ihrer neuen 
Mitglieder unterwerfen. 

In dem Hauptpunkte, in der Feststellung des 'Trage-Lohnes, stellt 
sich die neue Rolle gegenüber dem Vertrage vom Jahre 1611 als eine 
wesentliche Verbesserung dar, indem sie die Güter mehr specialisirt und 
den Lohn durchschnittlich um 1 bis 2 Schillinge aufbessert, wie dies aus 
der 'Taxe für das Abtragen der nachbenannten Kaufmannsgüter von der 
Fischergrube, Fischstrasse und Braunstrasse nach der Breitenstrasse, vom 
Koberge bis zum Klingenberge und nach der Königstrasse wie folgt 
hervorgeht: 

Die 'Taxe war im Jahre 
1611: 

für 1 grossen Rigischen Leder­
packen 

„ 1 Klocke Wachs . . . 

1645: 
für 1 grossen Leder-

8 ß packen von . 4. 5,6Sc'n.-fty ß 
„ '/2 Packen von . 2, 3 „ 6 „ 
„ [ U „  „  l ,  1 V2 3i  5  »  

7 „ „1 Klocke Wachs 
v o n  . . . .  5 .  6  „  9  . .  



76 Die Träger und Karrenführer. 

für 1 Stück Wachs . . • > 7 
1 Rulle Wachs . . 6 

? ?  1 Fass Flachs . . 8 
? ?  1 losen Packen .  10  

? ?  1 Fass Werk . • • 7 
? ?  1 Packen Juchten • • 7 
? ?  1 Fass Talg • • 7 

i Fass Pflaumen 

i Fass Salpeter 

Pipe Talg 6 „ 
Fass Pottasche 6 „ 

ß für T Stück. Wachs von 4, 5 Sch.-Sf 9 ß 
5j i Rolle „ i) 2 ,j 5 

„ „ i Fass Flachs oder 
„ Garn 7 „ 

i grosses Rigisches 
Talg-Fass von . 7 „ 9 

V2 dto. von . . 4, 5 „ 7 
1 Pipe Talg von 2, 3 „ 7 
1 Fass Pflaumen 
v o n  .  .  .  7 ,  8 ,  9  , , 1 3  

V2 dito von . . 4. 5 „ 7 
1  O x h o f t  d i t o  . . .  7  
1 Fass Salpeter von 6 „ 9 
V2 dito von . . 3, 4 „ 7 
1 Fass Galmey von 4, 5 „ 7 
1 Fass Pottasche . 7 
1 Sack Flachs von 
derMemel oder Cur­
land 10 „ 1 Pipe Talg 6 „ 

„ 1 quanter (?) Packen . . 7 „ 

Die alte Bemessung des Lohnes nach den Entfernungen von Strasse 
zu Strasse wurde festgehalten, indem ihr gleich wie in den früheren Ord­
nungen folgende drei Bezirke zu Grunde gelegt wurden: Der Transport 
von der Mengstrasse, Beckergrube bis zum Fünf hausen; von der Fischer­
grube nach dem Koberge, nach dem Klingenberg und der Königstrasse 
bis zur Braunstrasse, dem Fischmarkte und der Breitenstrasse; ferner die 
Königstrasse entlang an dem Kohsood vorbei. In einer der grossen Rolle 
als Anhang beigegebenen „klenen rolle ä Parte" ist die Regelung des 
Transports von Büchsenpulver bemerkenswerth, worüber die früheren 
Rollen nichts besagten. Das Pulver kam hiernach in halben und ganzen 
Tonnen und in Oxhöften in den Handel, für deren „Bearbeitung" ein Lohn 
von 1 ß 6 /$ bis 2 ß 3 4 und 3 ß 6 4 festgesetzt wurde. Eine Er­
neuerung der Vorschrift über dieses Büchsenpulver [1630] erklärt den 
Anlass hierzu damit, dass die gemeinen Träger'), über deren Einmischung 
sich die Mengstrassen-Klosterträger öfters zu beklagen hatten, „nach dem 

1 age", d. h. nach Sonnenuntergänge, nicht mehr das Pulver von der 
Waage auf den Prahm bringen sollen, weil sie die Bänder auf die Tonnen 
mit eisernen Beilen schlügen, was leicht zu einem Unglück führen könnte, 
während die Mengstrassen-Träger vorsichtiger die Reifen mit hölzernen 
Böcken (Hämmern) aufschlügen. Bei Transporten von Gütern, die nicht nach 
der Stadt bestimmt waren, sondern in ein Schiff oder auch in Stecknitz-Fahr­
zeuge und Böte verladen wurden, sollte der halbe Lohn gezahlt werden. 

1)  Lüb. Bl .  1840 ,  a .  a. O.  


